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STRAFRECHT – DEFINITIONEN UND PROBLEME  

BESONDERER TEIL 3 (§§ 263 – 358 STGB) 
 
Vorbemerkung: Ich habe die Definitionen und Probleme mal wieder überarbeitet und um die Dateien nicht zu groß wer-
den zu lassen, den BT jetzt in drei Dateien aufgeteilt. Außerdem habe ich natürlich auch wieder Erweiterungen, Ergän-
zungen und Korrekturen vorgenommen… 
Sollte jemand einen (oder mehrere) inhaltlichen Fehler bemerken oder Unvollständigkeiten feststellen, würde ich mich 
über einen kurzen Hinweis freuen, damit ich das dann bei der nächsten Auflage korrigieren bzw. berücksichtigen kann. 
Rechtschreibfehler bitte ich grundsätzlich und immer geflissentlich zu übersehen. 
Ich übernehme weder eine Garantie für die Vollständigkeit noch für die Richtigkeit der gemachten Ausführungen! No-
body is perfect! 
 
Die Datei darf nur für private Zwecke verwendet werden. Eine Verwendung als Lehrmaterial 
–auch auszugweise– etwa in einem kommerziellen Repetitorium ist untersagt! 
 

§ 263 Fälle/Klausuren Doping und Betrug: Kerner/Trüg, JuS 2004, S. 140 ff. 
BAföG-Betrug: Rau/Zschieschak, StV 2004, S. 669 ff. 
Internet-Dialer: Fülling/Rath, JuS 2005, S. 598 ff. 

 Täuschung Täuschung ist jede Einwirkung des Täters auf das intellektuelle Vorstellungs-
bild des Getäuschten, welche objektiv geeignet und subjektiv bestimmt ist, 
beim Adressaten eine Fehlvorstellung über Tatsachen zu erregen oder aufrecht 
zu erhalten (BGHSt 47, S. 1 ff.). 
Dies kann durch ein Tun, konkludentes Verhalten oder pflichtwidriges Unter-
lassen geschehen. 
Das bloße Ausnutzen eines bereits vorhandenen Irrtums ist nicht ausreichend. 
Deshalb trägt der Leistende regelmäßig das Risiko, dass der Anspruch nicht 
besteht. Die bloße Entgegennahme einer Leistung beinhaltet nicht die Behaup-
tung, der Ansprüche würde bestehen (BGHSt 39, S. 392, 398). 
PROBLEM: Erkennbarkeit der Täuschung 
BGH: Leitgläubigkeit oder Erkennbarkeit der Täuschung bei hinreichend 
sorgfältiger Prüfung schließen die Schutzbedürftigkeit des potentiellen Opfers 
und damit ggf. eine Täuschung nicht aus. Auch ein auf wahren Tatsachen be-
ruhendes, irreführendes Verhalten kommt als Täuschungshandlung in Be-
tracht. Eine Täuschung liegt vor, wenn der Täter die Eignung, der –inhaltlich 
richtigen– Erklärung zur Hervorrufung eines Irrtums planmäßig ausnutzt und 
damit unter dem Anschein äußerlich verkehrsgerechten Verhaltens gezielt die 
Schädigung des Adressaten verfolgt (Irrtumserregung nicht bloß als Folge, 
sondern als Zweck der Handlung; BGHSt 47, S. 1; BGH, StV 2004, S. 535, 
537). 
PROBLEM: Einbettung der Wahrheit in eine Täuschung 
BGH: Der wahre Inhalt dient nur als Fassade, hinter der die Täuschung ver-
borgen wird. Der Anschein äußerlich verkehrsgerechten Verhaltens wird ge-
zielt zur Schädigung genutzt. Die Irrtumserregung muss Zweck der Handlung 
sein (BGHSt 47, S. 1). Eine Täuschung allein durch die Wahrheit ist im Übri-
gen ausgeschlossen. 
PROBLEM: Abgrenzung konkludentes Verhalten - Unterlassung 
Ein konkludentes Verhalten wird wie eine ausdrückliche Täuschung behan-
delt, wenn es nach den allgemeinen Regeln der Sprache, Konvention & des 
Rechts eine bestimmte Bedeutung hat. Es folgt aber den Regeln des Unterlas-
sens, wenn eine bestimmte Bedeutung nicht zu ermitteln ist. 
PROBLEM: Täuschung durch Unterlassen bei bestehender Aufklärungspflicht 
tvA : Der Grundsatz von Treu und Glauben kann eine Aufklärungspflicht be-
gründen, der der Rang einer Garantenpflicht zukommt (BayObLG JZ 1987, S. 
626). 
h. M.: Grundsätzlich kann die Nichthinderung des Entstehens einer Fehlvor-
stellung durch einen Garanten der Irrtumserregung durch positives Tun 
gleichgestellt werden. Täuschungscharakter hat das Unterlassen erst, wenn der 
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Garant aufgrund eines besonderen Vertrauensverhältnisses eine besondere 
Aufklärungspflicht hat (BGH, NJW 2000, S. 3013). 
PROBLEM: Anbieten von überteuerten Waren 
Das Anbieten überteuerter Waren ist keine Täuschung, da der Preis durch An-
gebot und Nachfrage zustande kommt und im Angebot von Waren nie die 
schlüssige Erklärung liegt, der Preis der Ware entspreche ihrem Wert. Eine 
Täuschung durch Unterlassen kommt nicht in Betracht, da bei gegenseitigen 
Verträgen keine Aufklärungspflicht über die Angemessenheit des Preises be-
steht.  
PROBLEM: Täuschung bei nachträgliche Leistungsunfähigkeit 
tvA : Wer bei eingetretener Leistungsfähigkeit Vorleistungen des Vertrags-
partners entgegennimmt, täuscht diesen durch positives Tun über das Fortbe-
stehen der eigenen Leistungsfähigkeit (BGH, GA 1972, S. 209). 
tvA : Der Täter ist als Garant verpflichtet, seinen Vertragspartner darüber auf-
zuklären, wenn er leistungsunfähig wird. Er täuscht demnach durch Unterlas-
sen (RGSt 66, S. 56; 70, S. 156, 227). 
tvA : Mittels reinem Schweigen kann ein Betrug auch bei bestehender Aufklä-
rungspflicht nicht begangen werden (Hillenkamp, BT 28. Problem, restriktive 
Betrugstheorie). 
h. M.: Wer seine nachträglich eingetretene Leistungsunfähigkeit verschweigt, 
täuscht weder durch positives Tun noch durch Unterlassen, da ihn keine Auf-
klärungspflicht trifft. Diese kann sich nur aus zu dem Vertragsschluss hinzu-
tretenden besonderen Umständen ergeben (besonderes Vertrauensverhältnis, 
Unerfahrenheit des Vertragspartners). Anderenfalls würde der Wirtschaftsver-
kehr einbrechen. Zudem beinhaltet eine Vorleistung immer ein bewusstes und 
von der Verkehrsanschauung gebilligtes Risiko des Vertragspartners (S/S, § 
263 Rdnr. 17 f., 20, 22 f.; BGHSt 33, S. 246). 
PROBLEM: Versenden von Anzeigeangeboten 
BGH: Eine (versuchte) Täuschung liegt vor, wenn der Täter Angebotsschrei-
ben so abfasst, dass der Eindruck einer Zahlungsverpflichtung entsteht & dem 
gegenüber die klein gedruckten Hinweise auf den Angebotscharakter völlig in 
den Hintergrund treten (BGH, JA 2002, S. 364). 
PROBLEM: Tanken ohne Bezahlung 
tvA : Es fehlt bei an der durchgehenden Kausalität zwischen Täuschung, Irr-
tumserregung und Vermögensverfügung, wenn der Täter von Anfang an vor-
hat, da Benzin nicht zu bezahlen. Solange sich der Kunde „normal“ verhält, so 
dass es keiner Täuschung des Opfers bedarf. Auch ein Irrtum liegt insoweit 
nicht vor. Damit scheidet auch ein versuchter Betrug aus, wenn der Täter vom 
Opfer beobachtet wird (Lange/Trost, JuS 2003, S. 961, 963). 
tvA : Durch das Vorlegen von Waren an der Kasse macht sich der Tankende 
nicht nach § 263 StGB strafbar. Er hat Eigentum und Besitz am Benzin durch 
das Einfüllen erlangt, so dass insoweit kein Schaden besteht. Der Kaufpreis 
stellt keinen Vermögensschaden dar, da die Strafbarkeit einen Wertungswider-
spruch darstellen würde. Es kann nicht sein, dass er nur zu bestrafen ist, weil 
er nicht gleich weggefahren ist (im Ergebnis Lange/Trost, JuS 2003, S. 961, 
962). 
h. M.: Wer mit von vornherein bestehender Zahlungsunwilligkeit tankt und 
wegfährt kann sich nach § 263 StGB strafbar machen (Eingehungsbetrug 
durch schlüssiges Auftreten als zahlungswilliger Kunde führt zum Einver-
ständnis des Tankstellenpersonals). Dies setzt voraus, dass er als Kunde tat-
sächlich bemerkt wird, da sonst die Willensbildung des Personals nicht beein-
flusst wird und es daher nicht zu einem Irrtum kommt. In Betracht kommt ein 
versuchter Betrug, der allerdings ausgeschlossen ist, wenn der Täter davon 
ausgehen darf, dass er unbemerkt bleiben wird (BGH, NJW 2002, S. 1059). 
§ 263 StGB scheidet aus, wenn der Täter anfänglich zur Zahlung bereit war 
und sich erst im Nachhinein dagegen entschließt. Er hat dann beim Einfüllen 
nicht über seine Zahlungswilligkeit getäuscht. In Betracht kommt dann aber § 
246 StGB. Im Wegfahren manifestiert sich der Zueignungswillen bezüglich 
des Benzins. Dieses ist noch fremd, da die Übereignung entweder wegen der 
Kaufpreiszahlung aufschiebend bedingt gem. §§ 929 1, 158 I BGB erfolgte 
oder weil sich die Übereignung erst gem. § 929 S. 2 BGB im Kassenraum Zug 
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um Zug gegen Zahlung des Kaufpreises vollziehe (Krey/Hellmann, BT 2 
Rdnr. 158 f.). 
Legt der Tankende an der Kasse Waren vor, um das Tanken zu verschleiern, 
liegt ein Betrug vor. Die Vorlage der Waren ist eine konkludente Täuschung, 
da der Täter so zum Ausdruck bringt, er habe nichts weiter zu bezahlen. Die 
Vermögensverfügung des Opfers liege darin, dass er die Berechnung des Ben-
zins unterlasse. In dem entgangenen Kaufpreis liege der Schaden, um den sich 
der Täter stoffgleich bereichern wollte (OLG Düsseldorf, JR 1985, S. 207, 
208 f.). 
PROBLEM: Falsch-/Fehlbuchungen bzw. Fehlüberweisungen 
BGH: Es wird nicht mehr zwischen Fehl-/Falschbuchung (unrichtige Belas-
tung/Gutschrift innerhalb derselben Bank) und Fehlüberweisungen (unrichtige 
Belastung/Gutschrift bei Transfer von Bank zu Bank) unterschieden. Maßgeb-
lich ist, ob der Auszahlungsanspruch entstanden ist. Unter zivilrechtlichen Ge-
sichtspunkten löst auch die Fehlbuchung Ansprüche mit der Vornahme der 
Gutschrift aus (abstraktes Schuldversprechen oder Schuldanerkenntnis gegen-
über dem Kunden. Das in AGB Banken 8 I niedergelegte Stornorecht führt nur 
zu einer rückwirkenden Beseitigung des zunächst wirksam entstandenen An-
spruchs).  
Dann täuscht derjenige, der den Anspruch geltend macht (BGHSt 46, S. 196 
ff.). Die Erteilung eines Überweisungsauftrags beinhaltet nicht die konkluden-
te Aussage, das Konto weise eine ausreichende Deckung auf (Dispositionskre-
dite oder Duldung der Überziehung durch die Bank). 
Das bloße Ausnutzen eines bereits vorhandenen Irrtums ist nicht ausreichend. 
Deshalb trägt auch der Leistende regelmäßig das Risiko, dass der Anspruch 
nicht besteht. Die Entgegennahme einer Leistung beinhaltet nicht die Behaup-
tung, der Ansprüche würde bestehen (BGHSt 39, S. 392, 398). 
PROBLEM: Täuschung bei Telefonmarketing/SMS 
tvA: Auch bei Werbe-SMS mit der Bitte um Rückmeldung kann eine Täu-
schung vorliegen, wenn der Empfänger erwartet, dass er Kontakt zu einer be-
stimmten Person bekommt, die eine persönliche Zuneigung zu ihm haben soll 
(Jaguttis/Parameswaran, NJW 2003, S. 2277 ff.). 
PROBLEM: Täuschung durch Zusendung rechnungsähnlicher Angebotsschrei-
ben 
BGH: Die Zusendung eines rechnungsähnlichen Schreibens kann prinzipiell 
konkludente eine Täuschung vorliegen (BGHSt 47, S. 1 ff. = StV 2001, S. 
680). Von Bedeutung ist dabei auch die äußerliche Gestaltung, die auf den In-
halt des Schreibens zurückwirken kann. Daher kann auch ein Schreiben, dass 
Hinweise auf den Angebotscharakter enthält, Täuschungscharakter aufgrund 
seiner Gestaltung haben (BGH, StV 2004, S. 535 ff. m. zust. Anm. Schneider). 
Es ist irrelevant, ob es sich bei dem Adressaten um einen Kaufmann oder eine 
Privatperson handelt. 
S. auch OLG Frankfurt/Main, NJW 2003, S. 3215 m. Bespr. Martin, JuS 
2004, S. 83 f.  

 Tatsachen Konkreter Vorgang der Gegenwart oder Vergangenheit, der dem Beweis zu-
gänglich ist. Tatsachen können sowohl der Außenwelt wie der Innenwelt an-
gehören. Meinungsäußerungen und Werturteile fallen jedoch nicht darunter. 
Bei der Abgrenzung kommt es darauf an, ob die Äußerung einen greifbaren 
Tatsachenkern enthält. 
PROBLEM: Abgrenzung von Meinungsäußerung 
tvA : (Wert-)Urteile sind in der Regel keine Tatsachen, da sie durch Elemente 
der persönlichen Stellungnahme, des Dafürhaltens oder Meines geprägt sind 
und nicht wahr oder unwahr, sondern richtig oder falsch sind. Es kommt auf 
den Einzelfall an, ob bei einer Verknüpfung von Tatsache und Werturteil eine 
Täuschung über Tatsachen vorliegt. § 263 StGB schützt vor Angriffen auf die 
rationale Informationsgrundlage des Betroffenen. (BGH, NJW 2001, S. 1364; 
Kritik bei Otto, Jura 2002, S. 606 f.). 
PROBLEM: Rechtliche Bewertung eines Sachverhalts als Tatsache 
tvA : Auch die Aussage, ein Rechtsanspruch bestehe, drückt eine Tatsache aus. 
Das Vertrauen des Rechnungsempfängers auf die sachliche und rechtliche 
Richtigkeit der Rechnung ist schutzwürdig (Puppe, Anm. JZ 2004, S. 101 ff.). 
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Rspr.: Die rechtliche Bewertung eines Sachverhalts, welcher eine Subsumtion 
von Tatsachen unter Rechtsnormen erforderlich macht, stellt keine Tatsachen-
behauptung dar. Es handelt sich viel mehr um ein Werturteil, das weder wahr 
noch falsch sein könne. Damit ist eine Täuschung i. S. d. § 263 StGB ausge-
schlossen, wenn der Täter (etwa in einer Rechnung) wissentlich fälschlicher-
weise behauptet, gegen einen anderen einen Rechtsanspruch zu haben (OLG 
Karlsruhe, JZ 2004, S. 101 f.).  

 Unterdrücken Entziehung einer bestehende Tatsachenkenntnis 

 Entstellen Verfälschen eines Gesamtbildes von Tatsachen durch vorspiegeln nicht beste-
hender oder Unterdrückung bestehender Tatsachen 

 Vorspiegeln Eine nicht bestehende Tatsache als bestehend hinzustellen 

 Irrtum Jede unrichtige, der Wirklichkeit nicht entsprechende Vorstellung über Tatsa-
chen. 
Es genügt, wenn die Fehlvorstellung im sachgedanklichen Mitbewusstsein des 
Opfers, also in seinem nicht reflektierten, sondern selbstverständlich ange-
nommenen Begleitwissen existiert. (S/S-C, § 263 Rdnr. 39).  
Der Irrtum muss auf der Täuschungshandlung beruhen. 
PROBLEM: Abgrenzung zwischen Irrtum und Zweifel auf Seiten des Getäusch-
ten 
tvA : Ein Irrtum ist bei bestehenden Zweifeln ausgeschlossen, wenn sie auf 
konkreten Anhaltspunkten beruhen. Das Opfer ist nicht schutzwürdig, da es 
weitere Nachforschungen anstellen konnte (Beulke, JR 1978, S. 390; Blei, § 
61 III 3). 
tvA : Der Getäuschte muss die Tatsache für wahrscheinlich wahr halten (Krey, 
BT 2 Rdnr. 373 ff.). Die Wahrheit der behaupteten Tatsache muss ihm wahr-
scheinlicher erscheinen als die Unwahrheit. 
tvA : Ein Irrtum liegt vor, wenn die Zweifel die Wirksamkeit einer Einwilli-
gung bei einem anderen Vermögensdelikt beseitigen würden (Herzberg, GA 
1977, 289 ff.). 
h. M.: Zweifel des Getäuschten schließen die Möglichkeit eines Irrtums nicht 
aus. Es genügt, dass er die vorgespiegelte Tatsache für möglicherweise wahr 
hält, wenn er sich nur von dieser Vorstellung zur Verfügung motivieren lässt 
(wer zweifelt, irrt). Der Getäuschte fällt der List des Täters auch in diesen Fäl-
len zum Opfer (zusammenfassend BGH, Jura 2003, S. 382 ff. m. Anm. 
Krack). 
Wenn ihm aber der Wahrheitsgehalt gleichgültig sei oder er die Vermögens-
verfügung unabhängig von ihrer Wahrheit vornimmt, liegt kein Irrtum vor. 
Vereinfacht kann man sagen, ein Irrtum ist das Nicht-Bewusstsein fehlenden 
Wissens, während ein Zweifel das Bewusstsein fehlenden Wissens ist (Lorenz/ 
Pietzcker/Pietzcker, NStZ 2005, S. 429, 432) 
PROBLEM: Erfordernis eines Irrtums mit Vermögensbezug (insb. beim Spen-
denbetrug) 
tvA : Relevant sind nur Irrtümer mit Vermögensbezug (Mitsch, BT 2 § 7 Rdnr. 
38). 
Kritik: Ein derartiges Erfordernis ist für den Irrtum aus dem Wortlaut des § 
263 StGB nicht herleitbar. Es genügt prinzipiell jeder Irrtum. Dasselbe gilt für 
die Täuschung.  
h. M.: Es genügt jeder Irrtum, soweit die Kausalität zur Verfügung gewahrt 
bleibt. 
PROBLEM: Opfer erkennt die Täuschung und nimmt sie billigend in Kauf 
BGH: Es fehlt an einem Irrtum (BGH, StV 2002, S. 132). 
PROBLEM: Auszahlung an Sparbuchinhaber  
tvA : Der Bankangestellte erliegt einem Irrtum, da er zumindest denkt, es sei 
alles in Ordnung (Mitbewusstsein am Rande). Auch weiß er um die Schadens-
ersatzpflicht, wenn die mangelnde Berechtigung grob fahrlässig nicht erkannt 
wurde. 
h. M.: Es liegt kein Irrtum vor, da sich der Bankangestellte bei Vorlage eines 
Legitimationspapiers i. S. d. §808 BGB (hinkendes Rektapapier) überhaupt 
keine Gedanken macht, da die Bank durch Auszahlung an den Inhaber eines 
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Sparbuchs befreit wird (auch wenn Gläubigername nicht übereinstimmt).  
PROBLEM: Irrtum bei Bankangestellten 
BGH: BGHSt 46, S. 196 = NJW 2001, S.453 m. Anm. Joerden JZ 2001, S. 
611; Krack, JR 2002, S. 23. 
PROBLEM: Doping zum Nachteil des Veranstalters 
Mit der Meldung zum Wettkampf erklärt der Sportler (konkludent), dass er 
nicht gegen verbandsrechtliche Dopingverbote verstoßen hat. Daraus resultiert 
der Irrtum des Veranstalters. 
Die Auszahlung der Siegprämie ist die Vermögensverfügung. 
PROBLEM: Irrtum bei SMS-Dating 
tvA: Trotz der Angabe, dass der Kontakt kostenpflichtig ist und dass es sich 
um eine 0190-Nummer handelt, schließt das Vorliegen eines Irrtums nicht aus. 
Gegenstand des Irrtums ist das Vorhandensein eines Verehrers (Jagut-
tis/Parameswaran, NJW 2003, S. 2279). 

 Erregt Der Täter hat den Irrtum durch Einwirkung auf die Vorstellung des Getäusch-
ten hervorgerufen oder mit verursacht. 
Die Erregung eines Irrtums ist bei ignorantia facti (bloße Unkenntnis, Gleich-
gültigkeit) ausgeschlossen, wenn sich der Getäuschte also überhaupt keine 
Vorstellungen macht. 
Für das Erregen genügt es nicht, dass der Täter die Tatsachen verändert, auf 
die sich die Vorstellung des Opfers bezieht, ohne dessen Vorstellung selbst zu 
ändern. Dann liegt ein bloßes Ausnutzen eines Irrtums vor. 

 Unterhalten Der Täter hat eine bereits vorhandene Fehlvorstellung bestärkt/ deren Aufklä-
rung aktiv verhindert 

 Vermögensverfügung Jedes Handeln, Dulden oder Unterlassen, das eine Vermögensminderung un-
mittelbar herbeiführt (Selbstschädigungselement des Betruges). Ausreichend 
ist jede tatsächliche Einwirkung auf das Vermögen.  
Die Vermögensverfügung muss kausal durch den Irrtum tatsächlich 
(mit)verursacht worden sein (psychisch vermittelte Kausalität; BGH, NStZ 
1999, S. 558). Das irrtumsbedingte Verhalten muss unmittelbar, d. h. ohne 
weitere deliktische (Zwischen-)Handlungen des Täters die Minderung herbei-
führen. 
PROBLEM: Verfügungsbewusstsein 
tvA : Auch bei einem Sachbetrug ist das Verfügungsbewusstsein entbehrlich. 
Es genügt, dass der Getäuschte den äußeren Vorgang der Sachbewegung er-
kennt (Miehe, Unbewusste Verfügungen S. 77). 
h. M.: § 263 StGB setzt grundsätzlich kein Verfügungsbewusstsein voraus. 
Ein solches ist nur beim selbstschädigenden Sachbetrug erforderlich, um ihn 
vom fremdschädigenden Diebstahl abgrenzen zu können, wenn der Täter den 
Besitz an der Sache unter Vorspiegelung falscher Tatsachen erlangt hat (RGSt 
52, S. 163; W/H, BT 2 Rdnr. 517, 635). 
Argument: Verzichtet man in dieser Konstellation auf ein Verfügungsbewusst-
sein, so verliert der Betrug seinen Charakter als Selbstschädigungsdelikt. Das 
Opfer einer Täuschung würde sich sonst nicht selbstschädigend verhalten. Es 
würde ihm gar nicht bewusst, dass es den Gewahrsam überträgt. 
PROBLEM: Passieren einer Ladenkasse 
tvA : Wird die Ware in der Verpackung vorgelegt (z. B. Zigarettenstangen in 
Windelkarton), so ist sich die Kassiererin im Klaren darüber, dass sie über die 
vorgelegte Verpackung mitsamt Inhalt eine Verfügung treffen muss. Deshalb 
haben Teile der Rechtsprechung in diesen Fällen Betrug bejaht mit der Be-
gründung, das Verfügungsbewusstsein betreffe den gesamten Inhalt der visuell 
wahrgenommenen Verpackung. Es liege ein bloßer (unbeachtlicher) Error in 
objecto vor. Für das Verfügungsbewusstsein genüge eine Individualisierung 
der Ware, eine Identifizierung sei nicht notwendig (Nachweise bei Roßmül-
ler/Rohrer, Jura 1994, S. 469). 
h. M.: Es fehlt oft an einer Täuschung oder dem Irrtum. Der Kaufvertrag und 
der entsprechende Übertragungswille (Verfügungsbewusstsein) der Kassiere-
rin konkretisieren sich nur auf die vorgelegte Ware, nicht auf (darin) versteck-
te Gegenstände. Ein generelles Übertragungseinverständnis an allen im er-
kennbar oder verdeckt im Einkaufswagen liegenden Waren besteht nicht. 



  Stand Dezember 2006 

Definitionen Strafrecht BT 3 6 RA Dr. A. Paul 

Folglich liegt kein Betrug vor (BGHSt 41 S. 198; Roßmüller/Rohrer, Jura 
1994, S. 469 ff.). 
Selbst bei wahrheitswidriger Behauptung auf eine Nachfrage des Kassierers 
bezweckt der Täter nicht die Weggabe der Sache, sondern er will die Weg-
nahme verschleiern. 
Anders ist dies zu bewerten, wenn Waren umgepackt werden. Die Übergabe 
des Kartons samt Inhalt durch den Kassierer erfolgt bewusst und willentlich, 
so dass eine irrtumsbedingte Vermögensverfügung vorliegt. § 242 StGB greift 
hier nicht ein (W/H, BT 2 Rdnr. 635 a. E.). 
PROBLEM: Vermögensverfügung des Zweitplatzierten beim Doping 
Im Unterlassen der Geltendmachung des Anspruchs auf die Siegprämie könnte 
eine Vermögensverfügung des Zweitplatzierten liegen. Diese irrtumsbedingte 
Fehlvorstellung muss aber mitursächlich für das Unterlassen geworden sein. 
Dies setzt voraus, dass bei Hinwegdenken des Irrtums auch die Vermögens-
verfügung wegfällt. Das Unterlassend es Anspruchs setzt beim Zweitplatzieren 
aber das Bestehen eines eigenen Anspruchs voraus. Daran fehlt es, da er erst 
mit Erreichen einer von der Wettkampfleitung verbindlich festgelegten (§ 661 
I S. 2 BGB) Platzierung entsteht. Der Getäuschte hätte die Verfügung also 
auch ohne den Irrtum vorgenommen, so dass es an der Kausalität des Irrtums 
für die Vermögensverfügung fehlt (Heger, JA 2003, S. 81). 
PROBLEM: Vermögensverfügung bei SMS-Dating 
tvA : Es handelt sich um einen Forderungsbetrug, für den ein Verfügungsbe-
wusstsein des Getäuschten nicht erforderlich ist. Die Anwahl der 0190-
Nummer begründet einen Austauschvertrag durch die Herstellung der Verbin-
dung. Daraus erwächst dem Anrufer ein Anspruch auf Erbbringung der ver-
sprochenen Dienste (Jaguttis/Parameswaran, NJW 2003, S. 2279 ff.). 

 Vermögensbegriff tvA (Juristischer Vermögensbegriff): Vermögen ist die Summe der einzelnen 
Vermögensrechte (RGSt 3, S. 333). 
tvA  (Funktionaler Vermögensbegriff): Vermögen ist die Verfügungsmacht ei-
ner Person über die ihr rechtlich zugeordneten übertragbaren Güter (NK, § 
263 Rdnr. 44). 
tvA  (Personaler Vermögensbegriff): Die Funktion des Vermögens ist die 
Grundlage der Persönlichkeitsentfaltung. Vermögen ist die wirtschaftliche Po-
tenz des Vermögensträgers, die in der Herrschaft über Objekte des Rechtsver-
kehrs gesehen wird. Ein Schaden ist daher die Minderung der wirtschaftlichen 
Potenz, der mit der Vermögensminderung bezweckte wirtschaftliche Erfolg 
wird nicht erreicht (Geerds, Jura 1994, S. 320; Otto, Grundkurs BT § 51 Rdnr. 
54). 
Rspr. (Rein ökonomischer (wirtschaftlicher) Vermögensbegriff): Zum Ver-
mögen gehören alle geldwerten Güter einer Person nach Abzug der Verbind-
lichkeiten, unabhängig davon, ob die Güter der Person rechtlich zustehen oder 
rechtlich anerkannt sind. Maßgeblich ist, ob ihnen ein wirtschaftlicher Wert 
beigemessen werden kann. Es gilt ein objektiv-individueller Maßstab (BGHSt 
38, S. 186 ff.). 
Einschränkungen & Korrekturen insb. im kriminellen Raum: 

• Dienstleistungen, die verbotenen oder unsittlichen Zwecken dienen (Tele-
fonsex) fallen nicht in den Schutzbereich des § 263 StGB (BGHSt 4, S. 
373; BGH, NJW 1998, S. 2895). 

• Der „Anspruch“ auf einen Beuteanteil stellt nach Ansicht der Rspr. keinen 
rechtlich geschützten Vermögenswert dar (BGH, StV 2002, S. 81). 

• Bei Rückveräußerungen an den Eigentümer hat das Opfer bei rein wirt-
schaftlicher Betrachtung keinen Schaden erlitten, seine Ausgaben durch 
Erhalt seines Eigentums kompensiert wurde. Wenn der Täter jedoch nur 
tut, was er ohnehin zu tun hat, nämlich die Sache gem. §§ 861, 985 BGB 
zurück zu übertragen, so ist die Gegenleistung nicht kompensationsfähig. 
Die Zahlung des „Lösungsgeldes“ stellt einen weiteren Schaden für den 
Eigentümer dar (normative Betrachtungsweise; BGHSt 26, S. 346, 347). 

h. Lit. (Juristisch-ökonomischer Vermögensbegriff): Zum Vermögen einer 
Person gehören alle Positionen, die einen wirtschaftlichen Wert haben und un-
ter dem Schutz der Rechtsordnung stehen oder zumindest mit ihrer Billigung 
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realisiert werden können. 
Einen Schaden erleidet, wer keine rechtlich nicht geschützte oder missbilligte 
Position verliert (S/S-C, § 263 Rdnr. 82 ff.). 
PROBLEM: Schutz von Vermögenswerten zu verbotenen Zwecken (ausgehend 
von der h. Lit.) 
tvA : § 263 StGB ist bei allen Positionen anwendbar, die als solche nicht von 
der Rechtsordnung missbilligt werden (z. B. Besitz an Geld; anders strafbar 
eingesetzte Arbeitskraft), um rechtsfreie Räume zu vermeiden (W/H, BT 2 
Rdnr. 564 ff.; Engländer, JR 2003, S. 164, 165; ebenso BGH, JR 2003, S. 
163). 
tvA : Vermögenswerte, die zu illegalen Zwecken eingesetzt werden, stehen 
nicht unter dem Schutz des § 263 StGB. Anderenfalls wir die zivilrechtliche 
Grundsatzwertung des § 817 S. 2 BGB unterlaufen (Einheit der Rechtsord-
nung). Zudem wird das Vertrauen in die ordnungsgemäße Abwicklung verbre-
cherischer Geschäfte gefördert (Freund/Bergmann, JR 1991, S. 357, 358; Me-
dicus, BR Rdnr. 697). 

 Freiwilligkeit der Vermö-
gensverfügung 

Die Vermögensverfügung muss auf einem freien, nur durch den Irrtum beein-
flussten Willensentschluss beruhen. 
PROBLEM: Beschlagnahmefälle 
Das Opfer gibt die Sache zwar mit dem Wissen weg, dass es die Verfügungs-
gewalt vollständig verlieren wird (Weggabe). Es liegt aber trotzdem keine 
Vermögensverfügung vor, da sie nicht aus einem freien Willen geschieht! 

 Vermögensschaden Vermögensschaden ist jede nachteilige Vermögensdifferenz, d. h. der Ge-
samtwert des Vermögens ist durch die Verfügung gemindert worden. Dies ist 
durch einen Vergleich der Vermögenslagen vor und nach der irrtumsbedingten 
Verfügung festzustellen, wobei durch die Verfügung eintretende Zuwächse zu 
berücksichtigen sind (Prinzip der Gesamtsaldierung; Einzelheiten etwa bei 
T/F, § 263 Rdnr. 70 ff.). 
Ein Vermögensschaden liegt vor, wenn die durch die Vermögensverfügung 
verursachte Vermögensminderung nicht durch eine entsprechende Leistung 
des Täters ausgeglichen wurde (Vermögenseinbuße ohne Kompensation). 
Der Schadensmaßstab ist objektiv individualisierend. 
- Grundsätzlich gilt die Anschauung des Wirtschaftsverkehrs 
- Ausnahmsweise ist ein persönlicher Schadenseinschlag zu berücksichtigen 

(s. u.) 
PROBLEM: Konkrete Vermögensgefährdung 
Das Problem der konkreten Vermögensgefährdung wird insb. beim Einge-
hungs- und Prozessbetrug relevant. 
h. M.: Auch eine konkrete Vermögensgefährdung kann einen Vermögens-
schaden darstellen. Dies setzt voraus, dass sie bei wirtschaftlicher Betrachtung 
schon eine Verschlechterung der gegenwärtigen Vermögenslage darstellt oder 
jederzeit in einen Schaden umschlagen kann. Dies ist der Fall, wenn dem Be-
drohten keine in seiner Macht liegenden Möglichkeiten zu Gebote stehen, den 
Umschlag der Gefahr in einen endgültigen Verlust zu vermeiden. Maßgeblich 
sind die Besonderheiten des Einzelfalls. Es hängt von den beteiligten Perso-
nen, der Art des Vertragsobjekts und den sonstigen Umständen ab (W/H, BT 2 
Rdnr. 571 ff.). 
PROBLEM: Vermögensschaden bei bewusster Selbstschädigung 
tvA : Bei einer bewussten Selbstschädigung scheidet ein Betrug mangels Täu-
schung/Irrtumserregung aus (Arzt/Weber, BT § 20 Rdnr. 111).  
tvA : Bei einer bewussten Selbstschädigung ist ein Schaden zu bejahen, wenn 
das Opfer bei Kenntnis der tatsächlichen Lage die Verfügung nicht vorge-
nommen hätte (RGSt 70, S. 255, 256). 
h. M.: Bei einer bewussten Selbstschädigung kann ausnahmsweise ein Scha-
den angenommen werden, wenn ein sozialer, politischer oder wirtschaftlicher 
Zweck vorgetäuscht und dieser verfehlt wird (BGH, NStZ 2006, S. 624 zur 
zweckwidrigen Verwendung von Subventionsgeldern; NJW 1992, S. 2167; 
S/S-C, § 263 Rdnr. 102). Anderenfalls würde das Strafrecht als ultima ratio 
auf jeden Fall der vermögensrelevanten Entscheidung ausgedehnt. 
PROBLEM: Vereitelung von Sanktionsansprüchen des Staates/Manipulation 
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von Parkscheinen 
h. M.: Sanktionsansprüche (insb. Geldstrafe und Ordnungswidrigkeiten) des 
Staates werden grundsätzlich nicht von § 263 erfasst. Sie haben nur repressi-
ven Strafcharakter, aber keine vermögensrechtliche Natur (BGHSt 38, S. 345, 
351; OLG Köln, NJW 2002, S. 527). Im Übrigen wird nur der bestehende 
Vermögensstand gegen täuschungsbedingte Minderung geschützt. Das Aus-
bleiben einer erhofften Vermögensmehrung begründet keinen Vermögens-
schaden (BGHSt 16, S. 220, 223). 
Weitere Argumente: Die Vereitelung von Sanktionsansprüchen ist im Hinblick 
auf die Straflosigkeit der persönlichen Selbstbegünstigung (§ 258 StGB) auch 
aus gesetzessystematischen Gründen nicht strafbar. 
PROBLEM. Vermögensschaden beim Prozessvergleich 
Rspr.: Bei einem Prozessvergleich tritt ein Schaden nur ein, wenn sich durch 
das Nichteinhalten des Vergleichs die Realisierungsmöglichkeit des Klagean-
spruchs verschlechtert hat. Durch den Abschluss des Vergleichs muss es zu ei-
ner Verschlechterung der Vermögenslage kommen, etwa weil der Kläger auf-
grund des Vergleichs von der weiteren Verfolgung seines Anspruchs absieht. 
Dies ist aber dann nicht der Fall, wenn der Schuldner ohnehin nicht in der La-
ge gewesen wäre, die Klageforderung zu begleichen. Dann fehlt es an einer 
Verschlechterung der Vermögenslage. Auch die Doppelwirkung des Ver-
gleichs als privatrechtlicher Vertrag kann dann keinen Vermögensschaden be-
gründen. Das Ausbleiben einer Vermögensmehrung stellt keinen Vermögens-
schaden dar, wenn die Ansprüche bereits vor dem Abschluss des Vergleichs 
wertlos oder nicht begründet waren. Der Anspruchsinhaber hat dann bei wirt-
schaftlicher Betrachtung nicht mehr aufgegeben als er durch den Vergleich er-
halten hat (BayObLG, NStZ 2004, S. 503). 
PROBLEM: Vermögensschaden des Veranstalters beim Doping 
Die Auslobung des Preisgeldes ist ein einseitiges Rechtsgeschäft gem. § 657 
ff. BGB. Sportwettkämpfe werden von der h. M. als Preisausschreiben im Sin-
ne von § 661 BGB angesehen, so dass der Sieger bis zu seiner nachträglichen 
Disqualifikation Anspruchsinhaber bleibt. 
tvA : Bei einseitigen Rechtsgeschäften liegt bei wirtschaftlicher Betrachtung in 
der Regel ein Vermögensverlust und damit ein Vermögensschaden vor (LK, § 
263 Rdnr. 181). 
tvA : Das Preisgeld wäre so oder so an irgendeinen Sportler ausgezahlt wor-
den. Sie wären auf jeden Fall aus dem Vermögen des Veranstalters ver-
schwunden. Es liegt eine bewusste Vermögensminderung zu Gunsten des 
Empfangsbefugten vor. In Betracht kommt ein Vermögensschaden wegen 
Zweckverfehlung (Prämienzahlung an einen die Teilnahmebedingungen Miss-
achtenden). Allerdings ist diese Konstellation mit dem Spenden- oder Bettel-
betrug nicht vergleichbar, da bei Kenntnis der Sachlage das Geld auch ausge-
zahlt worden wäre, nur an einen anderen Sportler.  
Möglich ist allerdings eine konkrete Vermögensgefährdung, wenn der später 
Disqualifizierte seine Prämie nicht zurückgeben kann, weil er sie bereits ver-
braucht hat (kritisch Heger, JA 2003, S. 81). 
Ein Vermögensschaden kann auch darin liegen, dass dem Sportler ein An-
trittsgeld ausgezahlt wurde. Der gedopte Sportler kann nicht vereinbarungs-
gemäß regelkonform an dem Wettkampf teilnehmen. Auf dieses Honorar hat 
ein Nachrücker keinen Anspruch. 
Ein Vermögensschaden der Zuschauer/der übertragenden Fernsehgesellschaft 
scheidet dagegen aus. Sie haben das Eintrittsgeld bezahlt und damit nur einen 
Anspruch auf einen regelkonformen gültigen Wettkampf erworben, der auch 
bei der Disqualifikation des gedopten Sportlers ein solcher bleibt. Ein Rück-
forderungsanspruch gegen den Veranstalter scheidet daher aus.  
Geschädigt werden kann aber der Sponsor des gedopten Sportlers. Grundlage 
des Vertrages ist die Unterstützung des Sportlers, der dafür das Logo seines 
Sponsors zu tragen hat. Ist er gedopt, kann er seine Gegenleistung (ähnlich der 
Konstellation bei einem Anstellungsbetrug) nicht erbringen. 
PROBLEM: Vermögensschaden bei SMS-Dating 
tvA : Für die Kontaktaufnahme erhält der Anrufer kein Äquivalent. Er erhält 
keinen unmittelbaren, kompensierenden Vermögenszuwachs. (Jagut-
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tis/Parameswaran, NJW 2003, S. 2277, 2280). 

 Vermögensvorteil Vermögensvorteil ist jede günstigere Gestaltung der Vermögenslage, d. h. jede 
Bereicherung beim Täter (eigennütziger Betrug) oder bei einem Dritten 
(fremdnütziger Betrug). 
Ein Vermögensvorteil liegt auch in der Abwehr eines berechtigten Anspruchs 
und damit der Befreiung von einer Verbindlichkeit (LK 10-Lackner, § 263 
Rdnr. 264).  

 Persönlicher Scha-
denseinschlag 

h. M.: Berücksichtigt werden nur objektivierbare, der konkreten Leistung im-
manente & wirtschaftlich anerkannte Zwecksetzungen. Das bloße Affektion-
sinteresse bleibt stets unberücksichtigt. 
Doch obwohl objektiv kein Schaden vorliegt, wird ausnahmsweise eine indi-
vidualisierende Betrachtungsweise vorgenommen, so dass ein Schaden des 
Opfers in verschiedenen Konstellationen bejaht wird: 
1. Erwerber kann die angebotene Leistung nicht zum vertraglichen Zweck o-

der in anderer zumutbarer Weise gebrauchen.  
2. Durch die eingegangene Verpflichtung wird der Erwerber zu schädigenden 

Folgemaßnahmen gezwungen. 
3. Der Erwerber verfügt infolge der Verpflichtung nicht mehr über die Mittel 

zur angemessenen Lebensführung 

 Schadenskompensation Eine Kompensation ist möglich, wenn dem Geschädigten ein unmittelbares 
objektiv wirtschaftliches Äquivalent zugeflossen ist. Kompensationsfähig sind 
nur die durch die Verfügung selbst erworbenen Positionen, nicht dagegen ge-
setzliche Gegenrechte oder Ansprüche, die erst infolge der Täuschung ent-
standen sind (s. unten Eingehungsbetrug).  

 Absicht rechtswidriger 
Bereicherung 

Die Bereicherung ist rechtswidrig, wenn die vom Täter erstrebte Bereicherung 
im Widerspruch zur Vermögensordnung steht, er also keinen fälligen An-
spruch auf die Bereicherung hat. 
Erforderlich ist Dolus directus 1. Grades hinsichtlich des erstrebten Vermö-
gensvorteils selbst. Sie hat im objektiven Tatbestand kein Korrelat (= über-
schießende Innentendenz). 
Die Rechtswidrigkeit des Vermögensvorteils ist dagegen Tatbestandsmerkmal, 
das zwar nicht zum objektiven Tatbestand gehört, aber anhand objektiver Kri-
terien zu prüfen ist. Insoweit genügt auf der Vorsatzseite Dolus eventualis. 
Argument: Es geht dabei nicht um die Gesinnung des Täters, sondern um die 
Bewertung der intendierten Bereicherung.  
PROBLEM: Stoffgleichheit 
Die erstrebte Bereicherung muss als Kehrseite des Schadens erscheinen. Sie 
müssen auf ein und derselben Vermögensverfügung beruhen. Die Vermögens-
verfügung muss den Vermögensschaden unmittelbar herbeiführen und die Be-
reicherung muss zu Lasten des geschädigten Vermögens gehen (BGHSt 34, S. 
379, 391).  
PROBLEM: Irrtum über die Rechtswidrigkeit 
BGH: Allein der Umstand, dass ein Anspruch mit Mitteln der Täuschung rea-
lisiert werden soll, macht den erstrebten Vorteil nicht unrechtmäßig. Wenn das 
verfolgte Ziel der Rechtsordnung entspricht, wird er nicht dadurch, dass ein 
rechtswidriges Mittel zum Einsatz kommt, selbst rechtswidrig (BGHSt 42, S. 
268, 271 = NStZ 1997, S. 431 ff. m. Anm. Kudlich). 
Eine Strafbarkeit wegen –untauglichen– Versuchs kommt in Betracht, wenn 
der Täter den angestrebten (aber rechtmäßigen) Vermögensvorteil fälschli-
cherweise als rechtswidrig ansieht (BGHSt 42, S. 268, 273). Es handelt sich 
um einen umgekehrten Tatbestandsirrtum.  
Hält er dagegen den Vermögensvorteil irrigerweise für rechtmäßig, liegt ein 
Tatbestandsirrtum gem. § 16 StGB vor. Wer mit den Mitteln der Täuschung 
einen tatsächlich rechtswidrigen, aber nach seiner Vorstellung rechtmäßigen 
Anspruch durchsetzen will, begeht keinen Betrugsversuch (BGHSt 42, S. 268, 
272). 
PROBLEM: Doping 
Der Bereicherungsvorsatz ist fraglich, wenn der Sportler die Prämie nicht als 
notwendiges Zwischenziel ansieht, sondern allein zur Leistungssteigerung 
dopt. 
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Der Vorsatz hinsichtlich der Erregung eines Irrtums bei den Konkurrenten 
dürfte ebenfalls fraglich sein, wenn es sich um eine Sportart handelt, in der 
zahlreiche Dopingfälle auftreten. 

 Vollendung Der Betrug ist vollendet, wenn der Vermögensschaden eingetreten ist. 

 Erfüllungsbetrug Ein Erfüllungsbetrug kommt nur bei synallagmatischen Verträgen (Kauf, 
Pacht, Miete u. ä.) in Betracht. Bei einseitig verpflichtenden Geschäften 
(Schenkung) kommt ein Schaden nur in Betracht, wenn der Zweck der Leis-
tung verfehlt wird. 
� Echter Erfüllungsbetrug: Die Täuschungshandlung wird in unmittelbarem 

Zusammenhang mit dem Erfüllungsgeschäft vorgenommen. Die tatsächlich 
erbrachte Leistung (=Erfüllung) bleibt hinter der geschuldeten zurück (etwa 
bei Plagiaten). Es geht also um die objektive Gleichwertigkeit von Leistung 
und Gegenleistung, wobei es genügt, wenn diese nach den Anschauungen 
des Wirtschaftsverkehrs nicht gleichwertig sind. Der Schaden liegt in der 
vom Opfer erbrachten Gegenleistung für die erhaltene minderwertige Leis-
tung, so dass Zurückbehaltungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden 
können. Die Möglichkeit der Anfechtung/Rückabwicklung oder ein Scha-
densersatzanspruch sind kein Äquivalent der Leistung, sondern lediglich 
Folgeansprüche. 

� Unechter Erfüllungsbetrug: Der unechte Erfüllungsbetrug ist die Erfüllung 
eines vorangehenden Eingehungsbetrugs. Schon mit Abschluss des schuld-
rechtlichen Erfüllungsgeschäfts kann es zu einer konkreten Vermögensge-
fährdung kommen, so dass aus normativer Sicht von einem Schaden zu 
sprechen ist. Diese Vorverlagerung der Betrugsstrafbarkeit wird aufgelöst, 
wenn der Vertrag tatsächlich erfüllt wird (=unechter Erfüllungsbetrug). Es 
liegt dann insgesamt nur ein einziger Betrug vor (LK-Tiedemann, § 263 
Rdnr. 274).  
Anmerkung. Prüfungstechnisch kann man hier von einem einheitlichen ge-
schehen ausgehen und hinsichtlich des eingetretenen Schadens auf den 
Zeitpunkt der Vertragserfüllung abstellen. 

 Prozessbetrug Durch die Täuschung des Gerichts zu Lasten der Gegenpartei wird hier ein 
Angriff auf fremdes Vermögen vorgenommen. Es handelt sich um eine Form 
des Dreiecksbetrugs. Die erforderliche Nähebeziehung zwischen Richter und 
Geschädigtem liegt in der Befugnis des Richters, kraft seiner hoheitlichen 
Stellung Anordnungen über ein fremdes Vermögen treffen zu können.) 
Irrtum: Richter muss Tatsachen glauben, Beweislastentscheidung ausreichend 
Die Vermögensverfügung erfolgt durch dass Urteil 
Schaden Ein falsches Urteil führt nicht unmittelbar zu einer Vermögensminde-
rung, diese ist erst durch die anschließende Zwangsvollstreckung gegeben. 
Dennoch ist dies als unmittelbare Vermögensgefährdung anzusehen, weil der 
Titel vom Gerichtsvollzieher nicht mehr überprüft wird (formalisiertes Verfah-
ren). Der Unterlegene ist verpflichtet, der richterlichen Entscheidung Folge zu 
leisten. 
Bei einem Prozessvergleich tritt ein Schaden nur ein, wenn sich durch das 
Nichteinhalten des Vergleichs die Realisierungsmöglichkeit des ursprünglich 
klageweise erhobenen Anspruchs verschlechtert hat. Dies ist aber dann nicht 
der Fall, wenn der Schuldner ohnehin nicht in der Lage gewesen wäre, die 
Klageforderung zu begleichen.  

 Eingehungsbetrug Beim Eingehungsbetrug wird der potentiell Geschädigte durch den täu-
schungsbedingten Irrtum zum Abschluss eines Vertrages veranlasst. Dieser 
Vertragsschluss ist die Vermögensverfügung im Sinne des Betrugstatbestands. 
Der Schaden in Gestalt einer hinreichend konkretisierten Vermögensgefähr-
dung ist zu bejahen, wenn der potentiell Geschädigte durch diesen Vertrags-
schluss zu einem Verhalten verpflichtet wird, dessen objektiver Gegenwert bei 
einem Wertevergleich der angebotenen Leistung zu einem negativen Saldo 
führt. 
Die Tat ist bereits durch die Eingehung der vertraglichen Verpflichtung voll-
endet. Dass er zivilrechtlich anfechtbar (§ 123 I 1. Alt. BGB) ist oder Gewähr-
leistungsansprüche bestehen (etwa §§ 433 I, 434, 437 BGB), ist nicht zu be-
rücksichtigen, da dies nur Folgen der Tat sind, aber nicht Voraussetzungen ei-
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nes Betrugs. 
PROBLEM: Stornierungsbereitschaft des Täters 
BGH: Die Stornierungsbereitschaft steht der Annahme eines vollendeten Be-
trugs nicht entgegen. Ob ein Schaden in Gestalt einer hinreichend konkreten 
Vermögensgefährdung vorliegt, hängt davon ab, ob die Stornierungsmöglich-
keit in zumutbarer Weise wahrgenommen werden kann. Hier kommt allerdings 
ein versuchter Betrug in Betracht. 
Hängt die Erkennbarkeit der Stornierungsmöglichkeit vom Zufall ab, liegt 
dennoch ein Schaden vor (BGHSt 23, S. 300, 302 f.). 
PROBLEM: Schaden bei bestehendem Rücktrittsrecht 
BGH: Ob ein Schaden zu bejahen ist, hängt von der Ausgestaltung des Rück-
trittsrechts ab. Besteht ein vertragliches (oder gesetzliches) Rücktritts- oder 
Widerrufsrecht, das vor der Erbringung der Leistung eine Überlegungs- und 
Entscheidungsfrist gewährt, ist die konkrete Vermögensgefährdung in aller 
Regel für die Dauer des Rücktrittsrechts ausgeschlossen. Hier ist nur ein ver-
suchter Betrug möglich. 
Gewährt der Vertrag das Rücktrittsrecht dagegen erst nach Leistungserbrin-
gung, so führt dieses Rücktrittsrecht nicht zur Kompensation des Schadens 
(BGHSt 34, S. 199, 202 f.). 
PROBLEM: Schaden bei Zug-um-Zug-Leistung 
Die Voraussetzungen eines Eingehungsbetruges sind nicht erfüllt, wenn der 
durch Täuschung zustande gekommene Vertrag nur zur Leistung Zug-um-Zug 
verpflichtet. Es fehlt in diesem Fall an einer schadensgleichen Vermögensge-
fährdung (BGH, StV 2002,S. 133). 
PROBLEM: Schaden bei fehlender Bonität 
h. M.: Fehlt dem Schuldner die erforderliche Bonität, so ist eine konkrete 
Vermögensgefährdung ein Schaden zu bejahen. Der Schadenseintritt ist in die-
sen Fällen hinreichend wahrscheinlich, weil die Zahlungsunfähigkeit oder -
unwilligkeit des Schuldners den Anspruch minderwertig sein lässt (BayObLG, 
NJW 1999, S. 663). 
PROBLEM: Gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten 
BGH: Ob eine schadensgleiche konkrete Vermögensgefährdung zu bejahen 
ist, hängt maßgeblich von den beteiligten Personen, der Art des Vertragsob-
jekts und den sonstigen Umständen ab. Letztere müssen für eine gerichtliche 
Auseinandersetzung die konkrete Gefahr begründen, in ihr zu unterliegen oder 
aus wirtschaftlicher Rücksichtnahme die Sache herauszugeben (BGHSt 3, S. 
370; 15, S. 83). 
h. Lit. : Auch wenn der Erwerber gem. §§ 929, 932 unanfechtbares Eigentum 
erlangt, ist ein Vermögensschaden nicht per se ausgeschlossen. Denn trotz der 
starken Stellung des gutgläubigen Erwerbers ist es nicht ausgeschlossen, dass 
er den Prozess gegen den Altberechtigten verliert. Die konkrete Vermögensge-
fährdung besteht in dem Risiko, trotz der beim Gegner liegenden Beweislast 
den Prozess zu verlieren und die erworbene Sache ohne Gegenleistung wieder 
herausgeben zu müssen (LK-Tiedemann, § 263 Rdnr. 209). 

 Anstellungsbetrug Der Anstellungsbetrug ist ein Sonderfall des Eingehungsbetrugs. Der Täter er-
schleicht durch Täuschung eine Anstellung im öffentlich-rechtlichen oder pri-
vatrechtlichen Bereich.  
Die Täuschung geschieht dabei durch falsche Angaben zur Person oder zu den 
erworbenen Qualifikationen (Täuschung über Kenntnisse). 
Der Schaden (in gestalt einer konkreten Vermögensgefährdung) liegt darin, 
dass der Arbeitgeber/Dienstherr finanzielle Leistungen erbringen muss, die die 
vom Täter zu erbringenden Dienste wertmäßig übersteigen (BGHSt 45, S. 1, 
4; BVerfG, NJW 1998, S. 2589, 2590). 
� Anstellung durch Private: Zur Bejahung des Schadens kommt es maßgeb-

lich darauf an, ob der Betreffende die Arbeit bewältigen kann. Dabei spie-
len für die Entlohnung auch besondere Qualifikationen, Vertrauenswür-
digkeit oder Zuverlässigkeit des Stelleninhabers (BGHSt 17, S. 254, 256 
ff.; W/H, BT 2 Rdnr. 539a). 

� Erschleichen einer Beamtenstellung: Ein Betrug wird selbst dann bejaht, 
wenn der Täter die materiellen Anorderungen erfüllt, aber die formellen 
Ernennungsvoraussetzungen nicht vorgelegen haben, da gem. s. §§ 9 I Nr. 
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1 BRRG, 12 I Nr. 1 BBG die Ernennung zurückgenommen werden muss, 
so dass die Auszahlung der Bezüge im Widerspruch zur Rechtsordnung 
steht. Zwar können diese gem. § 49a VwVfG zurückverlangt werden, was 
die Verwaltung mittels Verwaltungsakt auch selbst vollstrecken kann. Da-
her besteht an sich kein Prozessrisiko, auf das man den Vermögensscha-
den stützen könnte. Dieses ergibt sich aber aus der möglichen Zahlungs-
unfähigkeit des Täters, so dass der Rückerstattungsanspruch nicht durch-
setzbar ist (BGHSt 5, S. 358 ff.; 45, S. 1 ff.). 

PROBLEM: Verschweigen von Vorstrafen 
BGH: Ein konkrete Vermögensgefährdung ist zu bejahen, wenn der Angestell-
te über erhebliche Vorstrafen wegen begangener einschlägiger Vermögensde-
likte getäuscht hat und über das Vermögens eines neuen Dienstherren verfügen 
kann (BGHSt 17, S. 254, 258 ff.). 
Kritik: Diese Auffassung führt zu einer erheblichen Ausweitung des Betrugs-
tatbestands. 
h. Lit. : Der Täter verschafft sich durch die Anstellung die noch entfernt lie-
gende Möglichkeit zu einem späteren deliktischen Verhalten. Dies stellt aber 
noch keine hinreichend konkrete Vermögensgefährdung dar (LK-Tiedemann, 
§ 263 Rdnr. 227). 

 Ausschreibungs- oder 
Submissionsbetrug 

Submission ist die Ausschreibung von Arbeiten und die Vergabe des Auftrags 
an den günstigsten Anbieter. Man differenziert zwischen öffentlicher (unbe-
grenzte Zahl an Anbietern) und beschränkter (begrenzte Zahl an Anbietern) 
Ausschreibung (BGH, NJW 2001, S. 3718 ff.; Rönnau, JuS 2002, S. 545 ff.; 
Hohmann, NStZ 2001, S. 567). 

 Abgrenzung Betrug – 
Diebstahl 

Ausgangslage: Die Abgrenzung von Diebstahl und Betrug wird bei verschie-
denen Konstellationen relevant. Insbesondere in Selbstbedienungsläden, wenn 
der Täter nicht alle Waren deklariert, stellt sich die Frage, ob der Getäuschte 
eine Verfügung in der Form der Duldung vornimmt oder ob er infolge der 
Täuschung die Wegnahme lediglich geschehen lässt. Daneben sind auch die 
Fälle problematisch, bei denen der Täter zunächst nur eine Gewahrsamslocke-
rung herbeiführt, um diese dann zu einem Diebstahl zu nutzen. 
Wie die Abgrenzung zwischen Diebstahl und Betrug erfolgen soll ist indes 
umstritten: 
tvA : Die Abgrenzung erfolgt allein nach dem äußeren Erscheinungsbild 
(Wegnahme = § 242 StGB – Weggabe = § 263 StGB; Schmitt, Spendel-FS, S. 
575). 
h. M.: Die Abgrenzung erfolgt anhand der inneren Willensrichtung des Op-
fers. Liegt nach seiner Ansicht eine (täuschungsbedingte) Gewahrsamslocke-
rung vor und kommt es erst später zum Gewahrsamsbruch, so liegt ein Dieb-
stahl vor. Überträgt der „Verfügende“ jedoch den Gewahrsam an der Sache, so 
handelt es sich um einen (Sach-)Betrug (BGHSt 18, S. 221.S/S-C, § 263 Rdnr. 
63). 
Auch bei Unterlassen des Widerstands gegen die Wegnahme liegt ein Dieb-
stahl vor, wenn das Opfer die Sache unter dem Eindruck einer unüberwindlich 
scheinenden Zwangslage dem Täter übergibt, da sie für ihn ohnehin verloren 
ist (vorgetäuschte Beschlagnahme, BGHSt 18, S. 221, 223). 

 Abgrenzung Dreiecksbe-
trug – Diebstahl in mittel-
barer Täterschaft 

Bei einem (Sach-)Betrug müssen nur Getäuschter, Irrender und Verfügender 
identisch sein, nicht aber der Verfügende und der letztlich Geschädigte. Der 
Verfügende ist in diesen Konstellationen die Mittelsperson für die Schädigung 
des Dritten, so dass hier auch ein Diebstahl in mittelbarer Täterschaft (§§ 242, 
25 I 2. Alt. StGB) vorliegen kann. Ob das eine oder das andere zu bejahen ist, 
hängt davon ab, ob und welcher Art das Näheverhältnis zwischen dem Verfü-
genden und dem Geschädigten ist: 
� Besteht kein besonderes Näheverhältnis, handelt es sich um einen Diebstahl 

in mittelbarer Täterschaft, wobei der „Verfügende“ als nicht strafbar han-
delnde Werkzeug  wie ein beliebiger Dritter auf das Vermögen des Ge-
schädigten einwirkt. 

� Sofern ein besonderes Näheverhältnis zwischen den beiden genannten Per-
sonen besteht, so liegt ein Dreiecksbetrug vor. 

PROBLEM: Anforderungen an das besondere Näheverhältnis 
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Die Vermögensminderung des Verfügenden muss dem Vermögensinhaber zu-
gerechnet werden können. Dies setzt das Bestehen eines besonderen Nähever-
hältnisses voraus. 
tvA : Die Verfügung des Dritten ist dem Geschädigten zuzurechnen, wenn der 
Dritte faktisch (als Mitgewahrsamsinhaber) über die Sache verfügen konnte 
(BGHSt 18, S. 221). Die Rechtsprechung hat in späteren Entscheidungen ver-
stärkt auf das Bestehen einer unmittelbaren räumlichen Einwirkungsmöglich-
keit abgestellt. 
Kritik: Das Abstellen allein auf die faktische Einwirkungsmöglichkeit ist zu 
weitgehend., da eine Abgrenzung zum Diebstahl in mittelbarer Täterschaft 
kaum zu bewerkstelligen ist.  
tvA : Die Verfügung ist dem Geschädigten zuzurechnen, wenn der Dritte dazu 
an sich rechtlich befugt war (bzw. sich irrtumsbedingt für berechtigt hält, sie 
vorzunehmen; Krey, BT 2 Rdnr. 413, 417; SK, § 263 Rdnr. 94). 
tvA : Der Getäuschte muss rechtlich oder tatsächlich in der Lage sein, über das 
fremde Vermögen zu verfügen. Die Verfügung ist dem Geschädigten dann als 
eigene zuzurechnen, wenn der Getäuschte bereits vor der Tat in dessen Lager 
stand & damit aufgrund seines schon vor der Verfügung bestehenden Nähe-
verhältnisses zum Vermögen des Geschädigten zu der rechtlich oder tatsäch-
lich Verfügung im Stande war.  Bei Beziehungen rechtlicher Natur ist ein Nä-
heverhältnis insb. zu bejahen, sofern sich der Getäuschte subjektiv im Rahmen 
der objektiven Befugnis bewegt (W/H, BT 2 Rdnr. 638 ff.; OLG Celle, NJW 
1994, S. 142). 
Bsp. für besondere Nähebeziehungen: aus hoheitlicher Stellung (Richter beim 
Prozessbetrug, Gerichtsvollzieher); (Mit-)Gewahrsam des Testamentvollstre-
ckers oder Insolvenzverwalters; Besitz- oder Gewahrsamsdiener; Obhutstel-
lung; Berechtigung zur Übertragung. 
PROBLEM: Wissenszurechnung von Dritten 
tvA : Wer sich im geschäftlichen oder sonst vermögensrelevanten Verkehr zur 
Erfüllung seiner Aufgaben eines Dritten bedient, muss sich einen Irrtum dieses 
Dritten zurechnen lassen und auch deren Wissen. Dies gilt nicht, wenn der 
Dritte nicht mehr Vermögenshüter, sondern schon Vermögensschädiger ist 
(BayObLG, NStZ 2002, S. 91). 

III 2 Nr. 
1 

Gewerbsmäßig Der Täter handelt in der Absicht, sich aus der wiederholten Tatbegehung eine 
fortlaufende Einnahmequelle von einigem Dauer und Erheblichkeit zu ver-
schaffen  
Auch schon mit der ersten Tat möglich, wenn sich daraus schon der Fortset-
zungswille ergibt 

 Als Mitglied einer Bande Bande ist der auf einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Vereinbarung 
beruhende Zusammenschluss von mindestens drei Personen, die auf eine ge-
wisse Dauer angelegt ist und auf die fortgesetzte Begehung mehrerer selbstän-
diger, im Einzelnen noch unbestimmter Taten i. S. d. §§ 263 ff., 267 ff. StGB 
gerichtet ist (T/F, § 263 Rdnr. 120). 

 Fortgesetzte Begehung Erforderlich ist der Wille, mehrere selbständige, im einzelnen noch unbe-
stimmter Diebstähle zu begehen 

III 2 Nr. 
2 

Vermögensverlust großen 
Ausmaßes 

Ein Vermögensverlust, der seinem Wert nach 50.000 Euro nicht erreicht, ist 
kein solcher großen Ausmaßes (BGH, NJW 2004, S. 169 f.). 
PROBLEM: Schadensgleiche Vermögensgefährdung  
tvA : Der Wortlaut des Merkmals steht bei wirtschaftlicher Betrachtung des 
Vermögens der Einbeziehung der schadensgleichen Vermögensgefährdung 
nicht entgegen (Hannich/Röhm, NJW 2004, S. 2061 ff.).  
BGH: Ein Vermögensverlust setzt einen tatsächlichen Schaden voraus. Die 
bloße schadensgleiche Vermögensgefährdung ist nicht ausreichend (BGH, 
NJW 2003, S. 3717 = NStZ 2004, S. 95 = JuS 2004, S. 171; W/H, BT 2 Rdnr. 
591). 
Argument: Das Merkmal Vermögensverlust ist enger auszulegen als Vermö-
gensnachteil oder Vermögensschaden. Der Verlust setzt eine (zeitweise) End-
gültigkeit des Schadens voraus, woran es bei einer Gefährdung aber noch 
fehlt. 
PROBLEM: Dauerhaftigkeit des Verlusts 
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tvA : Der Vermögensverlust ist nicht mit dem Vermögensschaden im Sinne des 
I gleichzusetzen. Verlust ist mehr als ein Schaden. Das Regelbeispiel macht 
daher einen bleibenden Schaden erforderlich (Joecks, § 263 Rdnr. 127). 
BGH: Eine bleibende Vermögenseinbuße ist nicht erforderlich (BGH, StV 
2004, S. 16 f. = NJW 2004, S. 547). Verlust und Schaden seien nach dem Wil-
len des Gesetzgebers synonym. Es genügt daher der Eintritt eines Vermögens-
schadens großen Ausmaßes. Auf die Dauerhaftigkeit kommt es nicht an. Auch 
bei einem Tatbestand entfällt das Merkmal des Schadens nicht dadurch, dass 
dieser später wieder gutgemacht wird. 

III 2 Nr. 
5 

Versicherungsfall Versicherungsfall ist ein Ereignis, dessen Eintritt notwendige Bedingung der 
Leistungspflicht des Versicherers ist. 
PROBLEM: Kein Eintritt der Leistungspflicht (nichtiger Versicherungsvertrag, 
§ 51 III VVG) 

 Bedeutender Wert Für den Begriff des bedeutenden Werts kann auf §§ 315, 315c StGB zurück-
gegriffen werden: die untere Grenze dürfte daher bei etwa 800,-- € liegen (ob-
jektiver Verkehrswert). 

 Repräsentant Jeder, der befugt ist, selbständig für den Versicherungsnehmer zu handeln & 
dabei auch dessen Rechte & Pflichten aus dem Versicherungsvertrag wahrzu-
nehmen hat 

§ 263a Schutzzweck § 263a StGB soll die Strafbarkeitslücke schließen, die dadurch entsteht, wenn 
nicht ein Mensch (dann § 263 StGB) sondern eine EDV-Anlage beeinflusst 
wird. 
Das Vermögen eines anderen wird dadurch geschädigt, dass der Täter das Er-
gebnis eines Datenverarbeitungsvorgangs beeinflusst. Dieser muss vermö-
genserheblich sein (Laue, JuS 2002, S. 359, 363). 

 Daten Codierte und codierbare Informationen unabhängig vom Verarbeitungsgrad 
(Eingabe-, Stamm-, Ausgabedaten usw.). Dies umfasst auch die der Verarbei-
tung dienenden Programme, da diese als fixierte Arbeitsanweisungen an den 
Computer aus Daten zusammengefügt sind (Laue, JuS 2002, S. 359, 362). 
Da Daten auch rein mechanisch verarbeitet werden können, erfasst § 263a 
StGB nur Daten in EDV-Anlagen. Anderenfalls wäre § 265a StGB überflüs-
sig. 

 Datenverarbeitung Technische Vorgänge, bei denen durch Aufnahme von Daten und ihre Ver-
knüpfung nach Programmen Arbeitsergebnisse erzielt werden. 

I Var. 1 Unrichtig Beeinflussung der fixierten Arbeitsanweisungen, die bewirkt, dass die Daten 
zu einem Ergebnis verarbeitet werden, das inhaltlich objektiv unrichtig ist, al-
so dem Willen des Verfügungsbefugten widerspricht (LK-Tiedemann, § 263a 
Rdnr. 30). 

 Programm Eine durch Daten fixierte Arbeitsanweisung an den Computer, die aus einer 
Folge von Einzelbefehlen besteht 

I Var. 2 Verwendung unrichti-
ger/unvollständiger Daten 

Der Täter gibt Daten ein, die den darzustellenden Lebenssachverhalt unzutref-
fend wiedergeben (Input- oder Eingabemanipulation) 

 Unrichtig Die Daten geben die Wirklichkeit bzw. den Lebenssachverhalt unzutreffend 
wieder. Die mit ihnen dargestellten Informationen sind falsch (T/F, § 263a 
Rdnr. 7). 
Bsp.: Manipulation der Kontendaten auf eine EC-Karte 

 Unvollständig Informationen über wahre Tatsachen werden pflichtwidrig vorenthalten (S/S-
C, § 263a Rdnr. 7). 

 Verwendung S. die Ausführungen zu I Var. 3 

I Var. 3 Beeinflussung des Ergeb-
nisses 

Die Tathandlung des Täters muss für das Datenverarbeitungsergebnis zumin-
dest mitursächlich geworden sein. Dies setzt nicht voraus, dass bereits ein Da-
tenverarbeitungsvorgang abläuft. 

 Verwendung tvA: Jede Nutzung von Daten ist als Verwendung anzusehen (Ranft, JuS 1997, 
S. 19, 20; Hilgendorf, JuS 1997, S. 130, 131). 
h. M.: Verwendung ist nur die unerlaubte Einflussnahme auf einen Datenver-
arbeitungsprozess (Laue, JuS 2002, S. 359, 362). 
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 Unbefugt Die Formulierung unbefugt zeigt, dass die verwendeten Daten selbst richtig 
sein müssen. Da eine Erstreckung auf jedwede unbefugte Datenverwendung 
den Tatbestand aber uferlos machen würde (Verstoß gegen das Bestimmt-
heitsgebot und das Schuldprinzip, Art. 103 II GG), ist eine restriktive Ausle-
gung erforderlich. Wie diese zu bewerkstelligen ist, ist umstritten. 
tvA  (computerspezifische Auslegung): Maßgeblich ist, ob bei der Datenver-
wendung der entgegenstehende Wille des Betreibers im Computerprogramm 
berücksichtigt worden ist. Entscheidend ist, ob die Befugnis des Verwenders 
der Daten im Programmablauf geprüft worden ist (Abfrage der Geheimnum-
mer, PIN; OLG Celle, NStZ 1989, S. 367, 368; Arloth, Jura 1996, S. 354, 
358). 
Kritik: Durch die erhebliche Einschränkung des Tatbestands besteht die Ge-
fahr von Strafbarkeitslücken. 
tvA  (computerspezifische Auslegung): Maßgeblich ist, ob bei der Datenver-
wendung der entgegenstehende Wille des Betreibers im Computerprogramm 
berücksichtigt worden ist. Entscheidend ist, ob die Befugnis des Verwenders 
der Daten im Programmablauf geprüft worden ist (Abfrage der Geheimnum-
mer, PIN; OLG Celle, NStZ 1989, S. 367, 368; Arloth, Jura 1996, S. 354, 
358). 
Da die Abhebung unter Verwendung der PIN geschieht, ist § 263a I Var. 3 
StGB nicht erfüllt. 
Kritik: Diese Auffassung begrenzt den Anwendungsbereich der 3. Alt. zu sehr 
, da sie ihn im Wesentlichen mit der 2. Alt. zusammenfallen lässt. 
Rspr. (subjektiv orientierte Auslegung): Die Datenverarbeitung ist unbefugt, 
wenn sie dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Rechtsgutsinhabers 
(=Berechtigter) widerspricht (BGHSt 40, S. 331, 334 f.).  
Kritik: Auf diese Weise ist eine Einschränkung nicht zu bewerkstelligen. 
h. M.: Das Merkmal „unbefugt“ ist betrugsspezifisch einschränkend auszule-
gen. Erforderlich ist ein täuschungsäquivalentes Handeln. Die Verwendung 
der Daten muss Täuschungswert haben. Entscheidend ist, ob die Verwendung 
der Daten gegenüber einem Menschen als zumindest schlüssige Vorspiegelung 
der Befugnis zu deuten wäre (BGH, NJW 2002, S. 905, 906; BGHSt 38, S. 
120, 121; W/H, BT 2 Rdnr. 609; LK-Tiedemann, § 263a Rdnr. 44.).  
Argument: Diese Einschränkung wird dem Zweck des § 263a StGB, bestehen-
de Strafbarkeitslücken zu schlissen, am ehesten gerecht. 
PROBLEM: Abheben von Geld durch den unberechtigten Karteninhaber 
h. M.: Folgt man der betrugsspezifischen Auslegung des Merkmals unbefugt, 
so täuscht der unberechtigte Karteninhaber, der die Karte durch verbotene Ei-
genmacht erlangt hat, schlüssig über seine Befugnis, wenn er die Karte ver-
wendet (s. BGHSt 35, S. 152 ff.). Dies gilt auch, wenn er die Karte kopiert 
bzw. gefälscht hat (BGHSt 38, S. 120 ff.). 
PROBLEM: Missbrauch durch den berechtigten Karteninhaber (Hillenkamp, BT 
36. Problem) 
Ausgangslage: Die Maestro-Karte (früher EC(=Electronic cash)-Karte) dient 
zusammen mit der PIN als Schlüssel zum eignen Girokonto. Der Karteninha-
ber kann sich immer dann strafbar machen, wenn er Geld abhebt, obwohl sein 
Konto nicht die nötige Deckung aufweist. Allerdings seit dem 01.01.2002 die 
Scheck-Garantiefunktion weggefallen. 
Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen des Karteneinsatzes: Das automaten-
betreibende Institut zieht den von seinem Geldautomaten ausgezahlten Betrag 
bei institutsübergreifenden Verfügungen beleglos beim kartenausgebenden 
Kreditinstitut ein. Die Rückgabe der Lastschrift wegen fehlender Deckung o-
der wegen Widerspruchs des Kontoinhabers ist unter den beteiligten Instituten 
abbedungen. Hebt der Karteninhaber trotz fehlender Deckung bei einem Au-
tomaten eines fremden Kreditinstituts unter Verwendung seiner PIN Geld ab, 
liegt der Schaden stets beim kartensausgebenden Institut. 
tvA  (computerspezifische Auslegung): Entscheidend ist, ob bei der Datenver-
wendung der entgegenstehende Wille des Betreibers im Computerprogramm 
berücksichtigt worden ist oder nicht. Dies hängt davon ab, ob die Befugnis des 
Verwenders der Daten im Programmablauf geprüft worden ist (durch Abfrage 
der Geheimnummer/PIN). Wenn die Abhebung ohne Verwendung der PIN ge-
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schieht, ist § 263a I Var. 3 StGB erfüllt (OLG Celle, NStZ 1989, S. 367, 368; 
Arloth, Jura 1996, S. 354, 358). 
Kritik: Diese Auffassung begrenzt den Anwendungsbereich der 3. Alt. zu sehr 
, da sie ihn im Wesentlichen mit der 2. Alt. zusammenfallen lässt.  
tvA (subjektive Auslegung): Die Datenverarbeitung ist unbefugt, wenn sie 
dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Rechtsgutsinhabers wider-
spricht, also vertragswidrig ist (BGHSt 40, S. 331, 334 f.; Hilgendorf, JuS 
1997, S. 130, 132). 
Argumente: Aus dem geschützten Rechtsgut, dem Individualvermögen folgt, 
dass dem Willen des Automatenbetreibers als Inhaber dieses Rechtsgutes 
maßgebliche Bedeutung zukommt. Verfügungsberechtigter Rechtsgutsinhaber 
ist in Fällen der Kreditlinienüberschreitung durch den Karteninhaber die kar-
tenausstellende Bank, weil ihr Vermögen durch die Verwendung der Karte 
entgegen der Vereinbarungen über den EC-Service gefährdet wird. 
Kritik: Diese Auslegung birgt die Gefahr ins ich, dass die Vorschrift in den 
anderen Bereichen konturlos wird. Es ist zudem zu bezweifeln, dass die Maß-
geblichkeit des subjektiven Willens des Rechtsgutsinhabers aus der individua-
lisierenden Rechtsgutsbestimmung des § 263a StGB folgt (LK-T, § 263a Rdnr. 
16, 43). 
tvA : Der Gebrauch der Karte durch den Karteninhaber fällt nicht unter § 263a 
StGB. Es handelt sich lediglich um eine vertragswidrige Verwendung. Etwas 
anderes gilt nur, wenn der Kontoinhaber zur Rückgabe der Karte aufgeordert 
worden ist. In diesem Fall ist er zur Benutzung überhaupt nicht mehr berech-
tigt (Berghaus, JuS 1990, S. 981, 982). Die missbräuchliche Verwendung 
durch einen Dritten unterfällt dagegen § 263a StGB. 
Argument: Der Unrechtsgehalt des Codekartenmissbrauchs zur Kontoüberzie-
hung besteht darin, dass die grundsätzlich eingeräumte Nutzungsmöglichkeit 
entgegen der vertraglichen Beschränkungen im Innverhältnis missbraucht 
wird. Dies ist aber Untreueunrecht. Der Bankautomat prüft zudem nur die 
formelle Berechtigung. Eine Täuschung scheidet daher auch aus. 
Kritik: Es handelt sich um einen gezielten Zugriff auf fremdes Vermögen, der 
mehr ist als ein vertragswidriges Verhalten. Gegen diese Auslegung spricht 
neben dem Wortlaut der Vorschrift das an sich unstreitige Strafbarkeitsbe-
dürfnis und die Gefahr einer Strafbarkeitslücke, sofern man die Codekarte 
(nach h. M.) nicht durch § 266b StGB erfasst sieht.  
h. M. (betrugsspezifische Auslegung): Das Merkmal unbefugt ist betrugsspe-
zifisch einschränkend auszulegen. Erforderlich ist ein täuschungsäquivalentes 
Handeln. Die Verwendung der Daten muss Täuschungswert haben. Entschei-
dend ist, ob die Verwendung der Daten gegenüber einem Menschen als zu-
mindest schlüssige Vorspiegelung der Befugnis zu deuten wäre. Es kommt al-
so darauf an, wie das Verhalten des Karteninhabers zu bewerten ist (LK-T, § 
263a Rdnr. 44). 
Argumente: § 263a StGB wurde eingefügt, um Lücken zu schließen, die ent-
stehen, wenn der Täter keinen Menschen täuscht, sondern eine Maschine. 
� tvA : Der berechtigte Karteninhaber erfüllt sowohl § 263a StGB als auch § 

266b StGB (OLG Stuttgart, NJW 1988, S. 981; NK-K, § 263a Rdnr. 45).  
Argumente: § 263a StGB wird auf Konkurrenzebene im Wege der Geset-
zeskonkurrenz vom milderen § 266b StGB verdrängt. Auf die Prüfung des 
Kontostands kommt es nicht an, da die Einhaltung der Kreditlinie eine 
Voraussetzung für die Benutzung der Karte ist. 

� tvA : Die Abhebung über die Kreditlinie hinaus ist gegenüber der karten-
ausgebenden und daher verfügungsberechtigten Bank unbefugt (L/K, § 
263a Rdnr. 14; LK-T, § 263a Rdnr. 51; LK-G, § 266b Rdnr. 10 ff.). 
Argumente: Ein zahlungsunfähiger bzw. –unwilliger Karteninhaber müss-
te dem fiktiven Bankangestellten am Schalter vorspiegeln, sein Konto sei 
gedeckt bzw. die Kreditlinie werde eingehalten (und zurückgezahlt), so 
dass das Abheben von Geld am Automaten als betrugsähnlich anzusehen 
ist.  
Kritik: Es wird nicht berücksichtigt, was der Computer tatsächlich prüft. 
Es ist auf einen Bankangestellten abzustellen, der dieselben Prüfungen 
vornimmt, wie der Computer. Außerdem ist der Kartenmissbrauch durch 
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den berechtigten Karteninhaber substantiell eher „Untreue-Unrecht“, das 
durch § 266b StGB erfasst werden soll. Dies führt bezüglich des Straf-
rahmens zu seltsamen Ergebnissen: Der Missbrauch der Scheckkarte wäre 
mit niedrigerer Strafe bedroht als der Missbrauch der Codekarte. 
Dagegen lässt sich einwenden, dass der Kontoinhaber nicht nur das vom 
Geldinstitut mit der Kartenüberlassung entgegengebrachte Vertrauen ent-
täuscht, sondern auch die Sicherheitsvorkehrungen angreift, mit denen der 
automatische Zahlungsverkehr geschützt werden soll. Dieser zusätzliche 
Handlungsunwert rechtfertigt die höhere Strafandrohung des § 263a 
StGB. 

� BGH: Zwar ist auf einen fiktiven Bankangestellten abzustellen. Aller-
dings muss berücksichtigt werden, was der Computer tatsächlich prüft. 
Dieser betrifft nicht die Bonität des Kunden, sondern allein, ob sich seine 
Abhebung im Rahmen des Verfügungsrahmens bewegt. Darüber würde 
der Kunde aber nicht täuschen. § 263a StGB ist zu verneinen (BGHSt 47, 
S. 160 = BGH, NJW 2002, S. 905, 906; Altenhain, JZ 1997, S. 752, 758; 
Berghaus, JuS 1990, S.981, 982). 
Argument: Durch die Einführung des speziell auf den Karteninhaber zu-
geschnittenen § 266b StGB ist ein Sonderdelikt geschaffen worden. Eine 
gleichzeitige Bestrafung aus § 263a StGB würde im Hinblick auf die un-
terschiedlichen Strafrahmen erhebliche Wertungswidersprüche nach sich 
ziehen. 
Kritik: § 266b StGB will von seinem Schutzbereich her nur den unbaren 
Zahlungsverkehr erfassen, nicht die Barverfügung über ein Konto (mittels 
eines Computers). Es ist außerdem zu berücksichtigen, an welchem Au-
tomaten der Karteninhaber das Geld abhebt. Die Automaten der karten-
ausgebenden Bank prüfen neben der Berechtigung in Gestalt der PIN, ob 
die Auszahlung vom Guthaben oder der Kreditlinie gedeckt ist. Ein insti-
tutsfremder Automat prüft dagegen innerhalb der Garantiesumme nur die 
Berechtigung des Benutzers und ob die Karte nicht gesperrt ist. Die Boni-
tät des Kunden wird nicht geprüft. Darüber kann er hier nicht täuschen. § 
263a StGB ist nur in diesem Fall zu verneinen. 
Berechtigter Inhaber ist auch derjenige, der die Karte/PIN durch Täu-
schung über seine Identität vom Kartenaussteller erlangt hat (BGHSt 47, 
S. 160). 

PROBLEM: Verwendung der (eigenen oder fremden) Karte im Electronic-cash-
Verfahren (Point-of-sale-Verfahren (POS)) 
Ausgangslage das POS-Verfahren ermöglicht eine bargeldlose Bezahlung. Der 
Kunde steckt die Karte in ein Terminal an der Kasse des Händlers und gibt 
seine PIN ein. Daten und PIN werden direkt online an eine Autorisierungs-
zentrale/das jeweilige Kreditinstitut weitergeleitet. Dort werden PIN und Ver-
fügungsrahmen geprüft. Ist das Ergebnis positiv, wird die Zustimmung des 
kartenausgebenden Instituts (Autorisierung) dem Vertragsunternehmen online 
mitgeteilt. Zwischen dem Kreditinstitut und dem Karteninhaber besteht neben 
dem Girovertrag ein Geschäftsbesorgungsvertrag (§§ 675, 631 BGB) über die 
Teilnahme des Karteninhabers am Electronic-cash-Verfahren. Wie bei einer 
Kreditkarte im 3-Partner-System erhält der Händler aufgrund des Vertrags 
zwischen ihm und dem Kreditinstitut einen direkten Auszahlungsanspruch ge-
gen das kartenausstellende Kreditinstitut.  
BGH: Überschreitet der berechtigte Karteninhaber seine Kreditlinie, so ist § 
266b StGB einschlägig. 
h. Lit. : Das Überschreiten der Kreditlinie durch den berechtigten Karteninha-
ber stellt eine unbefugte Verwendung dar. Allerdings handelt es sich nur um 
einen Versuch, da eine Vollendung aufgrund der (negativen) Online-Prüfung 
scheitert. 
Verwendet dagegen ein Nichtberechtigter die Karte zum Bezahlen, so ist (bei 
entsprechender Autorisierung) eine unbefugte Verwendung und im Ergebnis § 
263a StGB zu bejahen (Eisele/Fad, Jura 2002, S. 305, 308). 
PROBLEM: Weitergabe der Karte an einen Unberechtigten 
Ausgangslage: Der berechtigte Karteninhaber gibt seine Karte nebst PIN an 
einen Dritten weiter, der einen bestimmten Betrag abheben soll. Dieser hebt 
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jedoch einen höheren Betrag ab (OLG Köln, NJW 1992, S. 125). 
tvA : Der Täter handelt nach der betrugsspezifischen Auslegung nicht unbe-
fugt. Er ist zur Benutzung der Daten beauftragt worden, so dass seinem Han-
deln kein Täuschungswert zukommen kann. Die bloße Eingabe eines überhöh-
ten Betrags ist keine Datenverwendung, da es sich nicht um auf dem Magnet-
streifen der Karte gespeicherte Informationen handelt (OLG Köln, NJW 1992, 
S. 125 f.). 
h. Lit. : In der Überlassung der Karte kann nicht die Befugnis zum Abheben 
eines beliebig hohen Betrags gesehen werden. Die Beschränkung der Vertre-
tungsmacht im Innenverhältnis ist zu berücksichtigen, da der Täter einen 
(hypothetischen) Bankangestellten insoweit über das höhere Limit täuschen 
müsste (Eisele/Fad, Jura 2002, S. 305, 310). Dies gilt auch bei absprachewid-
riger mehrfacher Verwendung der Karte. 
PROBLEM: Verwendung der (eigenen oder fremden) Karte im Lastschriftver-
fahren  
Ausgangslage: Anders als beim POS-Verfahren gibt der Kartenbenutzer nicht 
seine PIN ein, sondern er unterschreibt lediglich eine Ermächtigung zum Last-
schrifteinzug. Es findet keine Onlineabfrage statt. In Ermangelung eines Ga-
rantievertrags erhält der Händler daher auch keinen eigenen Anspruch gegen 
das Kreditinstitut. 
Wird die EC-Karte vom berechtigten Karteninhaber im elektronischen Last-
schriftverfahren benutzt, macht er sich wegen Betrugs zum Nachteil des Händ-
lers strafbar, da er über die Deckung seines Kontos täuscht. Dieser unterliegt 
auch einem Irrtum, da das Kreditinstitut hier keine Zahlung garantiert. Die 
Übereignung der Waren ist die Vermögensverfügung. Den Vermögensschaden 
erleidet er, wenn sich die Bank weigert, die Zahlung zu erbringen. 
Bei der Benutzung durch einen Nichtberechtigten macht sich dieser durch die 
Unterschrift gem. § 267 I Var. 1 und 3 StGB strafbar. Daneben liegt auch ein 
Betrug zum Nachteil des Händlers vor. 
PROBLEM: Verwendung einer fremden EC-Karte als Geldkarte 
Ausgangslage: Seit einiger Zeit sind die EC-Karten mit einem Chip versehen, 
der an einem Terminal mit in der Regel bis zu 50 € aufgeladen werden kann 
(vergleichbar mit einer Telefonkarte). Mit dem dann auf der Karte befindli-
chen Guthaben kann sie unmittelbar zur Bezahlung kleinerer Beträge einge-
setzt werden. 
Dabei wird die Karte beim Händler in ein Terminal gesteckt und der Betrag 
wird abgezogen, soweit der Chip die nötige Deckung aufweist. 
h. M.: Die unbefugte Entladung durch einen Nichtberechtigten ist nach § 263a 
I Var. 3 StGB strafbar (LK-Tiedemann, § 263a Rdnr. 54), 

I Var. 4 Rechtsnatur Diese Tatvariante hat die Funktion eines Auffangtatbestands. Nach h. M. fällt 
insbesondere das Leerspielen von Geldautomaten unter diese Tatmodalität. 

 Datenverarbeitung Alle technischen Vorgänge, bei denen durch Aufnahme von Daten und ihre 
programmgesteuerte Verknüpfung Arbeitsergebnisse erzielt werden (Input-
Output-Relation; L/K, § 263a Rdnr. 4) 

 Beeinflussen tvA: Programmbeeinflussung ist eine programmwidrige Einflussnahme, also 
eine solche, die zu einem Programmablauf führt, der vom Programm nicht 
vorgesehen ist. 
Argumente: Semantik des Begriffs, allgemeiner Sprachgebrauch 
h. M.: Unter Beeinflussung ist jede Einwirkung zu verstehen, die das Ergebnis 
des Datenverarbeitungsvorgangs verändert (LK-Tiedemann, § 263a Rdnr. 26; 
Jerouschek/Kölbel, JuS 2001, S. 780, 782). 

 Unbefugt S. oben bei Var. 3 

 Vorsatz Neben dem Vorsatz in Bezug auf die objektiven Tatbestandsmerkmale ist Be-
reicherungsabsicht inklusive der Stoffgleichheit erforderlich. 

§ 265 Rechtsnatur Es handelt sich um ein Vorbereitungsdelikt zum Sachversicherungsbetrug (§ 
263 I, III S. 2 Nr. 5 StGB. § 265 StGB tritt hinter diesem zurück (formelle 
Subsidiarität). 

 Vorsatz Eine betrügerische Absicht ist nicht notwendig. Die Versicherungsleistungen 
müssen nicht rechtswidrig in Anspruch genommen sein. 
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 Beiseite schaffen Beiseite geschafft ist die Sache, wenn sie der Verfügungsgewalt des Berech-
tigten räumlich entzogen ist. Dies setzt also ein körperliches Wegschaffen vor-
aus, nur rechtliche Manipulationen sind nicht ausreichend. 

 Einem anderen Überlas-
sen 

Einverständliche –entgeltlicher oder unentgeltlicher- Weitergabe an einen 
Dritten. Ein kollusives Zusammenwirken mit dem Dritten (Erwerber) ist nicht 
erforderlich; dieser kann auch gutgläubig sein. 

 Vorsatz Neben dem Vorsatz bezüglich der objektiven Merkmale verlangt § 265 StGB 
die Absicht, sich oder einem Dritten Leistungen aus der Versicherung zu ver-
schaffen. Diese Absicht braucht nicht betrügerisch zu sein. Es genügt, dass die 
Versicherungssumme erstrebt wird. Ob der Versicherungsnehmer tatsächlich 
einen Anspruch auf die Leistung hat, oder dieser gem. § 61 StGB ausgeschlos-
sen ist, ist unerheblich. Daher kann auch derjenige einen Versicherungsbetrug 
begehen, der dem Versicherungsnehmer die Versicherungssumme verschaffen 
will, selbst wenn dieser an der Tat unbeteiligt ist und deshalb die Leistungen 
aus dem Vertrag tatsächlich beanspruchen kann. Er macht sich nicht wegen 
(versuchten) Betrugs strafbar (Geppert, Jura 1998, S. 382 ff.; Volk, NJW 
2000, S. 3385, 3386). 

§ 265a Erschleichen � Beförderungserschleichung: 
Rspr. (Weite Auslegung): Ein Erschleichen ist jedes der Ordnung wider-
sprechende Verhalten, durch das der Täter in den Genuss der Leistung ge-
langt und bei dem er sich mit dem Anschein der Ordnungsmäßigkeit um-
gibt (OLG Düsseldorf, StV 2001, S. 112; BVerfG NJW 1998, S. 1135). 
Die Umgehung von Kontroll- oder Sicherungsmaßnahmen oder andere 
Verdeckungshandlungen sind nicht erforderlich. Es reicht ein äußerlich 
unauffälliges, neutrales Verhalten. Das Erschleichen einer Leistung setzt 
keine Heimlichkeit oder Einschleichen voraus. 
Argumente: Das Erschleichen einer Leistung setzt nach seinem Wortsinn 
keine Heimlichkeit oder gar ein Einschleichen voraus. Da früher Kon-
trollmechanismen üblich waren, die heute aber aufgrund von Rationalisie-
rungsmaßnahmen eingespart worden sind, kann dies nicht zur Straflosig-
keit führen. 
Kritik: Mit diesem Verständnis verliert das Merkmal gesetz- und wort-
lautwidrig seine „täuschungs-ähnlich“ einschränkende Bedeutung. Der 
Tatbestand wird auf die bloße unbefugte Inanspruchnahme der Leistung 
reduziert 
h. Lit.  (restriktive Auslegung): Erschleichen ist mehr als die unbefugte 
Inanspruchnahme einer Leistung. Erforderlich ist ein ordnungswidriges 
Verhalten, mit dem sich der Täter unentgeltlich die Leistung verschafft, 
indem er Sicherungsvorkehrungen (Kontrollmaßnahmen) umgeht oder 
ausschaltet oder sich mit dem äußeren Anschein der Ordnungsmäßigkeit 
umgibt (S/S-L/P, § 265a Rdnr. 11; W/H, BT 2 Rdnr. 672). Es muss sich 
äußerlich manifestieren. Das bloße Fahren ohne Fahrschein genügt nicht.  
Argumente: Anderenfalls werde das Tatbestandsmerkmal entgrenzt; auch 
ordnungsgemäß bezahlende Fahrgäste würden die Tathandlung erfüllen. 
Der Anschein der Ordnungsmäßigkeit begründet nur ein Erschleichen 
durch Unterlassen und keinen besonderen Unwert (Ingelfinger, StV 2002, 
S. 429 f). 

� Automaten 
Unbefugte Inanspruchnahme durch ordnungswidrige Benutzung 

� Öffentliche Einrichtungen/Parkplatz: 
Erfasst werden nur Stätten, die eine gewisse Abgegrenztheit aufweisen. 
Öffentliche Parkplätze fallen eher nicht.  

Es gibt keine Vermutung dafür, dass der Tatbestand des Erschleichens von 
Leistungen vorsätzlich begangen wird! 

 Verkehrsmittel Es ist unerheblich, ob das Mittel öffentlich oder privat betrieben wird. 

 Beförderung durch ein 
Verkehrsmittel 

Jeder Transport von Personen oder Sachen durch ein öffentliches oder privates 
Verkehrsmittel (S/S-L/P, § 265a Rdnr. 6). 
Zur Rechtfertigung des Fahrausweisprüfers gem. §§ 127 StPO, 229 BGB, s. 
Schauer/Wittig, JuS 2004, S. 107 ff. 
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 Automat Man unterscheidet Leistungs- und Warenautomaten: 
� Leistungsautomaten sind alle Automaten, die keine beweglichen Sachen, 

sondern sonstige vermögenswerte (unkörperliche) Leistungen anbieten, 
etwa Fernsprechgeräte, Musikboxen, Ferngläser, Waagen.  

� Warenautomaten sind dagegen alle Geräte, die Waren, Wertzeichen, Fahr-
scheine, Eintrittskarten o. ä. ausgeben.  

PROBLEM: Schutzbereich des § 265a StGB – Nur Leistungs- oder auch Wa-
renautomaten? 
tvA : Der Automatenbegriff erfasst Leistungs- wie auch Warenautomaten. Al-
lerdings ist Warenautomaten ein Diebstahl wegen der Subsidiaritätsklausel des 
§ 265a StGB vorrangig (W/H, BT 2 Rdnr. 674; LK-Tiedemann, § 265a Rdnr. 
20 f.).  
Argument: Aus dem Wortlaut des § 265a StGB ergeben sich hinsichtlich der 
Automatenart keine Einschränkungen. 
h. M.: Erfasst wird nur der Leistungsautomat; bei Warenautomaten ist das lis-
tige sich verschaffen Diebstahl (S/S-L/P, § 265a Rdnr. 4). 
Argument: § 265a StGB hat nur eine Auffangfunktion. Die §§ 242, 246 StGB 
machen ihn für den Bereich der Warenautomaten von vornherein überflüssig. 
Bei Warenautomaten ist Leistung nur die Sache selbst, es gibt keine um ihrer 
selbst willen produzierte Leistung. 
Kritik: Ein Tatbestandsausschluss ist wegen der Subsidiaritätsklausel nicht er-
forderlich. 
PROBLEM: Geldautomat 
h. M.: Ein Geldauszahlungsautomat ist als Warenautomat anzusehen, da er 
keine entgeltliche Leistung erbringt, und die funktionsgerechte Bedienung im 
Übrigen kein Erschleichen darstellt (OLG Düsseldorf, JR 2000, S. 212; 
Krey/Hellmann, BT 2 Rdnr. 517 f). Hier kommt der speziell für diese Fälle 
geschaffene § 263a StGB zur Anwendung. 
PROBLEM: Geldspielautomat 
Geldspielautomaten verbinden beide Elemente: Die Gewährung des durch 
Gewinnchancen angereicherten Spielvergnügens ist eine Leistung, der Gewinn 
selbst eine Ware. Beim gezielten Ausleeren eines solchen Automaten etwa 
durch die Verwendung von Falschgeld oder die Manipulation des Mechanis-
mus` steht die Warenerbringung im Vordergrund, so dass Diebstahl und nicht 
Automatenmissbrauch gegeben ist (OLG Celle, NJW 1997, S. 1518; OLG 
Düsseldorf, NJW 2000, S. 158 m. Bespr. Kudlich, JuS 2001, S. 20, 21). 
PROBLEM: Parkscheinautomat 
Es handelt sich um einen reinen Warenautomat. 

 Automatenmissbrauch Ordnungswidriges Ingangsetzen des Mechanismusses durch täuschungsähnli-
che Manipulationen 

 Öffentlichen Zwecken 
dienend 

Der Begriff bedeutet zur Benutzung für die Allgemeinheit eingerichtet. Er be-
zieht sich nur auf die Benutzung des Fernmeldenetzes, nicht auf die übrigen 
Varianten. 

 Entgeltlichkeit der Leis-
tung, Veranstaltung oder 
Einrichtung 

§ 265a StGB betrifft nur entgeltliche Leistungen u. ä. Dies ergibt sich aus der 
Vermögensschutzfunktion und der Absicht, das Entgelt nicht zu entrichten 
(W/H, BT 2 Rdnr. 668). 

§ 266 Struktur PROBLEM: Verhältnis der Tatbestandsalternativen 
tvA : Missbrauchstatbestand ist ein ausgestanzter Unterfall des Treubruchtat-
bestandes (RGSt 73, S. 284). 
tvA : Es handelt sich um zwei selbständige Tatbestände (Otto, JR 1989, S. 
210) 
BGH: Der Treuebruchtatbestand ist umfassender und subsidiär (BGHSt 5, S. 
62). 

 Täter Täter kann nur der Treupflichtige sein. § 266 StGB ist ein Sonderdelikt. Sie 
kann sich aus Gesetz, behördlichem Auftrag oder Rechtsgeschäft ergeben. 
Die Treuepflicht ist ein besonderes persönliches Merkmal gem. § 28 I StGB. 
Andere Beteiligte können daher nur Anstifter oder Gehilfen sein; ihre Strafe 
ist nach § 28 I StGB zu mildern. 

 Vermögen Vermögen ist die Summe aller geldwerten Güter nach Abzug der Verbindlich-
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keiten. 

 Fremd Das Vermögen ist fremd, wenn es nach materiellem Recht einem anderem als 
dem Täter zuzurechnen ist. Wirtschaftliche Gesichtspunkte spielen für diese 
Beurteilung keine Rolle. 

 Befugnis zu verfügen Eine nach außen hin wirkende Rechtsmacht des Täters, rechtsgeschäftlich oder 
hoheitlich auf fremde Vermögensrechte einzuwirken oder schuldrechtliche 
Verpflichtungen zu schaffen (BGHSt 5, S. 61, 63). 
Verfügung ist jede Aufhebung, Übertragung oder Belastung einer Rechtsposi-
tion. Der Geschäftsherr muss in rechtlich wirksamer Weise verpflichtet wer-
den. Dies beurteilt sich nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts. Einen 
anderen verpflichtet, wer dessen Vermögen schuldrechtlich mit einer Verbind-
lichkeit belastet.  
Beispiele für eine gesetzliche Befugnis: Vertretungs- und Vermögensfürsorge-
pflicht der Eltern (§ 1626 I BGB), des Vormunds (§ 1793 BGB), des Betreu-
ers (§ 1896 BGB), des Insolvenzverwalters (§ 80 I InsO), des GmbH-
Geschäftsführers (§§ 35 I, 37 II GmbHG), eines Vereinsvorsitzenden (§ 26 
BGB) oder einer AG (§ 78, 82 AktG). 
Beispiele für behördliche Befugnis: Staatlich bestellter Treuhänder, beamtete 
Universitätsprofessoren, die mit der Beschaffung von medizinischen Produk-
ten beauftragt sind (BGH, NJW 2002, S. 2801 ff.). 
Beispiele für rechtsgeschäftliche Befugnis: Vollmacht (§§ 164 ff. BGB), Ver-
fügungsermächtigung (§ 185 BGB), Prokura (§§ 48/ ff. HGB), Geschäftsfüh-
rer einer Personengesellschaft (OHG, KG, im Hinblick auf die vom BGH zu-
erkannte Rechtsfähigkeit der GbR (BGH, NJW 2001, S. 1056 ff.) muss das 
auch für diese gelten). 
Es genügt nicht, wenn die Befugnis auf den Gutglaubensvorschriften (§§ 932 
ff. BGB) oder Rechtsscheinsvorschriften beruht (BGHSt 5, S. 61, 62). 

 Treuebruch Der Täter muss die ihm obliegende Pflicht verletzt haben, fremde Vermögens-
interessen wahrzunehmen. Es genügt ein rein tatsächliches Handeln. 
PROBLEM: Gesetzes- oder sittenwidrige Verhältnisse 
tvA : Im Rahmen gesetzes- oder sittenwidriger Verhältnisse findet § 266 StGB 
keine Anwendung, da das Strafrecht sein Aufgabe verfehlen würde, wenn es 
die Partner verbotener Rechtsverhältnisse in ihrer Ganovenehre bestärkt (S/S-
L § 266 Rdnr. 31). 
h. M.: Untreue kann auch im Rahmen gesetzes- oder sittenwidriger Verhält-
nisse begangen werden, da anderenfalls des strafrechtlich Schutz ausgehöhlt 
werden würde und straffreie Räume entstünden (BGH NJW 1984, S. 800; 
W/H, BT 2 Rdnr. 774). 
PROBLEM: Gremienentscheidungen 
BGH: Es kommen unterschiedliche Verantwortlichkeiten der Beteiligten in 
Frage (BGHSt 46, S. 30) 

 Vermögensbetreuungs-
pflicht 

Hauptpflicht zur Wahrnehmung fremder Vermögensinteressen, die den typi-
schen und wesentlichen Inhalt des rechtlich begründeten/faktisch bestehenden 
Treueverhältnisses bildet. Es muss sich um eine wirtschaftliche Angelegenheit 
nicht ganz unbedeutender Art handeln. (besonders qualifizierte Vermögens-
betreuungspflicht). 
Maßgebend für Inhalt und Umfang der Vermögensbetreuungspflicht ist die 
Treuabrede.  
PROBLEM: Vermögensbetreuungspflicht beim Missbrauchstatbestand 
tvA : Die beiden Tatbestände des § 266 StGB sind selbständig. Der die Ver-
mögensbetreuungspflicht begründende Relativsatz erfasst nur den Treuetatbe-
stand. Für den Missbrauchstatbestand ist sie nicht erforderlich (Otto, Jura 
1991, S. 49). 
tvA : Die Vermögensbetreuungspflicht erfasst auch den Missbrauchstatbe-
stand. Es genügt aber, dass die Verpflichtungs- und Verfügungsbefugnis im 
Interesse des Vermögensinhabers übertragen worden ist (=fremdnützige Dis-
positionsbefugnisse; S/S-L/P, § 266 Rdnr. 2, 11). 
h. M.: Der Relativsatz bezieht sich auf beide Tatbestandsalternativen. Der 
Missbrauchstatbestand ist dabei ein spezieller Fall des Treuebruchtatbestandes 
und setzt daher ebenfalls eine Vermögensbetreuungspflicht voraus (BGHSt 



  Stand Dezember 2006 

Definitionen Strafrecht BT 3 22 RA Dr. A. Paul 

33, S. 244, 250; LK-Hübner, § 266 Rdnr. 7, 9, 16). 
PROBLEM: Erfordernis eines gravierenden Verstoßes gegen die Vermögens-
betreuungspflicht bei Risikogeschäften (Unternehmensspende, Kreditbewilli-
gung) 
BGH: Eine Missbrauchsuntreue ist erst zu bejahen, wenn der Entscheidungs-
träger als Täter seine Prüfungs- und Informationspflicht und damit seine Ver-
mögensbetreuungspflicht in gravierender Weise verletzt hat (BGHSt 47, S. 
187 ff. = NJW 2002, S. 1585 ff; BGH, NStZ 2002, S. 262, 263; BGHSt 46, S. 
30 ff.; bestätigt durch BGH, NJW 2006, S. 522 ff. (Acker-
mann/Mannesmann/Vodafone = NStZ 2006, S. 214 ff. m. Anm. Rönnau). 
Argumente: Den Entscheidungsträgern muss ein weiter Handlungsspielraum 
verbleiben, um auch risikobehaftete unternehmerische Entscheidungen straflos 
treffen zu können. Zudem lässt sich der Nutzen einer Entscheidung für ein Un-
ternehmen nicht exakt messen.  
Kritik: Das Erfordernis einer gravierenden Pflichtverletzung lässt sich dem 
Gesetz nicht entnehmen. Dieser Ansatz führt zu einer Ungleichbehandlung im 
Vergleich zu anderen Vermögensdelikten, die auch schon bei geringsten Scha-
denssummen erfüllt sind (§§ 248a StGB). 
Anmerkung. Es besteht bislang Unklarheit, ob die genannten Urteile in dem 
oben genannten Sinn zu verstehen sind. Der selbst BGH hat dies in NJW 
2006, S. 522, 526 eindeutig verneint. Zudem ist zu berücksichtigen, dass hier 
je nach Einzelfall unterschiedliche Konstellationen vorliegen.  
PROBLEM: Vermögensbetreuungspflicht der Vorstandsmitglieder einer AG 
BGH: Die eine AG treffende Vermögensbetreuungspflicht i. S. d. § 266 StGB 
wird den Mitgliedern des Vorstands gem. § 14 I Nr. 1 StGB zugerechnet 
(BGH, NJW 2004, S. 2248 ff). 
PROBLEM: Subventionen 
BGH: Den Subventionsempfänger trifft prinzipiell keine Vermögensbetreu-
ungspflicht für die erhaltenen Subventionen. Er verwendet diese in der Regel 
nicht im finanziellen Interesse des Subventionsgebers, sondern ihr Ziel ist viel-
mehr die eigene Wertschöpfung durch den Subventionsempfänger. Damit 
handelt es sich aber um sein eigenes Geschäft (BGH, NJW 2004, S. 2248 ff. = 
NStZ 2004, S. 559 ff. m. Anm. Salditt und Kutzner, NStZ 2005, S. 270 ff.).  
Etwas anderes kann dann gelten, wenn der Subventionsgeber ein eigenes fi-
nanzielles Interesse an dem subventionierten Objekt hat 
PROBLEM: Provisionen, Schmiergeldzahlungen 
Rspr.: Die Pflicht, persönliche Zuwendungen dieser Art an den Geschäftsher-
ren herauszugeben (§§ 675, 667 BGB), ist grundsätzlich keine spezifische 
Treuepflicht im Rahmen des § 266 StGB. Etwas anderes kann gelten, wenn 
der Treugeber einen Anspruch auf die Forderung hat, der Treunehmer sie je-
doch treuwidrig vereinnahmt (BGHSt 30, S. 46, 48; BGH, NJW 2002, S. 
2801).  

 Missbrauch  Der Täter überschreitet bewusst im Rahmen seines rechtsverbindlich wirken-
den Könnens die Grenzen des im Innenverhältnis einzuhaltenden rechtlichen 
Dürfens. 
Das rechtliche Können im Außenverhältnis umschreibt die Befugnis des Tä-
ters, den Vermögensträger nach außen hin wirksam zu verpflichten. Die Gren-
zen des rechtlichen Dürfens im Innenverhältnis werden oft durch Weisungen 
konkretisiert. Soweit der Täter nicht weisungsgebunden ist, ist durch Ausle-
gung der Befugnisnorm zu ermitteln, was ihm erlaubt ist. 
 
PROBLEM: Zweckverfehlung bei der Verwaltung öffentlicher Gelder JuS 1998, 
S. 565 

 Nachteil Der Begriff des Nachteils ist gleichbedeutend mit Vermögensschaden. Auf ei-
ne Bereicherung des Täters kommt es nicht an 

 Befugnis Eine nach außen hin wirkende Rechtsmacht des Täters, rechtsgeschäftlich oder 
hoheitlich auf fremdes Vermögen einzuwirken oder eine schuldrechtliche Ver-
pflichtung zu schaffen. 

§ 266b Täter Täter kann nur der berechtigte Karteninhaber sein, da nur ihm die Möglichkeit 
eingeräumt ist, den Kartenaussteller zur Zahlung zu veranlassen. Der Miss-



  Stand Dezember 2006 

Definitionen Strafrecht BT 3 23 RA Dr. A. Paul 

brauch durch Nichtberechtigte ist durch §§ 263, 263a, 267 StGB strafbar 
(BGHSt 47, S. 166 ff.). 
§ 266b StGB erfasst auch die missbräuchliche Verwendung einer Scheckkarte 
als Codekarte zur Abhebung an Geldautomaten eines dritten Instituts durch 
den berechtigten Karteninhaber (S/S-C, § 263a Rdnr. 11). 
Dies gilt nicht bei Abhebungen an Automaten des kartenausgebenden Instituts. 

 Karte tvA : Es werden auch Karten im Zwei-Partner-Systemen erfasst (Hilgendorf, 
JuS 1997, S 131, 134 f.; Ranft, NStZ 1993, S. 185 f.). 
h. M.: § 266b StGB erfasst den Missbrauch im Drei-Partner-System (Kredit-
karten, EC-Karte bei der Verwendung bei Fremdbank). Karten aus Zwei-
Partner-Systemen (Kundenkarten, EC-Karte beim kartenausstellenden Kredit-
institut) sind nicht erfasst (BGHSt 47, S. 160; BGH, NJW 2002, S. 905, 907; 
BGHSt 38, S. 281, 282). 
Argument: Der Wortlaut –zur Zahlung veranlasst– funktioniert nur in einem 
Drei-Partner-System. 

 Scheckkarte Seit dem 01.01.2002 ist die Garantiefunktion der EC-Karte entfallen. Ihre 
Verwendung zur Barabhebung an Geldautomaten einer fremden Drittbank ist 
aber nach wie vor mit der (nun weggefallenen) Bareinlösung eines Euro-
schecks vergleichbar. Zwar wird die Karte nur noch in ihrer Funktion als Co-
dekarte, als Zugangsschlüssel, zum Abheben von Geld am Automaten einge-
setzt. Dies steht der Anwendung des § 266b StGB aber nicht zwingend ent-
gegn. Die Gleichbehandlung ist trotz Wegfall der Garantiefunktion gerechtfer-
tigt, weil auch hier das kartenausgebende Institut zu einer Zahlung i. S. d. § 
266b StGB veranlasst wird. Die Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus den 
Vereinbarungen der Kreditinstitute über das deutsche EC-
Geldautomatensystem zur Rückzahlung des vom Geldautomaten ausgezahlten 
Betrags. eine Rückgabe der Lastschrift wegen fehlender Deckung des Kontos 
oder Widerspruchs des Kontoinhabers ist unter den beteiligten Kreditinstituten 
abbedungen. Das automatenbetreibende Kreditinstitut erlangt daher gegenüber 
dem kartenausgebenden Institut einen schuldrechtlichen Zahlungsanspruch, 
der dem aus einem Garantiesystem vergleichbar ist (BGH, NJW 2002, S. 905 
ff.; Kudlich, JuS 2003, S. 537, 538). 
Der vertragswidrige Gebrauch im 2-Personen-Verhältnis (Bank – eigener 
Kunde) wird von § 266b StGB nicht erfasst. Dem Täter wird nicht die 
Rechtsmacht eingeräumt, den Aussteller zu einer Zahlung zu veranlassen Hier 
wird die Karte vielmehr als Kundenkarte benutzt. Die Garantiefunktion bzw. 
die oben dargestellte Zahlungsverpflichtung wird nicht berührt, da der Aus-
steller nicht einem Dritten garantiert, sondern selbst leistet. 
PROBLEM: Verwendung der Karte durch den Karteninhaber 
tvA : § 266b I Var. 1 StGB hat seit dem 01.01.2002 keine Bedeutung mehr, da 
die bis dahin bestehende Zahlungsgarantie weggefallen ist, die die Banken bei 
der Bezahlung mit Euroscheck und Scheckkarte übernommen hatten. Da die 
Scheckkarte ihre Funktion verloren hat, ist auch der Scheckkartenmissbrauch 
obsolet geworden. Es ist unerheblich, dass die EC-Karte auch zufällig vorhan-
dene andere Zahlungsfunktionen aufweist (Rengier, BT I § 19 Rdnr. 1; 
Lackner, FS Tröndle, S. 59). 
Argumente: Diese Auffassung wird dem Text des § 266b I StGB besser ge-
recht, weil beim Missbrauch eines Automaten des „Zweitinstituts“ wie im vor-
liegenden Fall nicht in erster Linie der Aussteller zur Zahlung veranlasst wird, 
sondern eine andere Bank, die erst sekundär im Verrechnungsweg eine Zah-
lung erhält. 
tvA : Wenn die Karte nur in ihrer Funktion als Codekarte eingesetzt wird, ohne 
auf die in der Scheckkartenfunktion liegende Garantiefunktion zurückzugrei-
fen, ist § 266b StGB nicht anwendbar. Dieser Fall wird von § 263a StGB er-
fasst (BGHSt 38, S. 281 ff.; LK-G, § 266b Rdnr. 10 f.; NK-K, § 266b Rdnr. 
28). 
Argumente: § 266b StGB ist nur in einem Drei-Partner-System anwendbar. 
Bei einer Abhebung beim kartenausgebenden Institut wird die Karte aber nur 
als Ausweis benutzt, also als Kundenkarte in einem Zwei-Partner-System. Die 
Garantiefunktion wird nicht benutzt, da der Aussteller garantiert nicht einem 
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anderen den Ausgleich der erbrachten Leistung, sondern er leistet selbst. Zu-
dem besteht keine Diskrepanz zwischen Können und Dürfen, da das karten-
ausgebende Institut ohne eigene Verpflichtung leistet. 
Kritik: In der heutigen Zeit ist eine Trennung in Zwei- oder Drei-Partner-
Systeme aufgrund der wirtschaftlichen Verflechtungen der Unternehmen kaum 
noch möglich. Der Wortlaut spricht nicht zwingend für die Begrenzung auf 
Drei-Partner-Systeme. Auszahlung muss nicht im Sinne von Leistung verstan-
den werden (Mitsch, JZ 1994, S. 877, 881). 
Damit ist die vertragswidrige Verwendung der Scheckkarte an einem Automa-
ten eines Drittinstituts für den berechtigten Karteninhaber insoweit straflos. 
tvA : Eine Scheckkarte verliert nicht deshalb ihre Eigenschaft als Scheckkarte, 
weil sie zugleich eine Codekarte ist (Hilgendorf, JuS 1997, S. 130, 135).  
Argument: Nur so lässt sich der unterschiedliche Strafrahmen von § 263 StGB 
(bei Kundenkarten) und § 266b StGB (bei Kreditkarten im Drei-Partner-
System) bei äußerlich gleichen Tatausführungen mit vergleichbarem Hand-
lungs- und Erfolgsunrecht begründen. Es ist aufgrund der wirtschaftlichen 
Verflechtungen der Unternehmen heute kaum noch möglich, Zwei- von Drei-
Partner-Systemen abzugrenzen. 
Kritik: Diese Auffassung macht das gewünschte Ergebnis zur Argumentati-
onsgrundlage.  
h. M.: Die mit der EC-Karte verbundenen Einsatzmöglichkeiten als Codekarte 
sind nicht bloß zufällig, sondern von den Kreditinstituten gewollt, um Schal-
terpersonal für Barauszahlungen zu sparen. Die Verwendung der EC-Karte zur 
Barabhebung an Geldautomaten einer fremden Drittbank ist mit der (nun weg-
gefallenen) Bareinlösung eines Euroschecks vergleichbar. Zwar wird die Karte 
nur in ihrer Funktion als Codekarte, als Zugangsschlüssel zum Abheben von 
Geld am Automaten eingesetzt. Dies steht der Anwendung des § 266b StGB 
aber nicht zwingend entgegn. Die Gleichbehandlung ist trotz Wegfall der Ga-
rantiefunktion gerechtfertigt, weil auch hier das kartenausgebende Institut zu 
einer Zahlung i. S. d. § 266b StGB veranlasst wird. Die Zahlungsverpflichtung 
ergibt sich heute aus den Vereinbarungen der Kreditinstitute über das deutsche 
EC-Geldautomatensystem zur Rückzahlung der von den Geldautomaten aus-
gezahlten Beträge. Eine Rückgabe der Lastschrift wegen fehlender Deckung 
des Kontos oder Widerspruchs des Kontoinhabers ist unter den beteiligten 
Kreditinstituten abbedungen. Das automatenbetreibende Kreditinstitut erlangt 
daher gegenüber dem kartenausgebenden Institut einen schuldrechtlichen Zah-
lungsanspruch, der dem aus einem Garantiesystem vergleichbar ist (BGH, 
NJW 2002, S. 905 ff.; Kudlich, JuS 2003, S. 537, 538).  
Es kommt also wieder darauf an, an welchem Automaten die Karte benutzt 
wird: Bei der Verwendung an einem Automaten der eigenen Bank, scheidet § 
266b StGB mangels Drei-Partner-System aus.  
Kritik: Die Verbindung der Scheck- und Codekartenfunktion sind rein zufäl-
lig. Beide Funktionen sind unabhängig voneinander. Mit der Abschaffung der 
Scheckfunktionen (und der Schecks) handelt es sich um reine Codekarten. 
Anmerkung: Zudem bedeutet EC nicht Eurocheque, sondern Electronic cash. 

 Kreditkarte Der Kreditkarteninhaber ist berechtigt unter Vorlage der Kreditkarte bei dem 
Vertragsunternehmen des Kartenausstellers gegen bloße Unterschrift Waren 
und Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. 
=> Ausnutzung der Garantiefunktion im 3-Partner-System, da sie dem Karten-
inhaber die Befugnis einräumt, den Aussteller zu einer Zahlung an einen Drit-
ten zu veranlassen, d. h. dessen Garantiefunktion diesem gegenüber auszulö-
sen. 

 Missbrauch Der Täter hält sich zwar nach außen im Rahmen seines rechtlichen Könnens, 
überschreitet aber im Innenverhältnis zum Kartenaussteller die Grenzen seines 
rechtlichen Dürfens. 

§ 267 ff. Schutzgut Geschützt wird die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Rechtsverkehrs mit Ur-
kunden, technischen Aufzeichnungen und Daten als Beweismittel. 
� Schutz des Vertrauens in die Echtheit und Unverfälschtheit 
� Schutz der Verfügbarkeit und äußeren Unversehrtheit 
� Schutz vor missbräuchlicher Verwendung (echter Ausweispapiere) 
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� Ausnahmsweise Schutz des Vertrauens in die inhaltliche Wahrheit 

§ 267 Urkunde Urkunde ist jede verkörperte menschliche Gedankenerklärung (Perpetuie-
rungsfunktion), die zum Beweise einer außerhalb ihrer selbst liegenden Tatsa-
che im Rechtsverkehr geeignet und bestimmt ist (Beweisfunktion) und die ih-
ren Aussteller erkennen lässt (Garantiefunktion). 
PROBLEM: (Wortvertretende) Beweiszeichen 
Wortvertretende Symbole im Bezug zu einem Objekt stellen Urkunden dar, 
sofern sie mit einem körperlichen Gegenstand fest verbunden sind und auch 
im Übrigen die drei Urkundenfunktionen erfüllen. 
Bsp.: Striche auf Bierdeckel, Künstlerzeichen auf einem Gemälde, Motor- und 
Fahrgestellnummer von Kraftfahrzeugen, Rabattmarken (str.) 
PROBLEM: Kennzeichen 
h. M.: Kennzeichen sind keine Urkunden. Sie übermitteln lediglich eine Ord-
nungs- bzw. Unterscheidungsfunktion oder Sicherungs- bzw. Verschlussfunk-
tion. 
Bsp.: Dienststempel auf Inventarstücken, Verschlussplombe (str.) 
PROBLEM: Vervielfältigungen 
Maßgeblich ist der Surrogationsgedanke: Es ist zu prüften, ob die betreffende 
Vervielfältigung dazu geeignet und bestimmt ist, im Rechtsverkehr die Be-
weisfunktion des Originals zu erfüllen. Beurteilungskriterien sind der Wille 
des Ausstellers und die jeweilige Verkehrssitte. 
� Einfache Abschriften sind keine Urkunden. Sie sollen keine Beweisfunktion 

erfüllen, sondern nur schlichte Kenntnis vom Inhalt einer anderen Urkunde 
verschaffen. Niemand übernimmt Gewähr für die Richtigkeit. 

� Beglaubigte Abschriften sind als solche keine Urkunden, jedoch bilden Ab-
schrift (Bezugsobjekt) und Beglaubigungsvermerk (Urkunde) zusammen 
eine zusammengesetzte Urkunde. 

� Speisekarten, Ausfertigungen und Durchschriften sind nach der Ver-
kehrsauffassung ebenfalls als Urkunden anzusehen, da sie gleichwertige 
Verkörperungen derselben Erklärung des Ausstellers darstellen. Sie sollen 
entweder die Erklärung des Ausstellers beweisen oder sie sind dazu geeig-
net und bestimmt, die Beweisfunktion der Originalurkunde zu erfüllen. 

PROBLEM: Fotokopien 
tvA : Fotokopien sind Urkunden. Sie werden im Rechtsverkehr wie Originale 
behandelt (S/S-C, § 267 Rdnr. 42). 
Kritik: Gerade Fotokopien sind besonders geeignet, über Inhalt, Eigenarten 
und Besonderheiten in nicht weiter nachprüfbarer Weise durch Fälschung zu 
täuschen (BGHSt 20, S. 17, 18 f.). 
tvA : Es ist zu differenzieren. Eine Urkunde ist anzunehmen, wenn die Fotoko-
pie vom Aussteller des Originals herrühren und mit seinem Willen in den 
Rechtsverkehr gelangt ist oder dem Original zum Verwechseln ähnlich sieht 
(Welp, FS Wessels/Stree S. 511).  
h. M.: Fotokopien haben keine Urkundsqualität, da sie einfach fälschbar sind, 
nur auf das Vorhandensein eines Originals hinweisen und der Aussteller nicht 
hinter dem Inhalt beliebig angefertigter Kopien steht. Zudem bilden sie ledig-
lich das Original ab und sie sind als Vervielfältigungen erkennbar sind. Es 
wird keine Garantie für die Richtigkeit des Inhalts des Originals gegeben 
(BGH, NStZ 2003, S. 543; LK-G, § 267 Rdnr. 111). 
Kriti k: Die heutige Technik ermöglicht die Anfertigung von Kopien in einer 
Qualität, dass die Unterscheidung vom Original nicht mehr möglich ist. 
Dagegen: Maßgeblich ist der Wille des Fälschers. Legt er die Fotokopie, der 
er objektiv den Anschein der Echtheit gegeben hat, die ein anderer ausgestellt 
hat, so handelt es sich um den Gebrauch einer unechten Urkunde. 
PROBLEM: Versuchte Urkundenfälschung durch Verwendung einer Fotokopie 
Rspr.: Eine versuchte Urkundenfälschung soll bei der Verwendung von Foto-
kopien nicht in Betracht kommen, wenn der Täter es bei seiner „Parallelwer-
tung in der Laiensphäre“ nicht für möglich hält bzw. billigend in Kauf nimmt, 
eine Urkunde im Rechtssinne herzustellen oder zu gebrauchen (OLG Düssel-
dorf, NStZ 2001, S. 482 m. Anm. Puppe und Erb, NStZ 2001, S. 317). 
Kritik: Der Tatentschluss setzt nicht voraus, eine Urkunde herzustellen oder zu 
Gebrauchen. Diese Fehlvorstellung begründet einen umgekehrten Verbotsirr-
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tum, der als Wahndelikt nicht strafbar ist. Ein untauglicher Versuch kommt 
dagegen in Betracht, wenn der Täter die Anknüpfungspunkte für die Differen-
zierung –unmittelbare Verkörperung der Erklärung und Beweisfunktion– ver-
kannt hat (Erb, NStZ 2001, S. 317, 318). 
PROBLEM: Mittelbares Gebrauchen einer unechten Urkunde 
Eine Urkundenfälschung soll aber bei der Vorlage einer Kopie möglich sein, 
wenn schon die Kopiervorlage eine unechte Urkunde war (mittelbares 
Gebrauchen). Die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Rechtsverkehrs mit Ur-
kunden werde auch dann gefährdet, wenn eine Dritte Person in Kenntnis der 
Tatsache, dass das Original unecht sei, sich davon angefertigter Kopien im 
Rechtsverkehr bediene (OLG Düsseldorf, JR 2001, S. 82 m. Anm. Wohlers). 
Kritik: Aus dem Vorliegen der Kopien kann nicht auf die Existenz einer un-
echten Originalurkunde geschlossen werden. 
PROBLEM: Telefax 
Es ist zu differenzieren. Soll das Fax die Funktion einer Originalurkunde erfül-
len (Bsp.: Zugefaxte Rechnung), so hat es Urkundsqualität. Soll es lediglich 
den Inhalt einer anderen Urkunde übermitteln, so entspricht es einer Kopie. 
PROBLEM: Parkschein als Urkunde 
h. M.: Ein Parkschein ist ein Urkunde; dies ändert sich auch nicht dadurch, 
dass der Parkschein Resultat eines Datenverarbeitungsvorgangs ist, da der 
Aussteller dies im Voraus autorisieren kann (OLG Köln, NJW 2002, S. 527 f.; 
JuS 2002, S. 225). 
Aussteller ist nicht der Parkplatzbenutzer sondern der Parkplatzbetreiber. Dass 
der Parkschein in einem automatisierten Verfahren hergestellt wird, steht der 
Urkundeneigenschaft ebenso wenig entgegen wie die Tatsache, dass er keinen 
konkreten Hinweis auf den Betreiber des Automaten, sondern lediglich die 
Bezeichnung des Standorts enthält. Zur Ausstellereigenschaft i. S. d. § 267 
StGB gehört nicht, dass der in der Urkunde verkörperte menschliche Gedanke, 
ein geistiges Produkt des Erklärenden ist. Der Aussteller kann sich als eigene 
Erklärung das Ergebnis einer Datenverarbeitung zu Eigen machen, selbst wenn 
er sie nicht überprüft und (wegen der Art der maschinellen Verarbeitung) auch 
nicht selbst überprüfen könnte. Er kann das Ergebnis im Voraus autorisieren 
(LK-G, § 267 Rdnr. 136; T/F, § 267 Rdnr. 3). Der Einrichter und Betreiber 
des Parkscheinautomaten will den Inhalt des ordnungsgemäß gelösten Park-
scheins als seine Erklärung im Rechtsverkehr gelten lassen. 
Mit der Bezeichnung des Standorts des Parkscheinautomaten ist der Aussteller 
hinreichend bezeichnet. Es genügt, dass die Erkennbarkeit für Beteiligte und 
Eingeweihte gegeben ist (T/F, § 267 Rdnr. 7). Sie kann sich dabei aus den be-
gleitenden Umständen ergeben, die wiederum aus rechtlichen Beziehungen, 
aus Gesetz, Herkommen und Vereinbarung hergeleitet werden können (LK-G, 
§ 267 Rdnr. 50). Die Erhebung von Parkgebühren im Betrieb von Parkschein-
automaten ist in § 6a VI 2 StVG gesetzlich geregelt und für den Bereich von 
Ortsdurchfahrten den Gemeinden, im Übrigen dem Träger der Straßenbaulast 
zugewiesen.  
Argumente: Der Parkschein verkörpert nicht die Gedankenerklärung des Auto-
fahrers, er habe an dem durch den Ausdruck ausgewiesenen Tag einen gülti-
gen Parkschein erworben. Dies müsste zur Annahme einer –straflosen– schrift-
lichen Lüge führen, weil die Veränderung des Erklärungsinhalts vorgenommen 
wurde, bevor die Urkunde durch Auslegung im Fahrzeug in den Rechtsverkehr 
gelangte und ein Anspruch anderer auf ihren unversehrten Bestand entstehen 
konnte (LK-G, § 267 Rdnr. 161, 204 m. w. N.). Der Parkschein sagt nichts 
darüber aus, wie er in den Besitz des Fahrzeugführers gelangt ist; er enthält 
keine Aussage darüber, ob er ihn durch Lösen am Parkscheinautomaten er-
worben oder auf andere Weise (Fund, Wegnahme) erlangt hat. Der Parkschein 
bestätigt nur, dass durch wen auch immer eine Parkgebühr entrichtet und da-
mit die Berechtigung zur Benutzung von Parkfläche in einem bestimmten Be-
reich für eine bestimmte Zeitspanne (bis zu dem ausgedruckten Parkzeitende) 
erworben worden ist. Nur dadurch kann er seiner Zweckbestimmung, im 
Rechtsverkehr gegenüber dem Parkraumüberwachungspersonal Beweis zu 
erbringen, genügen. Nach § 13 I 1 StVO ist der von einem Parkscheinautoma-
ten ausgegebene Parkschein gut lesbar anzubringen. Auf seinen Inhalt und 
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nicht etwa auf eine eigene Erklärung des parkenden Verkehrsteilnehmers 
stützt die Überwachungskraft ihre Entscheidung, ob ein zulässiges Parken oder 
eine Ordnungswidrigkeit vorliegt. Die Urkunde schöpft ihren Beweiswert aus 
der Person des Ausstellers (LK-G, § 267 Rdnr. 44; S/S-C, § 267 Rdnr. 16). 
PROBLEM: Technische Aufzeichnungen 
Sie sind keine Urkunden, da es an der menschlichen Gedankenerklärung fehlt. 
Sie sind bloße Augenscheinsobjekte. 
Problem: Schaublatt des Fahrtenschreibers als Urkunde 
h. M.: Das mit Namen und Datum versehene Schaublatt verkörpert die zum 
Beweis geeignete Gedankenerklärung, dass der Fahrer zu den angegebenen 
Zeiten das Fahrzeug geführt ha. Aussteller ist dabei der Fahrer (OLG Karlsru-
he, DAR 1999, S. 373).. 

 Perpetuierungsfunktion � Es muss sich um eine menschliche Gedankenerklärung handeln. Dies fehlt 
bei rein technischen Aufzeichnungen. Dies erfordert nicht, dass die Erklä-
rung ein geistiges Produkt des Erklärenden ist. Er kann sich auch das Er-
gebnis einer Datenverarbeitung zu Eigen machen (JuS 2002, S. 225). 

� Schriftform ist nicht notwendig. 
� Die Verkörperung setzt eine hinreichend feste Verbindung mit einem kör-

perlichen Gegenstand voraus. Außerdem muss die Verkörperung visuell 
erfassbar sein. Nicht hinreichend erfassbare Informationen sind etwa Da-
ten auf Tonbändern, Disketten, Videobändern. Sie sind über § 268 StGB 
geschützt. 

 Beweisfunktion � Die Urkunde muss eine Beweiseignung aufweisen, d. h. objektiv zum Be-
weis einer rechtlich erheblichen Tatsache geeignet sein. Die Tatsache ist 
für die Entstehung, Erhaltung, Veränderung oder Erlöschen eines Rechts-
verhältnisses von Bedeutung. Ein Vollbeweis ist nicht erforderlich, es ge-
nügt ein Beitrag dazu. 
Dabei kommt es auf eine allgemeine, abstrakte Betrachtung an, nicht die 
wirkliche Beweisdienlichkeit im Einzelfall (LK-Gribbohm, § 267 Rdnr. 
79). 

� Bei unechten Urkunden ist hier eine hypothetische Betrachtung unter der 
hypothetischen Voraussetzung ihrer Echtheit vorzunehmen, da sie gerade 
keine Beweiseignung haben.  

� Die Urkunde muss weiter zum Beweis bestimmt sein. Dies setzt einen ent-
sprechenden subjektiven Willen voraus, die Widmung. Es genügt, das 
Bewusstsein, dass ein anderer in Folge der Erklärung zu einem rechtser-
heblichen verhalten veranlasst werden kann. 

� Die Beweisbestimmung fehlt etwa bei Entwürfen, unvollständig ausgefüll-
ten Formularen oder vollständig ausgefüllten Schriftstücken, wenn sie 
noch vorläufigen Charakter haben und noch zur ausschließlichen Verfü-
gung des Ausstellers stehen. 

� Besteht der Widmungswille bereits bei der Herstellung, so liegt eine Ab-
sichturkunde (originäre Urkunde) vor. Wird der Wille erst später gefasst, 
spricht man von einer Zufallsurkunde. Ein Sonderfall der originären Ur-
kunde ist die Deliktsurkunde, also ein Schriftstück, das den Tatbestand ei-
nes Strafgesetzes (insb. § 185 StGB) erfüllt. 

 Garantiefunktion � Der Aussteller muss erkennen lassen, dass er als Garant hinter der Erklä-
rung steht. Dies setzt nicht voraus, dass sich der Adressat darunter eine 
bestimmte Person vorstellen kann. 

� Auch der scheinbare Garant wird erfasst, da anderenfalls die Herstellung 
einer unechten Urkunde nicht möglich wäre, da hier nie der echte Ausstel-
ler unterzeichnet. 

� Es ist ausreichend, dass der Aussteller aus den konkreten Umständen des 
Einzelfalls für die Beteiligten aus dem Urkundeninhalt individualisierbar 
ist. Eine Unterzeichnung bedarf es grundsätzlich nicht, es sei denn, dies 
wird gesetzlich gefordert (§ 2247 BGB). 

� Die Ausstellererkennbarkeit fehlt bei unleserlichen Unterschriften, offener 
Anonymität (Decknamen), versteckter Anonymität (Allerweltsnamen). 

 Gedankenerklärung Gedankenerklärung ist jede Handlung mit Kundgabesinn (s. auch Perpetuie-
rungsfunktion) 
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 Aussteller tvA (Körperlichkeitstheorie): Aussteller kann nur sein, wer die Urkunde selbst 
herstellt (s. die nachweise bei LK-Gribbohm, § 267 Rdnr. 31). 
h. M. (Geistigkeitstheorie): Aussteller ist derjenige, der zu der Urkunde als ihr 
Urheber bekennt. Eine (eigenhändige) körperliche Herstellung ist dafür nicht 
erforderlich (W/H, BT 1 Rdnr. 801). 
Nach der Geistigkeitstheorie sind die Aussteller von urkundlichen Erklärungen 
juristischer Personen und Behörden diese selbst und nicht derjenige, der sie 
tatsächlich ausgestellt hat. Bei urkundlichen Erklärungen in Gestalt von Stri-
chen auf einem Bierdeckel der Gastwirt und bei Examensarbeiten derjenige, 
der sich (auch durch eine Platznummer) dazu bekennt, auch wenn sie ein ande-
rer erstellt hat. Es handelt sich um eine schriftliche Lüge, bei der der Täter ei-
ne inhaltlich unwahre, aber echte Urkunde herstellt, da sie von ihm als Aus-
steller herrührt (W/H, BT 1 Rdnr. 803, 825). In diesem Fall fehlt es an der 
Täuschung über die Person des Ausstellers. 
PROBLEM: Unterschrift mit fremdem Namen 
h. M.: Auf der Grundlage der Geistigkeitstheorie ist eine Urkundefälschung zu 
verneinen, wenn derjenige, der mit einem fremden Namen unterschreibt, den 
Namensinhaber vertreten will und dieser die Erklärung gegen sich gelten las-
sen will (BayObLG, StV 1999, S. 320). Weitere Voraussetzung der Straflo-
sigkeit ist allerdings, dass die Vertretung rechtlich zulässig war (unzulässig 
etwa bei der eidesstattlichen Versicherung, Testament). 
PROBLEM: Änderung einer Klausur 
Ausgangslage: Die Schüler hat die Klausur fertig gestellt und abgegeben. Er 
bekommt nachträglich die Möglichkeit, sie zu verbessern. 
Rspr.: Wird eine abgegebene Klausur nachträglich vom Aussteller geändert, 
so kann eine Urkundenfälschung (in mittelbarer Täterschaft) in Betracht 
kommen (AG Pfaffenhofen a. d. Ilm, NStZ-RR 2004, S. 170).  
Argumente. Die schriftliche Arbeit ist geeignet und bestimmt, Beweis über 
den Leistungsstand des Prüflings zu erbringen. Dass der Aussteller die Urkun-
de selbst ändert, steht der Strafbarkeit nicht entgegen, da er die Änderungsbe-
fugnis mit der Abgabe der Klausur verloren hat. Durch die nachträgliche Än-
derung wird die Beweisbestimmung in mehrfacher Hinsicht beeinträchtigt 
(Verlust des Beweiswerts im Verhältnis Schüler – Schule, Eltern – Schule – 
Schüler). 

 Zusammengesetzte Ur-
kunde 

Eine zusammengesetzte Urkunde liegt vor, wenn eine verkörperte Gedanken-
erklärung räumlich fest mit einem Bezugsobjekt zu einer Beweiseinheit so 
verbunden ist, dass beide Komponenten einen einheitlichen Beweis- und Er-
klärungsinhalt haben.  
Bsp.: Amtliches Kennzeichen am Kfz mit Dienststempel der Zulassungsbe-
hörde (BGHSt 21, S. 94, 95) 
Die Komponenten müssen hinreichend fest miteinander verbunden sein. Dafür 
ist keine Untrennbarkeit erforderlich. Allerdings dürfen sich Bezugsobjekt und 
Erklärung auch nicht ohne weiteres voneinander lösen lassen. Die bloße feste 
Verbindung zwischen Gedankenerklärung und Verpackung als solcher genügt 
nicht.  
Wird eine Urkunde räumlich fest mit einer anderen Urkunde verbunden, so 
spricht man von einer abhängigen oder verbundenen Urkunde (S/S-C, § 267 
Rdnr. 36b). 
PROBLEM: Verkehrszeichen als zusammengesetzte Urkunden (Räumliche Be-
grenzung des Bezugsobjekts) 
tvA : Verkehrszeichen und Straße bilden eine zusammengesetzte Urkunde vor 
(Böse, NStZ 2005, S. 370, 371).  
Argumente: Die Verbindung von Urkunde und Augenscheinsobjekt ist der 
Straßenverkehrsbehörde zurechenbar. Entscheidend ist der geistige Urheber. 
Für die Beweisbestimmung ist es ausreichend, dass die verkörperte Erklärung 
in einem möglichen Verfahren zur Überzeugungsbildung mit beitragen kann. 
Die Beweisfunktion wird auch nicht dadurch aufgelöst, dass das Schild auch 
weiteren Zwecken (Verkehrssicherung) dienen soll. 
Rspr.: Verkehrsschild und Straße bilden keine zusammengesetzte Urkunde 
(OLG Köln NJW 1999, S. 1043). 
Argumente: Verkehrszeichen verkörpern zwar Gedankenerklärungen, etwa ein 
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bestimmtes Verbot oder Gebot. Durch die gesetzliche Regelung (§ 45 III 1 
StVO) ist die Straßenverkehrsbehörde als Aussteller erkennbar. Es handelt 
sich aber dennoch nicht um eine zusammengesetzte Urkunde. Die räumlich 
feste Verbindung zwischen Schild und Straße wird nicht vom Urheber der Er-
klärung geschaffen (Straßenverkehrsbehörde), sondern von der Straßenbaube-
hörde, die über die Art der Anbringung von Verkehrszeichen zu entscheiden 
hat (§ 45 III S. 2 StVO). 
Zudem setzt die Beweisbeziehung zwischen der Gedankenerklärung und ihrem 
Bezugsobjekt eine räumliche Überschaubarkeit des letzteren voraus. Daran 
fehlt es aber bei einem möglicherweise kilometerlangen Straßenabschnitt. Au-
ßerdem fehlt die Beweisbestimmung. Zum einen dient die feste Verankerung 
nicht Beweiszwecken, sondern der Sicherheit des Straßenverkehrs. Zum ande-
ren fehlt es bei bestimmten Wechselverkehrszeichen an der Perpetuierung der 
Gedankenerklärung.  
Kritik: Für das einschränkende Kriterium der räumlichen Überschaubarkeit 
gibt es keinen Ansatzpunkt. Die Eindeutigkeit der Beweisbeziehung ergibt 
sich aus dem Verkehrsschild mit dem darin enthaltenen Verbot im Zusammen-
hang mit dem Ort seiner Aufstellung. 

 Gesamturkunde Eine Gesamturkunde liegt vor, wenn mindestens zwei selbständige Urkunden 
in dauerhafter Form zu einem einheitlichen Ganzen verbunden werden und so 
ein übergeordneter, neuer selbständiger Erklärungsinhalt entsteht.  
Die Herstellung und Führung muss auf Gesetz, Geschäftsgebrauch oder Ver-
trag beruhen und jedem Beteiligten das Recht zustehen, die Gesamturkunde zu 
Beweiszwecken zu benutzen. 
Bsp.: Sparkassenbücher, Personalbücher, Handelsbücher 
Eine über die separaten Beweisfunktionen der einzelnen Urkunden hinausge-
hende Beweisfunktion resultiert erst aus der Abgeschlossenheits- und Voll-
ständigkeitserklärung der Gesamturkunde, die ein erschöpfendes und vollstän-
diges Bild hinsichtlich bestimmter Rechtsvorgänge vermitteln soll. 

 Unecht Unecht ist die Urkunde, wenn sie nicht von demjenigen stammt, der aus ihr als 
Aussteller hervorgeht (Identitätstäuschung, falsche Urkunde). Es liegt eine un-
richtige Angabe hinsichtlich der Ausstelleridentität vor. Der angebliche Aus-
steller steht gar nicht hinter der in der Urkunde verkörperten Gedankenerklä-
rung. 
Für die Frage der Identitätstäuschung ist auch maßgeblich, welchen Verwen-
dungszweck verfolgt wird, die Beweisrichtung und der Kreis der Beteiligten. 
PROBLEM: Schriftliche Lüge 
Ausgangslage: Der Inhalt der Urkunde entspricht zwar nicht der Wahrheit, a-
ber der Aussteller, ist derjenige, von dem sie herrühren soll. 
Bsp.: Anfertigen einer Prüfungsarbeit für einen anderen, der diese dann mit 
seiner richtigen Platzziffer bzw. seinem Namen unterschreibt 
h. M.: Täuscht man jemanden über den Inhalt eines Schriftstücks und lässt 
diesen dann unterschreiben, handelt es sich lediglich um eine straflose schrift-
liche Lüge. Es handelt sich zwar inhaltlich um eine unwahre Erklärung, aber 
die Erklärung erfolgt durch den wirklichen Aussteller so dass sie mangels I-
dentitätstäuschung nicht unecht ist (W/H, BT 1 Rdnr. 803, 825; S/S-C, § 267 
Rdnr. 55).  

 Unechtheit – Unwahrheit Die Unechtheit betrifft das Verhältnis Aussteller – Urkunde. Sie ist maßgeb-
lich bei §§ 267, 268, 269, 273, 274, 275, 276, 276a, 277 Fall 2 und 3, 279 i. 
V. m. 277 Fall 2 und 3 StGB. 
Davon zu trennen ist die Unwahrheit der Urkunde. Dies bedeutet, dass der In-
halt der Urkunde inhaltlich unrichtig ist. Er stimmt nicht mit den tatsächlichen 
Verhältnissen überein. Auf die Wahrheit der in der Urkunde verkörperten 
Aussage kommt es bei der Frage nach der Unechtheit jedoch nicht an. Es liegt 
eine schriftliche Lüge vor, da der Rechtsverkehr über die Übereinstimmung 
der urkundlichen Erklärung mit der Sachverhaltswirklichkeit getäuscht wird. 
Die Unwahrheit bezieht sich also auf das Verhältnis Urkundeninhalt – Reali-
tät. Sie ist maßgeblich bei §§ 348, 271, 277 Fall 1, 278, 279 i. V. m. 277 Fall 
1 StGB. 

 Herstellen Ausstellen einer Urkunde mit dem Ansehen, als sei sie von einer anderen Per-
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son ausgestellt, mithin echt (Identitätstäuschung). 

 Echt Die Urkunde rührt von demjenigen her, der aus ihr als Aussteller hervorgeht. 

 Verfälschen Die Beweisrichtung des gedanklichen Inhalts einer echten Urkunde wird unbe-
fugt nachträglich verändert & dadurch wird der Anschein erweckt, als habe 
der Aussteller die Erklärung von Anfang an so abgegeben. 
PROBLEM: Verfälschen oder Änderung der Beweisrichtung durch den Ausstel-
ler 
tvA : Der Hersteller kann die Urkunde selbst nicht fälschen, da keine Identi-
tätstäuschung vorliegt. Er erstellt keine unechte Urkunde, sondern bleibt nach 
wie vor der Aussteller (Echtheitsschutz). Es handelt sich nur um eine straflose 
„schriftliche Lüge“ (S/S-C § 267 Rdnr. 68). Die nachträgliche Änderung 
nachdem er die alleinige Verfügungsbefugnis verloren hat, ist nur eine nach § 
274 I Nr. 1 StGB strafbare Urkundenunterdrückung.  
h. M.: Grundsätzlich kann der Aussteller die eigene Urkunde nicht verfäl-
schen. Besitzt er aber nicht mehr die alleinige Verfügungsbefugnis, so liegt 
gleichwohl ein Verfälschen vor (Echtheitsschutz ergänzt um Bestandsschutz; 
BGHSt 13, S. 386; LK § 267 Rdnr. 153, 158). Die alleinige Veränderungsbe-
fugnis endet, wenn ein anderer ein Recht am unveränderten Fortbestand der 
Urkunde erlangt hat. Dies kann etwa der Fall sein, wenn die Urkunde in den 
Rechtsverkehr gelangt ist (OLG Stuttgart, NJW 1978, S. 78). 
PROBLEM: Verfälschen eines Kfz-Kennzeichens durch Aufbringen einer re-
flektierenden Folie 
h. M.: Ein Verfälschen einer echten Urkunde ist zu verneinen (BGHSt 45, S. 
197 ff.). 
Argumente: Fahrzeug und das mit dem Stempel der Zulassungsstelle versehe-
ne Kennzeichen bilden eine zusammengesetzte Urkunde. Diese enthält aber 
nicht die beweisgeeignet und beweisbestimmte Erklärung, dass das Kennzei-
chen fortwährend und uneingeschränkt ablesbar sein werde. Durch das Auf-
bringen der Folie wird der Erklärungsinhalt nicht verändert. 

 Gebrauchen Ein Gebrauchen liegt vor, wenn der Täter die Urkunde dem zu Täuschenden 
derart zugänglich macht, dass dieser die Möglichkeit der Kenntnisnahme hat. 
Die tatsächliche Kenntnisnahme ist für die Vollendung nicht erforderlich; die 
Urkunde muss nur in den Machtbereich des zu Täuschenden gelangen. 
PROBLEM: Unmittelbare sinnliche Wahrnehmung 
tvA : Das Gebrauchen erfordert eine unmittelbare sinnliche Wahrnehmung der 
Urkunde. 
Der Gebrauch einer Fotokopie ist nicht strafbar. 
h. M.: Es genügt die mittelbare sinnliche Wahrnehmung. Die Benutzung einer 
Kopie ist demnach als ein Gebrauchen anzusehen. 

§ 268 I Konkurrenzen Nach h. M. kann zwischen § 267 und § 268 StGB Tateinheit bestehen. § 268 
StGB soll zwar Strafbarkeitslücken schließen, ist aber nicht subsidiär. 

§ 268 II Technische Aufzeichnung PROBLEM: Kilometerstand eines Kraftfahrzeugs 
h. M.: Die Anzeige des Kilometerstands im Fahrtanzeiger eines Kraftfahr-
zeugs ist keine technische Aufzeichnung (BGHSt 29, S. 204, 206). 
Argument: Es fehlt die selbständige, dauerhafte Verkörperung der Informati-
on. 

 Selbsttätig bewirken Das Gerät erzeugt bei der Aufzeichnung eine eigenständige Information. Das 
Output ist gegenüber dem Input ein Mehr. Diese geräteautonom produzierte 
Information muss in einem selbständig verkörperten, vom Gerät abtrennbaren 
Stück enthalten sein. 
PROBLEM: Veränderliche Anzeigen auf ablesbaren Zählgeräten (Zählwerke) 
tvA  Veränderliche Anzeigen auf ablesbaren Zählgeräten sind technische Auf-
zeichnungen im Sinne dieser Vorschrift. Der Endwert ist die Summe der bis-
her gemessenen Einheiten (S/S-C § 268 Rdnr. 9).  
BGH: Die Darstellung muss eine selbständig verkörperte und vom Gerät ab-
trennbare Aufzeichnung sein. Daher unterfallen sich ändernde Anzeigen auf 
Zählgeräten nicht dem Begriff der technischen Aufzeichnung. Ihnen fehlt die 
Perpetuierungsfunktion. Die Zwischenwerte besitzen keine Dauerhaftigkeit der 
Angabe und der Endwert ist nur eine zusammenfassende Anzeige, er gibt nicht 
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die Entstehung wieder (BGHSt 29, S. 204). 

§ 268 
III 

Störende Einwirkung auf 
den Aufzeichnungsvor-
gang 

Auf den Aufzeichnungsvorgang wirkt ein, wer in den Funktionsablauf –also 
den Mechanismus des aufzeichnenden Geräts- eingreift (BGHSt 28, S. 300). 
Die Art und Weise des Eingriffs kann in beliebiger Weise erfolgen. 
Störend ist der Eingriff, wenn er die korrekte Funktion des Geräts beeinträch-
tigt, d. h. zu einer inhaltlichen Unrichtigkeit der Daten führt. Reparatureingrif-
fe fallen daher nicht unter § 268 III StGB, da sie korrigierend wirken. 
PROBLEM: Einlegen eines Schaublatts in den Fahrtenschreiber 
h. M.: Eine störende Einwirkung ist zu verneinen (OLG Karlsruhe, NStZ 
2002, S. 652).  
Argumente: Durch das Einlegen des Schaublatts wird nicht störend in den 
technischen Aufzeichnungsvorgang eingegriffen. Es ist ein der Verwendung 
des Geräts gemäßer Vorgang. 
PROBLEM: Verwendung von Reflektoren/einer Gegenblitzanlage bei Radar-
kontrollen 
tvA : Die Verwendung einer Gegenblitzanlage begründet eine Strafbarkeit 
nach § 268 III StGB (AG Tiergarten, JR 2000, S. 386 m Anm. Rahmlow). 
Argumente: Das von der Kontrollanlage gemachte Foto ist eine technische 
Aufzeichnung. Es enthält die gemessene Geschwindigkeit sowie Ort und Zeit 
des Verstoßes. Der Gegenblitz verhindert aber die auswertbare Aufzeichnung 
eines realen Geschehens. Die für den Bruchteil einer Sekunde ordnungsgemäß 
aufgezeichnete Aufzeichnung wird bis zur Unkenntlichkeit beeinflusst, so dass 
die Beweisrichtung geändert wird. Damit stellt der Täter eine unechte techni-
sche Aufzeichnung her. 
Kritik: Eine technische Aufzeichnung liegt nicht vor, da diese eine dauerhafte 
Fixierung voraussetzt, die zu diesem Zeitpunkt (vor dem Ende der Belichtung) 
aber noch nicht vorliegt. Damit scheidet auch § 274 I Nr. 1 StGB aus. 
h. M.: § 268 III StGB ist zu verneinen. Durch die Verwendung eines Gegen-
blitzes wird die Aufzeichnung nicht unrichtig, sondern völlig verhindert. Dies 
ist aber nicht tatbestandsmäßig (OLG München, NStZ 2006, S. 576). 
Zudem fehlt es an der Einwirkung auf den selbsttätigen mechanischen Ablauf 
des Aufzeichnungsvorgangs (LG Flensburg, NJW 2000, S. 1664; Geppert, 
DAR 2000, S. 106 ff.). 
In Betracht kommt aber eine Sachbeschädigung. 
Argumente: Die Kamera gibt genau die Situation wieder, die zum Zeitpunkt 
der Auslösung vorgelegen hat (heller Lichtfleck an der Position des Fahrers). 
§ 268 StGB erfasst aber nicht den Fall, dass dem Aufzeichnungsgerät unrich-
tige Arbeitsvoraussetzungen gegeben werden.  

 Beeinflussung des Auf-
zeichnungsergebnisses 

Das Ergebnis der Aufzeichnung ist beeinflusst, wenn sie inhaltlich unrichtig 
geworden ist. 

§§ 269, 
270 

Daten PROBLEM: Was sind Daten? 
tvA : § 269 StGB erfasst im Hinblick auf § 202a II StGB nur Daten, die elekt-
ronisch, magnetisch oder sonst nicht wahrnehmbare Daten (Möhrenschläger, 
wistra 1986, S. 134). 
Argumente: § 269 StGB hat nur eine Ergänzungsfunktion zu § 267 StGB. Sind 
die Daten optisch wahrnehmbar kommt nur eine Urkundenfälschung in Be-
tracht. 
h. M.: Der Datenbegriff des § 269 StGB ist weiter als die Legaldefintion in 
§ 202a II StGB. Erforderlich und ausreichend ist, dass die Kombination meh-
rerer Daten einen urkundsvergleichbaren Inhalt hat. Die Manipulation kann 
daher auch an noch nicht gespeicherten Daten erfolgen (S/S-C, § 269 Rdnr. 7 
f.). 
Gegenüber § 263a StGB ist der Datenbegriff des § 269 StGB aber einge-
schränkt, da es sich hier um visuell darstellbare Daten handeln muss. Pro-
gramme scheiden daher aus dem Datenbegriff des § 269 StGB aus. Sie kom-
men lediglich als Tatmittel der Manipulation in Betracht. 

 Fälschung beweiserhebli-
cher Daten 

PROBLEM: Wiederaufladen einer Telefonkarte 
BGH: Wer eine abtelefonierte Telefonkarte wieder auflädt, macht sich wegen 
Fälschung beweiserheblicher Daten nach § 269 StGB strafbar (BGH, StV 
2004, S. 21). 
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Argumente: Der Speicherchip der Telefonkarte enthält als beweiserhebliche 
Daten die konkludente Erklärung des ausgebenden Telekommunikationsunter-
nehmens (=Aussteller), dass der Karteninhaber berechtigt ist, Kartentelefone 
des Unternehmens bis zum Gebührenwert in Höhe des Nennwerts der Karte zu 
benutzen. Mit jedem Telefonat wird diese Erklärung um den abtelefonierten 
Wert verringert. 
Die auf diesem Chip gespeicherten Daten werden verändert, wenn die Karte 
manipulatorisch wieder aufgeladen wird. Dadurch wird ihr die konkludente 
Erklärung verliehen, der Inhaber sei zur Nutzung der Karte bis zur aufgelade-
nen Summe berechtigt. Bei Wahrnehmung der gespeicherten Daten läge dem-
nach eine falsche Urkunde vor. 
Es ist nicht erforderlich, dass die verkörperten Daten der menschlichen Wahr-
nehmung zugänglich gemacht werden. § 270 StGB stellt die fälschliche Beein-
flussung eines Datenverarbeitungsvorgangs (elektronische Prüfung der Be-
rechtigung zur Nutzung des Kartentelefons) der Täuschung im Rechtsverkehr 
gleich. 

§ 271 Öffentliche Urkunde Begriff gem. § 415 ZPO 
PROBLEM: Sitzungsprotokoll 
Das Sitzungsprotokoll erbringt Beweis für die darin bezeugten Tatsachen (§§ 
1085, 98 VwGO, 160 III Nr. 4, 418 I ZPO). 
Inhalt und Beweiskraft des Hauptverhandlungsprotokolls im Strafverfahren 
sind in §§ 273, 274 StPO geregelt. Die Beachtung der für die Hauptverhand-
lung vorgeschriebenen Förmlichkeiten kann allein durch das Sitzungsprotokoll 
bewiesen werden, § 274 1 StPO. Man unterscheidet die positive und die nega-
tive Beweiskraft. 
� Positive Beweiskraft: Sind wesentliche Förmlichkeiten im Protokoll ent-

halten, so gelten sie als geschehen, selbst wenn sie tatsächlich nicht statt-
gefunden haben. 

� Negative Beweiskraft: Schweigt das Protokoll zu einer wesentlichen 
Förmlichkeit, so gilt sie als nicht erfolgt, selbst wenn sei tatsächlich be-
achtet wurde. 

Das Sitzungsprotokoll beweist die Beachtung der für die Hauptverhandlung 
vorgeschriebenen Förmlichkeiten, sowie beim Strafrichter und beim Schöffen-
gericht die Ergebnisse der Beweisaufnahme, und auf Anordnung des Vorsit-
zenden auch genaue Vorgänge oder den Wortlaut einer Aussage, wenn es auf 
sie ankommt.  
Die Richtigkeit des Inhalts der Aussage wird dagegen nicht von der Beweis-
kraft erfasst! 
Der öffentliche Glaube des Sitzungsprotokolls eines Verwaltungsgerichts er-
streckt sich nicht auf den Inhalt von Zeugenaussagen (OLG Stuttgart, OLGSt 
StGB § 348 Nr. 3). 
PROBLEM: TÜV-Plakette 
tvA : Der öffentliche Glaube einer TÜV-Plakette bezieht sich allein auf den 
Termin der nächsten Hauptuntersuchung. und nicht auf den vorschriftsmäßi-
gen Zustand des Fahrzeugs (BayObLG, NStZ 1999, S. 575). 
PROBLEM: Führerschein 
tvA : Die Beweiswirkung für und gegen jedermann bei einem Führerschein 
geht nur dahin, dass die darin genannte Person mit der Person identisch ist, der 
die Verwaltungsbehörde die Fahrerlaubnis erteilt hat. Ob diese zu Recht erteilt 
worden ist, ist dagegen nicht erfasst (OLG Düsseldorf, DAS 1999, S. 565). 

 Bewirken einer inhaltlich 
falschen Beurkundung 

Inhaltlich falsch ist die Urkunde, wenn der öffentliche Glaube der Urkunde 
sich auf die fragliche beurkundete Tatsache bezieht (BGHSt 44, S. 186). Wel-
che Teile der Urkunde das sind, und wie weit die Beweiskraft reicht, ist an-
hand der einschlägigen Vorschriften und der Verkehrsanschauung für jede Ur-
kunde gesondert zu bestimmen (W/H, BT 1 Rdnr. 915 ff.)  

§ 273 Ausweispapier Urkunde, die von einer Behörde oder einer anderen öffentlichen Stelle, die öf-
fentliche Aufgaben wahrnimmt ausgestellt worden ist, um die Identität einer 
Person oder ihre persönlichen Verhältnisse nachzuweisen 

§ 274 Rechtsnatur, Schutzzweck h. M.: Bei § 274 I Nr. 1 StGB geht es um die Brauchbarkeit von (echten) Ur-
kunden und technischen Aufzeichnungen als Beweismitteln. Geschützt ist 
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nicht der Beweisverkehr im Allgemeinen, sondern das Beweisführungsrecht 
eines anderen, also ein Individualrechtsgut. Eine rechtfertigende Einwilligung 
ist daher möglich (S/S-C, § 274 Rdnr. 5/11). 
tvA : Nr. 1 will Bestandsschutz im allgemeinen Interesse gewähren. Eine Ein-
willigung wirkt daher nicht rechtfertigend wirken, sondern ist Bestandteil des 
Merkmals alleiniges Gehören und führt zu einem Tatbestandsausschluss (LK-
Gribbohm, § 274 Rdnr. 1, 53). 

I Nr. 1 Urkunde/technische Auf-
zeichnung 

PROBLEM: Beschränkung auf echte Urkunden oder technische Aufzeichnungen 
g. h. M.: Es muss sich um eine echte Urkunde handeln, da ihnen anderenfalls 
kein Bestandsschutz zukommt (W/H, BT 1 Rdnr. 888). Falsifikate sind nur ü-
ber die §§ 133, 303 StGB geschützt. 

 Gehören Das Recht, die Urkunde bzw. die technische Aufzeichnung zum Beweis zu 
gebrauchen (sog. Beweisführungsrecht, BGHSt 29, S. 192, 194). Bei der Be-
stimmung ist nicht auf die zivilrechtlichen Eigentumsverhältnisse abzustellen. 
Ein Beweisführungsrecht hat derjenige, der nach bürgerlichem oder öffentli-
chem Recht die Herausgabe, Vorlage oder das Bereithalten zur Einsichtnahme 
verlangen kann 
Öffentlich-rechtliche Vorlegungspflichten, die lediglich der Sicherung von 
bußgeldbewerten Überwachungsmaßnahmen dienen, begründen dieses Be-
weisführungsrecht (des Staates) nicht (etwa Fahrtenbuch, Fahrtenschreiberdia-
grammscheibe BGHSt 29, S. 192, 194). 
Amtliche Ausweise gehören ausschließlich dem Inhaber (OLG Hamm, NStZ-
RR 1998, S. 331). Die insoweit bestehende Strafbarkeitslücke ist durch § 273 
StGB geschlossen worden (BT-Drs. 13/9064, S. 20). 

 Vernichten Ein Vernichten liegt vor, wenn der beweiserhebliche Inhalt der Urkunde oder 
Aufzeichnung nicht mehr zu erkennen ist. Sie hat aufgehört als Beweismittel 
zu existieren (L/K, § 274 Rdnr. 2). 
Dies setzt voraus, dass die technische Aufzeichnung zunächst überhaupt ein-
mal existiert hat (OLG München, NStZ 2006, S. 576 zur Verwendung eines 
Gegenblitzes bei einer Verkehrsüberwachungsanlage).  

 Beschädigen Jeder Eingriff, durch den der Wert der Urkunde oder Aufzeichnung als Be-
weismittel beeinträchtigt wird (S/S-C, § 274 Rdnr. 8). 

 Unterdrücken Dem Beweisführungsberechtigten wird die Benutzung der Urkunde oder der 
technischen Aufzeichnung als Beweismittel entzogen oder vorenthalten (S/S-
C, § 274 Rdnr. 9). 
Die Unterdrückung muss nicht dauerhaft sein (W/H, BT 1 Rdnr. 893). 
PROBLEM: Überkleben eines Kfz-Kennzeichens mit reflektierender Folie 
Rspr.: Eine Urkundenunterdrückung ist zu verneinen. In Betracht kommt nur 
ein Kennzeichenmissbrauch nach § 22 I Nr. 3 StVG (BayObLG, NStZ-RR 
2001, S. 371; kritisch Krack, NStZ 200, S. 423) 
Argumente: Der Erklärungsinhalt wird durch die Manipulation der zusam-
mengesetzten Urkunde (Auto + Kennzeichen) nicht beeinträchtigt. Zudem ist 
die Nachteilszufügungsabsicht zu verneinen, da es dem Täter ausschließlich 
um die Vermeidung straf- oder ordnungswidrigkeitenrechtlicher Folgen zu 
vermeiden.  

Nr. 2 Daten Zum Begriff s. § 202a II StGB 
Der Begriff ist enger als der in § 269 StGB, da er nicht auf Daten mit Urkun-
dencharakter beschränkt ist (S/S-C, § 274 Rdnr. 22c). 

 Beweiserheblich Beweiserheblich sind alle Daten, die dazu bestimmt sind, die bei einer Verar-
beitung im Rechtsverkehr als Beweisdaten für rechtlich erhebliche Tatsachen 
benutzt zu werden (LK-Gribbohm, § 274 Rdnr. 14; 269 Rdnr. 9). 

 Vorsatz und Nachteilzu-
fügungsabsicht 

In Bezug auf den objektiven Tatbestand genügt Dolus eventualis. Zusätzlich 
muss der Täter mit der Absicht handeln, einem anderen einen Nachteil zuzu-
fügen. Zu einer tatsächlichen Schädigung muss es nicht gekommen sein. 
Sie fehlt, wenn der Täter irrig von einem Selbsthilferecht ausgeht (RGSt 16, S. 
151, 152). 
h. M.: Absicht bedeutet hier das Bewusstsein, dass der Nachteil notwendige 
Folge der Tat ist (Dolus directus II.; S/S-C, § 274 Rdnr. 15). 
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 Nachteil Nachteil ist jede Beeinträchtigung eines fremden Beweisführungsinteresses 
Ein Vermögensschaden als Nachteil ist nicht erforderlich (BGHSt 29, S. 192, 
196). 
PROBLEM: Erstreckung auf andere Rechtsgüter 
tvA : Der Nachteil muss zwar nicht vermögensrechtlicher Natur sein, aber es 
muss sich um eine Beeinträchtigung des Rechts- oder Beweisverkehrs handeln 
(T/F, § 274 Rdnr. 6). 
h. M.: Auch Beeinträchtigungen anderer Rechtsgüter (Ehre, körperliches oder 
seelisches Wohl) sind generell erfasst (LK-Gribbohm, § 274 Rdnr. 58).  
PROBLEM: Verhinderung staatlicher Straf-/Bußgeld-/Ahndungsansprüche 
h. M.: Dies stellt keinen Nachteil eines anderen i. S. d. § 274 StGB dar, da 
diese Vorschrift nicht dem Schutz des staatlichen Straf- oder Ahndungsan-
spruches dient (OLG Köln, NJW 2002, S. 527, 528; Hecker, JuS 2002, S. 224, 
226). Bei der Vernichtung der Urkunde bzw. des Augenscheinsobjekts kommt 
eine Strafbarkeit aus § 303 StGB in Betracht. 

§ 303 Zerstören Die Sache wird in ihrer Existenz völlig vernichtet oder sie verliert ihre funkti-
onsgemäße Brauchbarkeit. 

 Beschädigen Eine nicht unerhebliche Substanzverletzung/nicht unerhebliche Minderung der 
bestimmungsgemäßen Brauchbarkeit durch eine unmittelbare körperliche Ein-
wirkung auf die Sache 
PROBLEM: Zustandsveränderung ohne Substanzverletzung (Beschmutzen, 
Graffiti) 
tvA: Eine Beschädigung liegt nur vor, wenn die stoffliche Unversehrtheit der 
Sachsubstanz verletzt wird (Kargl, JZ 1997, S. 283, 289 ff.). 
tvA : Unabhängig vom Bestehen einer Substanzverletzung ist jede nicht uner-
hebliche, den Interessen oder dem Gestaltungs- und Sachherrschaftswillen zu-
widerlaufende Substanzveränderung eine Beschädigung i. S. d. § 303 (S/S, § 
303 Rdnr. 8c).  
BGH: Eine Beschädigung liegt vor, wenn es zu einer nicht unerheblichen Ver-
letzung der Sachsubstanz oder der Vereitelung einer wesentlichen Funktion 
kommt (nachteilige Veränderung der Brauchbarkeit. Verunreinigungen oder 
Verunstaltungen sind unabhängig von der Intensität prinzipiell keine Sachbe-
schädigung. Kommt es aber –durch die notwendige Reinigung– zu einer Sub-
stanzverletzung, so ist ein Beschädigen zu bejahen  (BGHSt 29, 129; W/H, BT 
1 Rdnr. 20 ff.) 
Anmerkung: Mit der Einfügung des Abs. 2 im September 2005 dürfte sich die-
ser Streit erledigt haben. 
PROBLEM: Sachbeschädigung durch unverlangte Zusendung von Werbefaxen 
Siehe dazu Stöber, NStZ 2003, S. 515 ff. 
PROBLEM: Verwendung von Reflektoren gegen eine Verkehrsüberwachungs-
kamera 
OLG München: Durch die Verwendung von Reflektoren wird dadurch in ih-
rer bestimmungsgemäßen Brauchbarkeit nicht unwesentlich gemindert und 
lässt sich nicht mehr funktionsentsprechend voll einsetzen (NStZ 2006, S. 576, 
577). Dass das Gerät anschließend wieder voll funktionsfähig war, ist uner-
heblich. Die zeitweilige Funktionsunfähigkeit war erheblich und nachhaltig: 
Ein brauchbares Lichtbild vom Fahrer des Pkw kam nicht zu Stande  

 Zerstören Zerstört ist eine Sache, wenn sie so erheblich beschädigt wurde, dass sie für 
ihren Zweck völlig unbrauchbar wird. Eine teilweise Zerstörung, also die 
funktionelle Ausschaltung eines wesentlichen Teils genügt (S/S-S § 303 Rdnr. 
11). 

 Sache Sache ist jeder körperliche Gegenstand. Auf den wirtschaftlichen Wert oder 
den Aggregatszustand kommt es ebenso wenig an wie auf die Beweglichkeit. 
Die für eine Sache notwendige Körperlichkeit setzt voraus, dass der Gegens-
tand eine Begrenzung aufweist, ein selbständiges, individuelles Dasein führt 
und so aus seiner Umwelt heraustritt (W/H, BT 2 Rdnr. 15). 
PROBLEM: Tiere als Sachen 
h. M.: Tiere sind (trotz § 90a 1, 3 BGB) für das Strafrecht weiterhin als Sa-
chen anzusehen. Die zivilrechtliche Begrifflichkeit ist für das Strafrecht nicht 
maßgeblich. Der Schutzweck des § 303 StGB liegt nicht darin, Tiere zu schüt-
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zen, sondern das Eigentum des Opfers. Es ist von der Eigenständigkeit des 
strafrechtlichen Sachbegriffs auszugehen (Küper Sache I.). 
PROBLEM: Der menschliche Leichnam 
tvA : Der Leichnam hat keine Sachqualität 
h. M.: Der lebende Körper hat als ein mit Menschenwürde ausgestattetes 
Rechtssubjekt keine Sachqualität. Der Leichnam hat Sachqualität. 
PROBLEM: Körperteile 
h. M.: Mit dem lebenden Körper verbundene Teile sind keine Sachen im Sin-
ne des § 303 StGB (BGH NJW 1994, S. 127). 
PROBLEM: Implantate 
tvA : Es kommt darauf an, ob es sich um ein Ersatzimplantat (dann Verlust der 
Sacheigenschaft bei Einpflanzung) oder um ein Zusatzimplantat (dann bleibt 
die Sacheigenschaft bestehen) handelt (S/S, § 242 Rdnr. 10). 
h. M.: Mit der Einfügung eines Implantats in den Körper verliert es seine ei-
genständige Sachqualität (LK, § 242 Rdnr. 4). 

 Fremd Fremd ist jede Sache die nicht herrenlos ist oder im Alleineigentum des Täters 
steht. 
Die Festlegung wird anhand der zivilrechtlichen Eigentumslage getroffen. 

 Rechtswidrig Es handelt sich hierbei nicht um ein Tatbestandsmerkmal, sondern es ist ein 
allgemeines Verbrechensmerkmal. 
PROBLEM: Zerstörung unbestellt zugesandter Waren (§ 241a BGB) 
tvA : Tatbestandskorrektur: Eine unbestellte zugesendete Sache ist für den 
Verbraucher nicht fremd (rein wirtschaftliche Betrachtung). 
tvA : Der hypothetische Wille des versendenden Unternehmers wird nicht da-
hingehen, dass er in die Zerstörung/Gebrauch der Sache einwilligt. Man kann 
aber die rechtfertigende Wirkung aus § 241a BGB herleiten (Matzky, NStZ 
2002, S. 459 ff.). 

 Konkurrenzen PROBLEM: Verhältnis zu § 243 I S. 2 Nr. 1 StGB 
Bisher h. M.: Gesetzeskonkurrenz (Konsumtion) zwischen Tatbestand und 
Regelbeispiel ist möglich (W/H, BT 2 Rdnr. 236).  
Argument: Bei teleologischer Betrachtung sind die Verletzung der §§ 123, 
303 StGB typische Begleittaten des § 243 I Nr. 1, 2 StGB und werden als sol-
che von ihm konsumiert. Idealkonkurrenz kommt nur ausnahmsweise in Be-
tracht, wenn das Delikt so aus dem regelmäßigen Verlauf eines Diebstahls im 
besonders schweren Fall heraus fällt, dass von einem eigenständigen, nicht 
aufgezehrten Unrechtsgehalt und deshalb auch nicht mehr von einer typischen 
Begleittat gesprochen werden kann. 
Rspr. + tvA: Zwischen Tatbeständen und Regelbeispielen ist eine Konsumti-
on generell nicht möglich. Es liegt vielmehr Tateinheit im Sinne des § 52 
StGB vor (BGH, NJW 2002, S. 150 = NStZ 2001, S. 642 zu § 303 StGB).  
Argumente: Zwischen einem Tatbestand und einem Regelbeispiel, das eine 
Strafzumessungsregel darstellt, ist Gesetzeskonkurrenz nicht möglich. Dies 
gilt insbesondere bei der Sachbeschädigung, da die §§ 242, 303 StGB ver-
schiedene Rechtsgutsträger schützen wollen. Bei einem Einbruchsdiebstahl 
muss es zudem nicht zu einer Sachbeschädigung kommen, so dass Begleitde-
likt im konkreten Fall aus dem regelmäßigen Verlauf der Haupttat heraus fällt, 
also keine typische Begleittat mehr ist. Indiz hierfür ist, dass der verursachte 
Schaden besonders hoch oder dass der Diebstahl im Versuchsstadium stecken 
geblieben ist. 
PROBLEM: Verhältnis zu § 274 I Nr. 1 StGB 
tvA  (Konsumtion): Die Sachbeschädigung stellt sich als typische Begleittat 
der Urkundenunterdrückung dar und wird von dieser gewöhnlich konsumiert 
(Dingler, JA 2004, S. 810 811). 
h. Lit.  (Spezialität): § 274 I Nr. 1 StGB ist Lex specialis gegenüber § 303 
StGB (W/H, BT 1 Rdnr. 898.  
Kritik: Schon der Wortlaut spricht gegen die Annahme von Spezialität. Im Ur-
kundendelikt heißt es „nicht … gehört“ (rechtsgutsbezogene Zuordnung des 
Beweisführunsgrechts an der Urkunde), während § 303 StGB auf die Fremd-
heit (und damit das geschützte Eigentum) abhebt.  

II Schutzgut Die Vorschrift wurde im September 2005 eingefügt. Erfasst werden sollen Fäl-
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le, in denen eine Verunstaltung, Verdeckung oder Veränderung der Erschei-
nung die Grenze einer Substanzverletzung nicht überschreitet, so dass Abs. 1 
nicht erfüllt ist. 
Kritisch zu dieser neuen Vorschrift Thoss, StV 2006, S. 160 ff. 

 Veränderung des Er-
scheinungsbilds 

Das Erscheinungsbild (also der optische Eindruck der Oberfläche) ist verän-
dert, wenn es nicht mehr dem ursprünglichen entspricht. 
Auf welche Art diese Veränderung erfolgt ist unerheblich. Der Begriff ist weit 
zu verstehen. Er erfasst bspw. auch Verstellen, Verhängen, Aufbau von Sicht-
hindernissen. Der Taterfolg soll nicht nur auf die Eigenschaft der Sache selbst 
bezogen werden, sondern auch auf deren Beziehung zur Umwelt. 
Kritik: Diese weite Auslegung führt schnell zu absurden Ergebnissen und ü-
berdehnt den strafbaren Bereich in vielen Fällen. 
Soweit es aber zu einer qualitativen Veränderung (insb. der Form) kommt, ist 
i. d. R Abs. 1 erfüllt, der Abs. 2 verdrängt (T/F, § 303 Rdnr, 18). 

 Nicht unerheblich Nicht nur unerheblich sind Veränderungen, die auf die Substanz der Sache 
einwirken (etwa Graffiti)  

 Nicht nur vorübergehend Vorübergehend sind Veränderungen, die ohne Aufwand binnen kurzer Zeit 
von selbst wieder vergehen oder entfernt werden können. 

 Unbefugt 
 

Es handelt sich hier um ein Tatbestandsmerkmal und nicht um das allgemeine 
Merkmal der Rechtswidrigkeit! 
Die Einwilligung des Eigentümers oder das Vorliegen einer Befugnisnorm 
schließt bereits den Tatbestand aus. Die irrtümliche Annahme einer Befugnis 
lässt daher den Vorsatz entfallen. 
PROBLEM: Art. 5 GG als Rechtfertigung 
h. M.: Das diesen Kommunikationsgrundrechten (insb. Meinungs-, Kunstfrei-
heit) stellen keine Rechtfertigungsnormen dar (T/F, § 303 Rdnr. 20)  

§ 306 ff. Systematik � § 306 StGB ist ein Eigentumsdelikt und damit ein Sonderfall der Sachbe-
schädigung. Erfasst sind nur fremde Sachen. Die Vorschrift ist nicht der 
Grundtatbestand der Brandstiftungsdelikte (L/K, § 306 Rdnr. 1)! 

� § 306a I StGB ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt, das auch tätereigene 
Sachen erfasst. 

� § 306a II StGB ist ein konkretes Gefährdungsdelikt; es verweist nach h. 
M. nur auf die Objekte des § 306 StGB, nicht aber auf die Fremdheit, auf 
die Eigentumslage kommt es nicht an. 

� § 306b I StGB ist eine Erfolgsqualifikation zu §§ 306, 306a II StGB. 
� § 306b II StGB ist eine Qualifikation zu § 306a StGB; es ist eine konkrete 

Todesgefahr notwendig. 
� § 306c StGB ist wiederum eine echte Erfolgsqualifikation. 
� § 306f I StGB ist ein einwilligungsfähiges Eigentumsgefährdungsdelikt im 

Vorfeld des § 306 I StGB, das ggf. dahinter zurücktritt. 
� § 306f II StGB ist ein konkretes Gefährdungsdelikt im Vorfeld des § 306a 

II StGB; auf die Eigentumslage kommt es nicht an. 
� § 306e StGB ist nur auf die genannten Tatbestände anzuwenden; eine ana-

loge Anwendung kommt nicht in Betracht. 

§ 306 Rechtsgut  § 306 StGB ist als Eigentumsdelikt ein Sonderfall der Sachbeschädigung, das 
nur fremde Sachen erfasst. Die Vorschrift ist nicht der Grundtatbestand der 
Brandstiftungsdelikte (L/K, § 306 Rdnr. 1)! 
PROBLEM: Gemeingefährlichkeit als geschütztes Rechtsgut 
tvA : § 306 StGB hat keinen generell gemeingefährlichen Charakter; es ist nur 
ein Sachbeschädigungsdelikt. Eine rechtfertigende Einwilligung ist möglich 
(L/K, § 306 Rdnr. 1). 
BGH: Es handelt sich zwar um eine Qualifikation der Sachbeschädigung. § 
306 StGB enthält aber zudem ein Element der Gemeingefährlichkeit (BGH, 
NJW 2001, S. 765). Die Tatbestandsverwirklichung macht daher die kumula-
tive Verletzung beider Schutzgüter erforderlich.  
PROBLEM: Telelogische Reduktion bei Sachen von geringem Wert 
tvA : Die Reduktion hat nicht über den Wert der Sache sondern darüber zu er-
folgen, ob es durch die Brandstiftung zu einer gemeinen Gefahr gekommen ist, 
also zu einer Situation, bei der die Möglichkeit eines erheblichen Schadens an 
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Leib oder Leben oder an bedeutenden Sachwerten für unbestimmt viele Perso-
nen nahe liegt. Nur dann liegt eine Brandstiftung vor (Radkte, ZStW 110 
(1998), S. 848, 862). 
Argumente: § 306 StGB schütz nicht nur das Eigentum, sondern auch die all-
gemeine Sicherheit.  
Kritik: Dieser Ansatz funktioniert nicht bei allen Tatbestandsalternativen. Ins-
besondere die Nr. 5 und 6 wären nicht erfassbar. 
tvA : Die Zerstörung bagatellhafter Tatobjekte (etwa Schlauchboot, Cornfla-
kes) soll nach dem Willen des Gesetzgebers durch die hohe Strafdrohung nicht 
erfasst werden. Das macht eine teleologische Reduktion mittels des unge-
schriebenen Tatbestandsmerkmal „bedeutender Wert (analog § 315c StGB) er-
forderlich. Die Grenze dürfte bei etwa 1000,-- € zu ziehen sein (Warge, JuS 
2003, S. 985, 987). 

 In Brand setzen Funktionswesentliche Teile des Tatobjekts sind derart vom Feuer ergriffen, 
dass sie nach Entfernung oder Erlöschen des Zündstoffs selbständig weiter 
brennen können (Weiterbrennen aus eigener Kraft). 
Funktionswesentliche Teile eines Gebäudes sind wegen ihrer festen Verbin-
dung mit dem Tatobjekt etwa Wohnungstür, Fensterrahmen, Zimmerwand & -
fußboden, Flurtreppe; nicht dagegen bloße Einrichtungsgegenstände.  
PROBLEM: Intensivierung des Brandes (Ölnachgießen) 
tvA : Die Intensivierung eines Brandes an einem bereits brennenden Objekt 
kann eine täterschaftliche Tatbegehung darstellen. Maßgeblich ist, ob zu die-
sem Zeitpunkt noch ein taugliches Tatobjekt vorliegt und ob das Geschehen 
dadurch eine neue Dimension und eine neue Qualität annimmt (NK-Herzog, § 
306 Rdnr. 25). 
h. M.: Ein Ölnachgießen ist prinzipiell kein täterschaftliches in Brand setzen. 
Ein solches liegt nur vor, wenn (bei weiterhin tauglichem Tatobjekt) ein neuer 
Brandherd geschaffen wird (S/S-H, § 306 Rdnr. 14). Bei der Intensivierung 
eines bestehenden Brandes kommen Versuch, Beihilfe ggf. auch Brandstiftung 
durch Unterlassen, wenn das Entstehen eines neuen Brandherdes nicht verhin-
dert wird (Garantenstellung). 
Argument: Der Wortlaut zeigt, dass die Intensivierung kein in Brand setzen 
darstellt.  
Kritik: Dieser Ansatz führt zu Strafbarkeitslücken, wenn der Brand aus natür-
lichem Weg entstanden ist, da es dann an einer teilnahmefähigen Haupttat 
fehlt. 
PROBLEM: Garantenstellung aus Versicherungsvertrag (§§ 306, 13 StGB) 
tvA : Das Bestehen einer Garantenstellung lässt sich aus einem Versicherungs-
vertrag nicht begründen. Eine Garantenstellung des Eigentümers oder Besit-
zers kann sich aber aus seiner Verantwortung für das Tatobjekt als Gefahren-
quelle ergeben (S/S-S, § 13 Rdnr. 43). 
h. M.: Ein Versicherungsvertrag allein kann eine Garantenstellung nicht be-
gründen. Der Versicherer dürfe zwar auf die zumutbare Unterstützung durch 
den Versicherungsnehmer im Rahmen der Schadensprävention nach Treu und 
Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte vertrauen. Diese Garantenstel-
lung bedarf aber zusätzlich eines besonderen Vertrauensverhältnisses, etwa 
aus besonderen Umständen im zwischenmenschlichen Bereich (BGHSt 39, S. 
293 ff. = NJW 1994, S. 950, 952). 
Argument: Der Versicherungsvertrag ist heute eher als tägliches Massenge-
schäft zu bewerten, so dass aufgrund der Anonymität des Umstände bei Ver-
tragsabschluss bzw. der Inanspruchnahme der Versicherung. sich hieraus keine 
Garantenstellung herleiten lässt, soweit dies vertraglich nicht ausdrücklich ge-
regelt ist. 

 Brandlegung Brandlegung ist jede Handlung, die auf das Verursachen eines Brandes gerich-
tet ist.  
Die Brandlegung muss nicht auf ein in Brandsetzen der Sache gerichtet sein; 
der Vorsatz muss lediglich das ganze bzw. teilweise Zerstören umfassen.  
Erfasst werden insb. Fälle, in denen ein vollendetes oder versuchtes in Brand-
setzen wegen der heute vielfach verwendeten feuerfesten Baumaterialien nicht 
zu einem selbständigen Weiterbrennen wesentlicher Bauteile führt, jedoch die 
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Entwicklung von Rauch, Ruß, Gasen oder freiwerdender Chemikalien zu ent-
sprechenden Schäden führt (BGHSt 48, S. 14 ff. m. Anm. Radtke, NStZ 2003, 
S. 432). 
PROBLEM: Brand mit heller Flamme 
tvA : Auch bei der Brandlegung ist zumindest ein kurzzeitiges echtes Brennen 
erforderlich (Wrage, JR 2000, S. 360, 362). 
Kritik: Diese Auslegung wird den Zielen des Gesetzgebers nicht gerecht. 
h. M.: Ein tatsächlicher Brand mit heller Flamme, durch den die Teile des Tat-
objekts ganz oder teilweise zerstört werden, ist nicht erforderlich (L/K, § 306 
Rdnr. 4). 
Diese Alternative wurde eingefügt, da durch die Verwendung moderner, feuer-
fester Materialien immer seltener ein Feuer (und damit ein in Brand setzen) 
zum Ausbruch kommt. Dennoch sind Menschen und Sachwerte schon durch 
die Rauch-, Gas- und Hitzeentwicklung und Verrußung gefährdet. 
Damit sind Fälle, bei denen es anstatt zu einem Brand zu einer Explosion 
kommt, ebenso erfasst, wie die typischen Folgeschäden durch die Brandbe-
kämpfung (Löschwasser) oder durch freiwerdende Giftstoffe. 

 Ganz zerstört Das Tatobjekt ist durch die Brandlegung ganz zerstört, wenn es vernichtet 
wird oder seine bestimmungsgemäße Brauchbarkeit völlig verliert. Das Merk-
mal entspricht in seiner Auslegung § 330 StGB (T/F, § 306 Rdnr. 15b). 
PROBLEM: Schäden durch die Brandbekämpfung (Löschwasser) 
tvA : Solche mittelbaren Zerstörungen sind nicht von § 306a StGB erfasst 
(Krey, BT 1 Rdnr. 747 f.).  
Argumente: Es handelt sich nicht um einen Spezialfall der Sachbeschädigung, 
sondern um ein abstraktes Gefährdungsdelikt vor Gemeingefahren für Leib 
und Leben. Daran fehlt es aber bei den Löschwasserschäden. 
h. M.: Das Zerstören erfasst nicht nur die unmittelbar durch den Brand selbst 
verursachten Schäden, sondern auch solche, bei denen sich die durch die 
Brandlegung geschaffene Gefahr realisiert, soweit sie typischerweise eingetre-
ten ist (BGH, StV 2001, S. 576; S/S-H, § 306 Rdnr. 17). 
Argumente: Diese Ausdehnung ergibt sich zwar nicht unmittelbar aus dem 
Wortlaut, wohl aber aus der Ratio legis. Es handelt sich um (kausale und zure-
chenbare) spezifische Folgen der Brandlegung. 

 
 

Teilweise zerstört Ein teilweises Zerstören durch eine Brandlegung liegt vor, wenn für eine nicht 
nur unbeträchtliche Zeit das Tatobjekt wenigstens für einzelne seiner Zweck-
bestimmungen unbrauchbar gemacht wird, wenn ein für die ganze Sache 
zwecknötiger Teil unbrauchbar wird oder wenn einzelne Bestandteile der Sa-
che, die für den selbständigen Gebrauch bestimmt und eingerichtet sind (Un-
terabteilung, Wohneinheit) gänzlich vernichtet werden (teilweises Zerstören 
von Gewicht im Sinne einer gewichtigen Beeinträchtigung; BGH, StV 2003, 
S. 27 ff. = NStZ 2003, S. 204 ff.). 
Bsp.: Rauch-, Ruß-, Hitze- oder Gasentwicklung, Explosion des Zündstoffes 
Eine Zerstörung der Substanz der Sache ist nicht erforderlich, die Zerstörung 
allein des Mobiliars reicht dagegen nicht aus (BGH, StV 2003, S. 27 ff.). 
Anmerkung: Die Tatbestandsalternative wurde eingefügt, da durch die zuneh-
mende Verwendung feuerbeständiger und feuerhemmender Baustoffe und 
Bauteile, zwar die funktionswesentlichen Gebäudeteile nicht brennen, aber 
durch die große Ruß-, Gas- und Rauchentwicklung sowie die starke Hitzeein-
wirkung Gefährdungen für Leben und Gesundheit der Bewohner aber auch für 
bedeutende Sachwerte entstehen. 

 Fremd Fremd ist eine Sache, die nicht im Alleineigentum des Täters steht oder her-
renlos ist Es gilt zur Bestimmung insoweit die Eigentumsordnung des BGB. 
PROBLEM: Einwilligung oder Einverständnis 
tvA : Die Zustimmung des Rechtsgutsinhabers wirkt auch bei Tatbeständen, 
die nicht den entgegenstehenden Willen des Opfers voraussetzen, tatbe-
standsausschließend (NK-Herzog, § 306 Rdnr. 29). 
h. M.: Die Zustimmung des Rechtsgutsinhabers ist eine rechtfertigende Ein-
willigung (L/K, § 306 Rdnr. 1). Die Einwilligung muss nicht vom Eigentümer 
selbst erklärt sein, auch der Stellvertreter kann sie abgeben. Sie ist aber un-
wirksam, wenn er sie unter Verletzung oder Überschreitung seiner Befugnisse 
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im Innenverhältnis gebraucht (BGH, NJW 2003, S. 1824 ff.). 

 Vorsatz PROBLEM: Verhältnis des Vorsatzes in den Tatbestandsalternativen 
Der Vorsatz zur Verwirklichung der Brandstiftung umfasst auch die Tathand-
lung Zerstören durch Brandlegung. Wer ein Tatobjekt Inbrandsetzen will, will 
es dadurch auch ganz oder teilweise zerstören (argumentum a maiore ad mi-
nus). 
§ 306 StGB stellt einen gesetzlich geregelten Fall der Unwesentlichkeit der 
Abweichung des vorgestelltem vom tatsächlichen Kausalverlauf dar (Joecks, § 
306 Rdnr. 27). 

Nr. 1 Gebäude Ein durch Wände und Dach begrenztes, mit dem Erdboden fest verbundenes 
Bauwerk, das den Eintritt von Menschen gestattet. Erforderlich ist eine stati-
sche Festigkeit, die dem Bauwerk Dauerhaftigkeit verleit. Maßgeblich ist die 
tatsächliche Verwendung zum Wohnen (keine Entwidmung). 
Der Begriff ist enger als der des Bauwerks. Die Eignung zur Abhaltung Unbe-
fugter ist nicht erforderlich (BGHSt 6, S. 108). 
Die Tat ist vollendet, wenn der in Brand gesetzte Gegenstand Gebäudebe-
standteil in dem Sinn ist, dass er nicht jederzeit entfernt werden kann, ohne 
dass das Bauwerk selbst beeinträchtigt würde. 

 Hütte Die Anforderungen an Größe, Festigkeit und Dauerhaftigkeit sind geringer als 
bei Gebäuden (RGSt 17, S. 179, 184) 

Nr. 2 Betriebsstätte Sachgesamtheiten von baulichen Anlagen und Inventar, die einem gewerbli-
chen Betrieb dienen. Sie muss räumlich abgeschlossen und zur dauerhaften 
gewerblichen Tätigkeit bestimmt sein. 
PROBLEM: Erfordernis eines erheblichen Ausmaßes der Betriebsstätte 
tvA : Die Betriebsstätte muss ein erhebliches Ausmaß haben (L/K, § 306 Rdnr. 
2). 
Argument: Dies ergibt sich aus dem Willen des Gesetzgebers bei der Reform 
der Brandstiftungsdelikte durch das 6. StrRG.  
tvA : Eine derartige Tatbestandseinschränkung findet im Wortlaut keine Stütze 
(T/F, § 306 Rdnr. 4). 
Argument: Wenn schon einzelnen Maschinen, Hütten und Fahrzeuge erfasst 
sind, besteht kein Grund, den Begriff der Betriebsstätte auf Großanlagen zu 
beschränken.  

 Technische Einrichtung Bewegliche oder unbewegliche Sachen oder Sachgesamtheiten, die in ihrer 
Herstellung und Funktionsweise auf technischen, d. h. nicht natürlichen, Ab-
läufen beruhen. Sie müssen technisch konstruiert und technisch verwendet 
werden. 
Eine rein private Zweckrichtung ist nicht ausreichend. Die Einrichtung muss in 
einem Funktionszusammenhang mit einem Betrieb stehen und der betriebli-
chen Tätigkeit zu dienen bestimmt sein (T/F, § 306 Rdnr. 5). 

 Maschine Beispiel einer technischen Einrichtung 

Nr. 3 Warenlager Warenlage sind Lagerstätten von Waren, d. h. eine Räumlichkeit mit der Be-
stimmung, Vorräte von Waren von größerem Umfang und Wert für längere 
Zeit zu bergen (RGSt 1, S. 407). geschützt wird die Lagerstätte selbst, ob sich 
Waren darin befinden ist unerheblich. 

 Warenvorrat Ein Warenvorrat ist die Gesamtheit der in einem Warenlager eingelagerten, 
zum Umsatz bestimmten Sachen. Vorräte zum privaten oder betrieblichen Ei-
genverbrauch sind nicht erfasst. Waren sind bewegliche Sachen, die zum ge-
werblichen Umsatz bestimmt sind. Geschützt sind aber auch Produktions-
grundstoffe und Zwischenprodukte zur Weiterverarbeitung. 

Nr. 4 Kraftfahrzeug § 1 II StVG; erfasst werden alle Landfahrzeuge, die mit Maschinenkraft be-
wegt werden und nicht ausschließlich an Bahngleise gebunden sind. Die An-
triebsart ist unerheblich. 

 Schienenfahrzeug Alle Beförderungsmittel, die sich durch ein Antriebssystem auf Schienen be-
wegen. Maßgeblich ist die zwingende Anbindung an ein Schienensystem. 

 Luftfahrzeug Nicht erfasst sind Flugmodelle und Fallschirme 

 Wasserfahrzeug Wasserfahrzeuge sind maschinen-, wind- oder muskelkraftbetriebene Schiffe, 
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gleich aus welchem Material 

Nr. 5 Wald Wald ist das auf einer Bodenfläche wachsende Holz und der Waldboden mit 
dem diesen bedeckenden Gras, Moos, Laub und Strauchwerk (strafrechtlicher 
Waldbegriff, BGHSt 31, S. 83; anders § 2 I 1 BWaldG). 

 Heide Meist sandige, unbebaute Grundfläche mit überwiegend niedriger Vegetation 
von Heidekraut, die eine großflächig verfilzte, überwiegend trockene und da-
her stark brandgefährdete Bodenbedeckung bildet. 

Nr. 6 Anlage Anlage ist eine sachliche Funktionseinheit, die der Erzeugung und Verarbei-
tung von Produkten der genannten Wirtschaftszweige dient. 
Es muss sich um eine Anlage von nicht unerheblicher Bedeutung und nicht 
unerheblichem Wert handeln. 

 Landwirtschaftliche An-
lage 

Solche, die nicht schon Nr. 2 und 3 unterfallen, also Felder, Gewächshäuser 
sowie Lagerstätten von zum Eigenverbrauch bestimmten Zwischenerzeugnis-
sen (Heu, Stroh). 

 Ernährungswirtschaftli-
che Anlage 

Solche, die nicht unter Nr. 1 fallen, also insbesondere solche der Tierproduk-
tion (Koppeln; Wieden, Stalllungen, Futtermittellager) und solche, die der 
unmittelbaren Weiterverarbeitung dienen (Verladestation). Transportmittel 
gehören nicht dazu. (Nr. 4). 
Verarbeitende Betriebe (Schlachthöfe, Molkereien) sind nur in Ausnahmefäl-
len erfasst. Anlagen zur Endverarbeitung unterfallen Nr. 2 und 3. 

 Forstwirtschaftliche An-
lage  

Anlagen, soweit sie nicht Nr. 5 unterfallen, insbesondere Schonungen, Auf-
forstungsflächen und Holzlagerstätten; nicht erfasst sind Sägewerke.  
Mit dem Abtransport zur Weiterverarbeitung verliert es die Eigenschaft als 
forstwirtschaftliches Erzeugnis. 

 Wirtschaftliche Erzeug-
nisse 

Erzeugnisse sind Sachen, deren unmittelbarer Produktionsprozess beendet ist. 
Erfasst sind nur die Rohprodukte (RGSt 39, S. 22) und die Gewächse des Bo-
dens. Bei einer Weiterverarbeitung kommt es darauf an, bis zu welcher Verar-
beitungsstufe noch von einem originären Erzeugnis des entsprechenden Wirt-
schaftszweigs gesprochen werden kann. 
Es muss sich um ein Erzeugnis von nicht unerheblicher Bedeutung und nicht 
unerheblichem Wert handeln. 

 Konkurrenzen PROBLEM: Verhältnis §§ 306 – 306a StGB 
tvA : Zwischen §§ 306 und 306a StGB besteht Tateinheit (SK-Horn, § 306 
Rdnr. 21). 
Argumente: Bei § 306 StGB handelt es sich in erster Linie um ein Sonderei-
gentumsdelikt mit einer eigenständigen Schutzrichtung. Die §§ 306a f. StGB 
sind dagegen Gefährdungsdelikte. Auch aus Klarstellungsgründen ist Tatein-
heit anzunehmen, da anderenfalls das verwirklichte Unrecht nicht vollständig 
(Fremdheit) im Tenor abgebildet werden könnte. 
BGH: § 306 StGB tritt im Wege der Gesetzeskonkurrenz hinter die §§ 306a, 
306b StGB zurück (BGH, NJW 2001, S. 765 = NStZ 2001, S. 196).  
Argumente: Die zuletzt genannten Vorschriften enthalten sämtliche Merkmale 
des § 306 StGB; dieser ist zudem kein reines Sachbeschädigungsdelikt, son-
dern es enthält wegen seiner Stellung im Gesetz auch ein Element der Ge-
meingefährlichkeit. 
Das unrechtssteigernde Moment der Fremdheit kann im Rahmen der Strafzu-
messung berücksichtigt werden, ohne dass dies gegen das Doppelverwer-
tungsverbot verstieße. 

§ 306a Rechtsgut und Systematik § 306a I StGB ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt, das auch tätereigene Sa-
chen erfasst. Die Eigentumsverhältnisse sind hier irrelevant. Es geht nicht um 
den Eigentumsschutz sondern um den Schutz bestimmter Räumlichkeiten, in 
denen sich typischerweise Menschen aufhalten können. 
§ 306a StGB ist keine Qualifikation des § 306 I StGB! 
PROBLEM: Einwilligung 
tvA :  
h. M.: Eine rechtfertigende Einwilligung ist im rahmen des § 306a StGB nicht 
möglich. Es handelt sich um ein abstraktes Gefährdungsdelikt handelt mit ei-
ner gegenüber § 306 StGB deutlich gesteigerten Gemeingefährlichkeit. Diese 
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ist jedoch der Disponibilität des einzelnen entzogen (Umkehrschluss aus 
BGH, NJW 2003, S. 1824). 

I Nr. 1 Gebäude Ein durch Wände und Dach begrenztes, mit dem Erdboden fest verbundenes 
(eigene Schwere) Bauwerk, das den Eintritt von Menschen gestattet. 
Auf die Eignung, Unbefugte abzuhalten kommt es nicht an (BGHSt 34, S. 
119). 
Die Tat ist vollendet, wenn der in Brand gesetzte Gegenstand Gebäudebe-
standteil in dem Sinn ist, dass er nicht jederzeit entfernt werden kann, ohne 
dass das Bauwerk selbst beeinträchtigt würde. 

 Hütte Die Anforderungen an Größe, Festigkeit und Dauerhaftigkeit sind geringer als 
bei Gebäuden (RGSt 17, S. 179, 184) 

 Schiff Es kommt nicht auf ihre Größe an, sondern allein darauf, ob sie Menschen als 
Wohnung dienen. 

 Andere Räumlichkeit Jeder irgendwie abgeschlossene (un)bewegliche Raum, der zum dauernden 
oder vorübergehenden Aufenthalt von Menschen tatsächlich dient. Er muss ei-
ne gewisse Bewegungsmöglichkeit gewähren (BGHSt 10, S. 208, 214). 

 der Wohnung von Men-
schen dienen 

Das Dienen bestimmt sich allein nach der tatsächlichen Nutzungsverhältnisse 
zur Zeit der Tat (Widmung). Ob die Wohnung dafür geeignet und/oder be-
stimmt ist, ist daher irrelevant; die generelle Zweckbestimmung, Zweckeig-
nung oder gar die Berechtigung zur Nutzung sind nicht maßgeblich. 
PROBLEM: Konkrete Gefährdung von Menschen ausgeschlossen 
tvA : § 306a I Nr. 1 StGB ist auch dann erfüllt, wenn nachweisbar keine Ge-
fahr bestanden hat. Es handelt sich um ein abstraktes Gefährdungsdelikt, ob 
sich jemand in dem Gebäude aufgehalten hat, ist daher irrelevant. (Krey, BT 1 
Rdnr. 759 ff.). 
tvA : Der Tatbestand macht eine teleologische Reduktion erforderlich, wenn 
eine Gefährdung von Menschen objektiv ausgeschlossen ist und sich der Täter 
vor der Tat hiervon unter Anwendung der erforderlichen Sorgfalt Gewissheit 
verschafft hat; § 306a StGB ist dann nicht erfüllt (Rudolphi, FS Maurach, S. 
59). 
h. M.: Generell lässt eine fehlende konkrete Gefährdung den Tatbestand des § 
306a StGB nicht entfallen, da es sich um ein abstraktes Gefährdungsdelikt 
handelt. Anders kann dies zu beurteilen sein, wenn ausnahmsweise wegen be-
sonderer Umstände eine atypische, d. h. absolut ungefährliche und beherrsch-
bare Situation, vorliegt. Eine Reduktion kommt nur in Betracht, wenn sich der 
Täter absolut zuverlässig und lückenlos objektiv und subjektiv vergewissert 
hat, dass eine Gefährdung mit Sicherheit ausgeschlossen ist (BGHSt 34, S. 
118; BGH, NStZ 1999, S. 32; W/H, BT 1 Rdnr. 968). Dies ist namentlich bei 
einräumigen Hütten möglich, bei denen auf einen Blick übersehbar ist, dass 
sich Menschen dort nicht aufhalten können (BGHSt 26, S. 121, 125). 
Argumente: Nur in diesem speziellen Ausnahmefall gebietet das Schuldprinzip 
(Straftat und Rechtsfolge müssen in einem Verhältnis stehen, das einen ge-
rechten Schuldausgleich ermöglicht) eine einschränkende Auslegung. 
PROBLEM: Entwidmung 
h. M.: Entscheidend für die Wohnungseigenschaft ist die tatsächliche Wid-
mung. Die (konkludente) Entwidmung kann tatbestandsausschließend wirken 
und auch mit dem in Brand setzten erfolgen (BGH, StV 2001, S. 576 f.). Da-
mit ist eine Bestrafung aus § 306a I Nr. 1 StGB ausgeschlossen (JA 2002, S. 
367, 369). 
PROBLEM: Gemischt genutzte Gebäude 
tvA : Erst wenn ein wesentlicher Teil der eigentlich dem Wohnen dienenden 
Räumlichkeit tatsächlich vom Feuer erfasst ist, ist § 306a I Nr. 1 erfüllt (SK-
Horn, § 306a Rdnr. 15). 
Argument: Auf diesem Wege lässt sich eine restriktive Anwendung des § 306a 
StGB sicherstellen. 
Kritik: Dies wird der Ratio legis des § 306a StGB als abstraktem Gefähr-
dungsdelikt nicht gerecht. 
BGH:  Bei einem gemischt genutzten Gebäude ist es ausreichend, wenn das 
Übergreifen des Feuers vom gewerblichen Teil auf den Wohnbereich nicht 
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auszuschließen ist (BGH, NStZ 2000, S.197 f.). Ein in Brand setzen des nicht 
als Wohnung für Menschen dienenden Teils erfüllt diese Alternative, wenn es 
sich um ein einheitliches Gebäude handelt (gemeinsame Treppe, Hausflur, 
sonstige Verbindungen; BGH, StV 2002, S. 145; StV 2001, S. 576). 
Argumente: Einer Brandstiftung wohnt ein erhebliches und unberechenbares 
Gefährdungspotenzial inne. Die Entwicklung des Feuers lässt sich kaum vor-
hersagen. Was letztlich von den Flammen ergriffen wird, ist oft eine Frage des 
Zufalls. 
PROBLEM: Nur zeitweise genutzte Gebäude (Ferienhaus) 
tvA : Diese dienen nur dann zur Wohnung i. S. d. § 306a StGB, solange sie tat-
sächlich bewohnt werden (NK-H, § 306a Rdnr. 11). 
h. M.: Maßgeblich sind die tatsächlichen Umstände des Einzelfalls. Auch nur 
zeitweise bewohnte Gebäude dienen zur Wohnung und unterfallen damit gene-
rell § 306a StGB. Dieser Wohnzweck ist durchgehend und unabhängig von 
der Anwesenheit des Wohnungsinhabers, soweit er an den Einrichtungsge-
genständen weiter Besitz hat (BGHSt 26, S. 121, 122). 

I Nr. 2 Kirche Ein mindestens ganz überwiegend dem Gottesdienst gewidmetes Gebäude. 
Eine tatsächliche Benutzung zur Zeit der Tat ist nicht erforderlich (RGSt 45, 
S. 243). 

I Nr. 3 Zeitweise dem Aufenthalt 
von Menschen dienen 

Erfasst wird jeder abgeschlossene Raum beweglicher oder unbeweglicher Art. 
Die Tat muss zu einer Zeit begangen werden, zu der sich Menschen in dem 
Gebäude aufzuhalten pflegen (BGHSt 36, S. 222). Maßgeblich sind dafür die 
tatsächlichen Umstände. Es genügt das Anstecken während der gewöhnlichen 
Aufenthaltszeit (BGH, MDR 1969, S. 943), nicht erforderlich ist, dass sich in 
diesem Moment auch tatsächlich Menschen darin aufhalten (RGSt 23, S. 102). 

II Rechtsgut und Systematik Es handelt sich um ein konkretes Gefährdungsdelikt, das die Gesundheit vor 
konkreter Gefährdung schützt. 
Da es sich nicht um eine Erfolgsqualifikation handelt, ist § 18 StGB nicht an-
zuwenden (T/F, § 306a Rdnr. 11; a. A. Hörnle, Jura 1998, S. 181) 
PROBLEM: Maßgeblichkeit der Eigentumslage – Erfasst der Verweis auch die 
Fremdheit des Tatobjekts? 
tvA : § 306a II StGB erfasst nur eigene oder herrenlose Sachen. Die Sache darf 
gerade nicht fremd sein (T/F (49. Aufl.), § 306a Rdnr. 10b). 
Kritik: Diese Lösung führt zu nicht sachgerechten Wertungswidersprüchen: 
Die vorsätzliche Brandstiftung an fremden Sachen mit vorsätzlicher Gesund-
heitsgefährdung würde nur den Strafrahmen des § 306 StGB eröffnen. Betrifft 
die Tat dagegen eigene Sachen wäre der Anwendungsbereich des § 306a II 
StGB eröffnet. 
h. M. (Konkurrenzlösung): Die Fremdheit ist von dem Verweis nicht erfasst. 
§ 306a II StGB erfasst die Brandstiftung an eigenen, fremden und herrenlosen 
Sachen, auf die Eigentumslage am Tatobjekt kommt es nicht an (BGH, NStZ-
RR 2000, S. 209). 
Argumente: § 306a II StGB hat eine eigene Schutzrichtung. Es geht hier allein 
um den Schutz der Gesundheit anderer Menschen, während die §§ 306 I, 306f 
I StGB fremdes Eigentum schützen wollen, so dass zwischen den genannten 
Vorschriften kein Qualifikationsverhältnis besteht. Die vorsätzliche oder fahr-
lässige Sachbeschädigung durch Brandstiftung an fremden Sachen steht daher 
in Tateinheit zur konkreten Gesundheitsgefährdung nach § 306a II StGB. Die-
se Vorschrift ist ein eigenständiger Grundtatbestand der „Gesundheitsbeschä-
digung durch Brandstiftung“ (T/F, § 306a Rdnr. 10b). 
PROBLEM: Mittäter und Komplizen als Tatopfer 
h. M.: Mittäter sind nicht in den Schutzbereich des § 306a II StGB einbezo-
gen. Dies zeigt schon der Wortlaut „anderer Mensch“. Hinsichtlich der Teil-
nehmer ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber die Gefährdung unbetei-
ligter Dritter unter Strafe stellen wollte, da diese bei einem Brand besonders 
schutzbedürftig sind.  
Zudem setzten sich die Beteiligten bewusst und eigenverantwortlich der Ge-
fahr aus, so dass sie keines Schutzes bedürfen. § 306a II StGB scheitert des-
halb entweder wegen fehlender objektiver Zurechnung oder spätestens auf-
grund einer Einwilligung. 
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Anmerkung: Anders als bei § 315c StGB kann man nicht auf den Schutz über-
individuelle Interessen abstellen, da § 306a II StGB ein konkretes Gefähr-
dungsdelikt zum Schutz der individuellen Gesundheit ist. 
Die Beurteilung kann anders ausfallen, wenn der Beteiligte das konkrete Ta-
tunrecht nicht unterstützt. 

 Gefahrenzusammenhang Der Gefahrenerfolg muss aus der spezifischen Gefährlichkeit der Tathandlung 
resultieren („durch“). 
Erforderlich ist ein spezifischer Gefahrverwirklichungszusammenhang. In der 
Gesundheitsgefährdung muss sich gerade das der Brandstiftungshandlung in-
newohnende Risiko verwirklichen. Eine Gefährdung gerade durch das Bren-
nen, den Zerstörungserfolg oder die Explosion des Zündstoffs ist dafür nicht 
erforderlich. Auch die Nähe der gefährdeten Person zum Tatobjekt ist nicht er-
forderlich; geschützt sind auch unbeteiligte Dritte (T/F, § 306a Rdnr. 11). 
Die Gefährdung muss vom Vorsatz umfasst sein. Die fahrlässige Gefährdung 
unterfällt § 306d StGB (T/F, § 306a Rdnr. 11 a. E.). 
PROBLEM: Einwilligung des Gefährdeten 
tvA : Die Einwilligung in die Gefährdung ist möglich und hat daher rechtferti-
gende Wirkung. Anders ist dies allerdings in Bezug auf die Einwilligung des 
Eigentümers der Sache zu beurteilen. Seine Einwilligung kann nur im Rahmen 
des § 306 Abs. 1 StGB eine Rolle spielen, nicht aber im Rahmen des § 306a 
Abs. 2 StGB (T/F, § 306a Rdnr. 11 m. w. N.). 
PROBLEM: Eigenverantwortliche Selbstschädigungen 
Bei einer eigenverantwortlichen Selbstschädigung geht es um die Frage, was 
im Brandfall (objektiv) typischerweise an Selbstgefährdungen der Beteiligten 
zu erwarten ist bzw. in welchen Gefahrensituationen es noch nachvollziehbar 
erscheint, dass der Selbstschutzreflex/Überlebenswille bewusst zurückgestellt 
wird. Der panische Sprung aus dem Fenster, wenn alle Rettungswege versperrt 
sind, kann je nach Fallkonstellation ebenso zu erwarten sein wie der bewusste 
Suizid. 
tvA : Maßgeblich für die Beurteilung, ob eine freiwillige Selbstgefährdung 
vorliegt ist, ob sich das Opfer in einer dem § 35 StGB entsprechenden Notsi-
tuation sah oder nicht. Abzustellen ist auf den psychischen Druck, dem der 
Retter ausgesetzt war. Gem. § 35 StGB analog scheidet eine freiverantwortli-
che Selbstgefährdung aus, so dass der Zurechnungszusammenhang bestehen 
bleibt (Bernsmann/Zieschang, JuS 1995, S. 775 ff.). 
BGH: Der Grundsatz der Straffreiheit bedarf insbesondere dann einer Ein-
schränkung, wenn der Täter durch seine deliktische Handlung die nahe liegen-
de Möglichkeit einer bewussten Selbstgefährdung dadurch schafft, dass er oh-
ne Mitwirkung und ohne Einverständnis des Opfers eine erhebliche Gefahr für 
ein Rechtsgut des Opfers oder ihm nahe stehender Personen begründet und 
damit für dieses ein einsichtiges Motiv für gefährliche Rettungsaktionen 
schafft. Etwas anderes kann gelten, wenn es sich um einen von vornherein 
sinnlosen und mit offensichtlich unverhältnismäßigen Wagnissen verbundenen 
Rettungsversuch handelt.“ (BGHSt 39, S. 322, 325). 
PROBLEM: Spezifischer Gefahrenzusammenhang bei Rettern/Retterschäden 
tvA : Bei Berufsrettern ist ein Haftungsausschluss zugunsten des Brandstifters 
erforderlich. Der Unmittelbarkeitszusammenhang fehlt aufgrund der Eigen-
verantwortlichkeit der Rettungshandlung, ihrer guten Ausbildung und Ausrüs-
tung und der „gesellschaftlichen Akzeptanz“ ihrer Gefährdung (S/S-H, § 306c 
Rdnr. 7). 
tvA : Retterschäden werden unabhängig von der Art des Retters prinzipiell 
nicht zugerechnet. Da das Eingriffsrisiko bei allen Unglücken und Straftaten 
besteht, ist es keine tatbestandsspezifische Besonderheit der §§ 306, 306a 
StGB  (Rengier, JuS 1998, S. 397, 400). 
Kritik: Dieser Ansatz ist zu pauschal und berücksichtigt nicht die besondere 
Pflichtenstellung von Rettern. 
tvA : Retterschäden werden stets und unabhängig von der Person des Retters 
zugerechnet (Geppert, Jura 1998, S. 602, 604).  
Kritik: Die unterschiedlichen Pflichtenstellungen der Retter wird ebenso wenig 
berücksichtigt wie die durch eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung ge-
zogenen Grenzen der Erfolgszurechnung. 
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tvA : Der Gefahrenzusammenhang ist bei berufsmäßigen Rettern prinzipiell zu 
verneinen, da diese aufgrund ihrer Pflichtenstellung grundsätzlich zum Ein-
greifen verpflichtet sind (Dencker/Struensee/Nelles/Stein, Einführung in das 6. 
StrRG, Teil 4 Rdnr. 94.).  
tvA : Der Gefahrenzusammenhang ist bei Retter prinzipiell zu verneinen; sie 
gefährden sich eigenverantwortlich selbst. Lediglich wenn sie aufgrund ihrer 
besonderen Pflichtenstellung (berufsmäßige Retter) oder durch eine dem § 35 
StGB vergleichbare Motivationslage (private Retter) zum Handeln gezwungen 
sind, ist die Eigenverantwortlichkeit ausgeschlossen und der Zusammenhang 
gegeben (Radtke, ZStW 110 S. 849, 880). 
Argument: Aufgrund der hohen Strafdrohung ist eine restriktive Zurechnung 
der Retterschäden erforderlich. 
tvA : Für bloße Gesundheitsgefährdungen nach § 306a II StGB ist zu beden-
ken, dass Feuerwehrleuten das Eingehen solcher Gefahren zumutbar ist. Wür-
de man deren Gefährdung stets einbeziehen, müsste praktisch immer die Qua-
lifikation bejaht werden (S/S-H, § 306c Rdnr. 7). Bei ihnen ist zudem zu be-
rücksichtigen, dass ihre Ausbildung und Ausrüstung eine besonders hohe, ge-
sellschaftlich nicht akzeptierte Gefahr nahe legt, soweit es zum tatbestandli-
chen Erfolg kommt. 
tvA : Retter sind grundsätzlich in den Schutzbereich des § 306a II StGB einbe-
zogen. Sie sind in der Regel den typischen Brandstiftungsrisiken und nicht ir-
gendwelchen Risiken ausgesetzt. Dies bestimmt sich nach der Situation des 
Einzelfalls (Pflichtenstellung bei berufsmäßigen Rettern, Näheverhältnis zum 
bedrohten Rechtsgut, dem Täter zu zurechende Einschränkungen der Freiver-
antwortlichkeit) Der Tod ist hier eine typische Folge der Brandstiftung. Aus-
genommen sind lediglich sinnlose Rettungsbemühungen oder anders motivier-
te Selbstgefährdungen (BGHSt 39, S. 322, 324 f.; T/F, § 306c Rdnr. 4). 

 Gefahr einer Gesund-
heitsbeschädigung 

Das Merkmal entspricht § 223 StGB. 
Eine Einwilligung des Gefährdeten hat rechtfertigende Wirkung. 

 Vorsatz Der Vorsatz muss alle Merkmale des objektiven Tatbestands inklusive der 
konkreten Gefahr umfassen. 
§ 18 StGB ist nicht anwendbar (BGH, NStZ-RR 2000, S. 99) 

§ 306b I Rechtnatur h. M.: Es handelt sich um eine Erfolgsqualifikation zu den §§ 306, 306a 
StGB. Die in der Vorschrift beschriebenen schweren Folgen müssen deshalb 
nicht vorsätzlich herbeigeführt werden, § 18 StGB (Krey, BT 1 Rdnr. 766 f.). 
Anmerkung: Hinsichtlich § 306 StGB setzt dies voraus, dass es sich um eine 
fremde Sache handelt. 

 Schwere Gesundheitsbe-
schädigung 

Der Begriff reicht weiter als der der schweren Körperverletzung gem. § 226 
StGB. Er umfasst auch langwierige ernsthafte Erkrankungen sowie den Ver-
lust oder die erhebliche Einschränkung im Gebrauch der Sinne, des Körpers 
oder der Arbeitsfähigkeit (T/F, § 306b Rdnr. 4). 
Es muss sich zudem um eine in der Brandstiftung typischerweise angelegte 
Gefahr in der Gesundheitsbeschädigung realisiert haben (S/S-H, § 306b Rdnr. 
3). 

 Große Zahl von Men-
schen 

Der Begriff bedeutet nicht Unübersehbarkeit einer Menschenmenge. Die 
Grenze dürfte bei 10 bis 20 Personen liegen (BGHSt 44, S. 175, 178; BGH, 
JR 1999, S. 210). 
Die Gesundheitsbeschädigung muss in dieser Variante nicht schwer sein. Un-
erhebliche Beeinträchtigungen etwa durch Rauchentwicklung reichen nicht 
aus.  

 Spezifischer Gefahrenzu-
sammenhang 

In dem strafschärfenden Erfolg muss sich ein tatbestandsimmanentes typisches 
Brandstiftungsrisiko der §§ 306, 306a StGB verwirklichen (Verletzung durch 
Explosionen oder herabfallende Balken, Verbrennung, Rauchvergiftung). 
Schäden aus einem atypischen Heilungsverlauf (Krankenwagenunfall, falsche 
Medikation o. ä.) fallen nicht mehr darunter. Gleiches gilt für eine generell 
schwache Konstitution des Opfers, die zum allgemeinen Lebensrisiko gehören 
und nicht Folge typischer Brandgefahren sind. 
PROBLEM: Selbstschädigungen (Fenstersprung) 
h. M.: Es ist zu prüfen, inwieweit derartige Verhaltensweisen der Gefährdeten 
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zu erwarten oder nicht zu erwarten sind. Bei Selbstgefährdungen kommt es 
darauf an, ob es nachvollziehbar erscheint, dass der menschliche Selbstschutz-
reflex und der Überlebenswille bewusst zurückgestellt werden (Vorhandensein 
anderer Rettungsmöglichkeiten, Nachvollziehbarkeit der Flucht vor dem 
Verbrennungstod; Warge, JuS 2003, S. 985, 990). 
PROBLEM: Retterschäden 
tvA : Retterschäden werden unabhängig von der Art des Retters prinzipiell 
nicht zugerechnet. Da dieses Eingriffsrisiko bei allen Unglücken 
und Straftaten besteht, ist es keine tatbestandsspezifische Besonderheit der 
§§ 306, 306a StGB  (Rengier, JuS 1998, S. 397, 400). 
Kritik: Dieser Ansatz schränkt den Anwendungsbereich der Vorschrift zu weit 
ein. 
tvA : Der Gefahrenzusammenhang ist bei berufsmäßigen Rettern prinzipiell zu 
verneinen, da diese aufgrund ihrer Pflichtenstellung grundsätzlich zum Ein-
greifen verpflichtet sind (Dencker/Struensee/Nelles/Stein, Einführung in das 6. 
StrRG, Teil 4 Rdnr. 94.).  
tvA : Bei Berufsrettern ist der Unmittelbarkeitszusammenhang zumindest bei 
bloßen Gefährdungen der Gesundheit aufgrund ihrer Eigenverantwortlichkeit, 
ihrer guten Ausbildung und Ausrüstung und der „gesellschaftlichen Akzep-
tanz“ ihrer Gefährdung zu verneinen (S/S-H, § 306c Rdnr. 7). 
Kritik: Da die Vorschrift ein hohes Gefährdungsniveau verlangt, zeigt eine 
entsprechende Gefährdung trotz Ausrüstung und Ausbildung (!) von Berufsret-
tern, dass es sich um eine sehr erhebliche Gefahr gehandelt hat. 
tvA : Der Gefahrenzusammenhang ist bei Retter prinzipiell zu verneinen; sie 
gefährden sich eigenverantwortlich. Lediglich wenn sie aufgrund ihrer beson-
deren Pflichtenstellung (berufsmäßige Retter) oder durch eine dem § 35 StGB 
vergleichbare Motivationslage (private Retter) zum Handeln gezwungen sind, 
ist die Eigenverantwortlichkeit ausgeschlossen und der Zusammenhang gege-
ben (Radtke, ZStW 110 S. 849, 880). 
Argument: Aufgrund der hohen Strafdrohung ist eine restriktive Zurechnung 
der Retterschäden erforderlich. 
tvA : Retterschäden werden stets und unabhängig von der Person des Retters 
zugerechnet (Geppert, Jura 1998, S. 602, 604).  
Kritik: Die unterschiedlichen Pflichtenstellungen der Retter wird ebenso wenig 
berücksichtigt wie die durch eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung ge-
zogenen Grenzen der Erfolgszurechnung. 
h. M.: Nach dem Wortlaut der Neufassung werden Retterschäden grundsätz-
lich erfasst. Retter sind grundsätzlich in den Schutzbereich des § 306c einbe-
zogen. Sie sind in der Regel den typischen Brandstiftungsrisiken und nicht ir-
gendwelchen Risiken ausgesetzt. Das Eigenverantwortlichkeitsprinzip kann 
aber den Unmittelbarkeitszusammenhang durchbrechen. Maßstab ist, inwie-
weit derartige Verhaltensweisen zu erwarten oder nicht zu erwarten sind. Dies 
bestimmt sich nach der Situation des Einzelfalls (Pflichtenstellung bei berufs-
mäßigen Rettern, Näheverhältnis zum bedrohten Rechtsgut, dem Täter zu zu-
rechende Einschränkungen der Freiverantwortlichkeit) Der Tod ist hier eine 
typische Folge der Brandstiftung. Ausgenommen sind lediglich sinnlose Ret-
tungsbemühungen oder anders motivierte Selbstgefährdungen (BGHSt 39, S. 
322, 324 f.; T/F, § 306c Rdnr. 4).  
Bei Berufsrettern ist zu berücksichtigen, dass ihre Ausbildung und Ausrüstung 
eine besonders hohe, gesellschaftlich nicht mehr akzeptierte Gefahr nahe legt, 
wenn es zum tatbestandlichen Erfolg kommt. 
Als Ansatzpunkt wird z. T. auch auf den Rechtsgedanken des § 35 StGB abge-
stellt. Der Unmittelbarkeitszusammenhang soll zu bejahen sein, wenn die in § 
35 StGB genannten Rechtsgüter dem Retter oder den Sympathiepersonen zu-
stehen (Bernsmann/Zieschang, JuS 1995, S. 775, 778 f.). 
Bei Privaten sind hinsichtlich der zu erwartenden Handlungen eine ggf. beste-
hende Garantenstellung oder eine sonstige besondere Nähebeziehung oder der 
Wert der zu rettenden Sachen zu berücksichtigen. Kritisch wird es bei der Be-
rücksichtigung bloßer Affektionsinteressen oder zur Durchsetzung nachrangi-
ger Ziele (aus Prinzip). Hier wird der Unmittelbarkeitszusammenhang durch 
das Eigenverantwortlichkeitsprinzip durchbrochen.  
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Die Zurechnung ist aber insbesondere dann zu verneinen, wenn das Eingriffs-
risiko keine besondere den §§ 306, 306a StGB anhaftende tatbestandspezifi-
sche Gefahr darstellt. 

II Rechtsnatur Es handelt sich um eine Qualifikation zu § 306a StGB. Der Vorsatz des Täters 
muss sich auf die entsprechenden Merkmale der Nr. 1 – 3 beziehen. 
PROBLEM: Einbeziehung des § 306 StGB 
Ausgangslage: Zwar bezieht sich § 306b II StGB nur auf § 306a StGB. Doch 
über den II dieser Vorschrift ist auch der Weg zu § 306 I StGB eröffnet. 
h. M.: Die Einbeziehung dieser Vorschrift führt zu einer Überdehnung der 
Strafbarkeit in den Fällen des II Nr. 2 und 3 führt (W/H, BT 1 Rdnr. 972 a. E.; 
T/F, § 306b Rdnr. 6). 

II Nr. 1 Gefahr des Todes Es handelt sich nicht um eine Erfolgsqualifikation; Vorsatz ist daher erforder-
lich. 
Es muss eine   konkrete Todesgefahr bestehen. 
PROBLEM: Mittäter und Komplizen als Tatopfer 
h. M.: Mittäter sind nicht in den Schutzbereich des § 306b II Nr. 1 StGB ein-
bezogen. Dies zeigt schon der Wortlaut „anderer Mensch“. Hinsichtlich der 
Teilnehmer ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber die Gefährdung unbe-
teiligter Dritter unter Strafe stellen wollte, da diese bei einem Brand besonders 
schutzbedürftig sind.  
Zudem setzten sich die Beteiligten bewusst und eigenverantwortlich der Ge-
fahr aus, so dass sie keines Schutzes bedürfen. § 306a II StGB scheitert des-
halb entweder wegen fehlender objektiver Zurechnung oder spätestens auf-
grund einer Einwilligung. 
Anmerkung: Anders als bei § 315c StGB kann man nicht auf den Schutz über-
individuelle Interessen abstellen, da § 306b II Nr. 1 StGB ein konkretes Ge-
fährdungsdelikt zum Schutz der individuellen Gesundheit ist. 
Die Beurteilung kann anders ausfallen, wenn der Beteiligte das konkrete Ta-
tunrecht nicht unterstützt. 

II Nr. 2 Verdeckungs-/ Ermögli-
chungsabsicht 

Die Absicht muss sich nicht auf den Deliktserfolg beziehen, sondern allein auf 
die Verknüpfung der Brandstiftungshandlung mit dem (mindestens gebilligten) 
Erfolg einer bestimmten weiteren Tat. Ansonsten reicht bezüglich Brandstif-
tung und weiterer Straftat bedingter Vorsatz. 
PROBLEM: Zusammenhang zwischen Brand und Begehung der genannten De-
likte („Warmabriss“/Versicherungsbetrug) 
tvA : Die Vorschrift ist im Hinblick auf § 306b II StGB restriktiv auszulegen. 
Gerade die spezifischen Auswirkungen der Gemeingefahr (Verwirrung, Panik, 
Flucht aus dem Gebäude unter Zurücklassung von Wertgegenständen, Un-
übersichtlichkeit der Situation etc.) müssen nach der Vorstellung des Täters 
die andere Tat begünstigen. Er muss dies geplant ausnutzen. Dies setzt einen 
nahen räumlichen, zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit dem Brand 
voraus. Er muss mindestens Vorbereitungshandlung zu der weiteren Tat sein. 
Bei einem Versicherungsbetrug liegt dieser Zusammenhang jedoch nicht vor 
(LG Kiel, StV 2003, S.675 m. zust. Anm. Ostendorf; L/K, § 306b Rdnr. 4).  
Argumente: Die erhebliche Strafdrohung (Mindeststrafe 5 Jahre) macht eine 
einschränkende Auslegung erforderlich. Dies wird durch das Anknüpfen an 
die bisherige Rechtsprechung zur Tathandlung des ‚Ausnutzens‘ (§ 307 Nr. 2 
StGB a. F.) erreicht. Anderenfalls käme es zu Wertungswidersprüchen insb. 
zur Vorschrift des § 263 III Nr. 5 StGB. 
Kritik: Das Erfordernis eines nahen zeitlichen und räumlichen Zusammen-
hangs zwischen der Brandsituation und der anderen Straftat, lässt der Verde-
ckungsabsicht nur einen außerordentlich schmalen Anwendungsbereich. 
BGH: Eine Reduktion des Tatbestands bei einem anschließenden Versiche-
rungsbetrug ist nicht erforderlich (BGHSt 45, S. 211, 216 ff.). 
Argumente: Der insoweit eindeutige Wortlaut spricht gegen eine einschrän-
kende Auslegung. In der Entstehungsgeschichte der Vorschrift findet sich da-
für ebenfalls keine Stütze. Der besondere Unwert der schweren Brandstiftung 
liegt darin, dass sie der Begehung kriminellen Unrechts dienen soll. Die be-
sondere Verwerflichkeit liegt in der Verknüpfung von Unrecht mit weiterem 
Unrecht. Für diese Auslegung sprechen auch die Parallele mit der Ermögli-
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chungsabsicht beim Mord sowie systematische Gründe. Die §3 263 III S. 2 Nr. 
5, 265 StGB sind nicht in der Lage, das Unrecht dieser Tat ausreichend zu er-
fassen. 
Kritik: Die verwerfliche Gesinnung allein kann die übermäßig hohe Mindest-
strafe des § 306b II Nr. 2 StGB nicht begründen. Im Vergleich zu anderen 
Formen der Zerstörung ist der Strafrahmen deutlich überhöht.  

II Nr. 3 Ursächliche Verknüpfung Nr. 3 setzt (anders als die Vorgängervorschrift) den tatsächlichen Eintritt eines 
Erfolgs durch beliebige Handlungen des Täters voraus. Diese können der 
Brandstiftung vorausgehen, zugleich mit ihr vorgenommen werden oder ihr 
zeitlich nachfolgen. 
Die Tat ist vollendet, wenn der Brand aufgrund der Handlung des Täters nicht 
oder nur schwerer gelöscht werden kann. 
Die Erschwerung/Verhinderung der Löscharbeiten muss sich aber tatsächlich 
auf die Rechtsgutsbeeinträchtigung ausgewirkt haben. § 306a II Nr. 3 StGB 
setzt voraus, dass der Erfolg durch beliebige Handlungen des Täters, die der 
Brandstiftung vorausgehen, zugleich mit ihr vorgenommen werden oder ihr 
nachfolgen, tatsächlich eintritt. 
Die Brandstiftung muss noch nicht vollendet sein, das Löschend es Brandes 
muss erschwert werden, d. h. die Verhinderungshandlung führt den Erfolg ge-
rade herbei. 

 Löschgeräte Alle sachlichen Mittel zur Brandbekämpfung 

 Verhindert oder er-
schwert 

Es genügt, wenn die Löscharbeiten später oder weniger effektiv durchgeführt 
werden. 
Die Verhinderung/Erschwerung muss sich auf die Rechtsgutsverletzung tat-
sächlich ausgewirkt haben. Anknüpfungspunkt ist dabei der Brand. 
Die Verhinderungshandlung muss die Vollendung gerade herbeiführen; die 
Vollendung der Brandstiftung ist dafür aber nicht erforderlich. 
Erlischt der Brand aus anderen Gründen, ist die Nr. 3 nicht erfüllt. 
Die Verhinderung der Rettung von Personen oder des Inventars fällt nicht un-
ter Nr. 3. 

§ 306c Rechtsnatur Es handelt sich um eine Erfolgsqualifikation. Vorausgesetzt ist eine vollendete 
Tat nach § 306 bis 306 b StGB 

 Spezifischer Gefahrenzu-
sammenhang 

Der Tod des Opfers muss durch die Brandstiftung verursacht worden sein. 
Nicht erforderlich ist ein Tod durch Verbrennen. Es genügt, wenn die schwere 
Folge durch die spezifischen Gefahren der Brandstiftung im unmittelbaren 
zeitlichen und räumlichen Zusammenhang hiermit verursacht worden ist. 
PROBLEM: Selbstschädigungen (Fenstersprung) 
h. M.: Es ist zu prüfen, inwieweit derartige Verhaltensweisen der Gefährdeten 
zu erwarten oder nicht zu erwarten sind. Bei Selbstgefährdungen kommt es 
darauf an, ob es nachvollziehbar erscheint, dass der menschliche Selbstschutz-
reflex und der Überlebenswille bewusst zurückgestellt werden (Vorhandensein 
anderer Rettungsmöglichkeiten, Nachvollziehbarkeit der Flucht vor dem 
Verbrennungstod; Warge, JuS 2003, S. 985, 990). 
PROBLEM: Retterschäden 
tvA : Retterschäden werden unabhängig von der Art des Retters prinzipiell 
nicht zugerechnet. Da dieses Eingriffsrisiko bei allen Unglücken 
und Straftaten besteht, ist es keine tatbestandsspezifische Besonderheit der 
§§ 306, 306a StGB  (Rengier, JuS 1998, S. 397, 400). 
Kritik: Dieser Ansatz schränkt den Anwendungsbereich der Vorschrift zu weit 
ein. 
tvA : Der Gefahrenzusammenhang ist bei berufsmäßigen Rettern prinzipiell zu 
verneinen, da diese aufgrund ihrer Pflichtenstellung grundsätzlich zum Ein-
greifen verpflichtet sind (Dencker/Struensee/Nelles/Stein, Einführung in das 6. 
StrRG, Teil 4 Rdnr. 94.).  
tvA : Bei Berufsrettern ist der Unmittelbarkeitszusammenhang zumindest bei 
bloßen Gefährdungen der Gesundheit aufgrund ihrer Eigenverantwortlichkeit, 
ihrer guten Ausbildung und Ausrüstung und der „gesellschaftlichen Akzep-
tanz“ ihrer Gefährdung zu verneinen (S/S-H, § 306c Rdnr. 7). 
Kritik: Da die Vorschrift ein hohes Gefährdungsniveau verlangt, zeigt eine 
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entsprechende Gefährdung trotz Ausrüstung und Ausbildung (!) von Berufsret-
tern, dass es sich um eine sehr erhebliche Gefahr gehandelt hat. 
tvA : Der Gefahrenzusammenhang ist bei Retter prinzipiell zu verneinen; sie 
gefährden sich eigenverantwortlich. Lediglich wenn sie aufgrund ihrer beson-
deren Pflichtenstellung (berufsmäßige Retter) oder durch eine dem § 35 StGB 
vergleichbare Motivationslage (private Retter) zum Handeln gezwungen sind, 
ist die Eigenverantwortlichkeit ausgeschlossen und der Zusammenhang gege-
ben (Radtke, ZStW 110 S. 849, 880). 
Argument: Aufgrund der hohen Strafdrohung ist eine restriktive Zurechnung 
der Retterschäden erforderlich. 
tvA : Retterschäden werden stets und unabhängig von der Person des Retters 
zugerechnet (Geppert, Jura 1998, S. 602, 604).  
Kritik: Die unterschiedlichen Pflichtenstellungen der Retter wird ebenso wenig 
berücksichtigt wie die durch eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung ge-
zogenen Grenzen der Erfolgszurechnung. 
h. M.: Nach dem Wortlaut der Neufassung werden Retterschäden grundsätz-
lich erfasst. Retter sind grundsätzlich in den Schutzbereich des § 306c einbe-
zogen. Sie sind in der Regel den typischen Brandstiftungsrisiken und nicht ir-
gendwelchen Risiken ausgesetzt. Das Eigenverantwortlichkeitsprinzip kann 
aber den Unmittelbarkeitszusammenhang durchbrechen. Maßstab ist, inwie-
weit derartige Verhaltensweisen zu erwarten oder nicht zu erwarten sind. Dies 
bestimmt sich nach der Situation des Einzelfalls (Pflichtenstellung bei berufs-
mäßigen Rettern, Näheverhältnis zum bedrohten Rechtsgut, dem Täter zu zu-
rechende Einschränkungen der Freiverantwortlichkeit) Der Tod ist hier eine 
typische Folge der Brandstiftung. Ausgenommen sind lediglich sinnlose Ret-
tungsbemühungen oder anders motivierte Selbstgefährdungen (BGHSt 39, S. 
322, 324 f.; T/F, § 306c Rdnr. 4).  
Bei Berufsrettern ist zu berücksichtigen, dass ihre Ausbildung und Ausrüstung 
eine besonders hohe, gesellschaftlich nicht mehr akzeptierte Gefahr nahe legt, 
wenn es zum tatbestandlichen Erfolg kommt. 
Als Ansatzpunkt wird z. T. auch auf den Rechtsgedanken des § 35 StGB abge-
stellt. Der Unmittelbarkeitszusammenhang soll zu bejahen sein, wenn die in § 
35 StGB genannten Rechtsgüter dem Retter oder den Sympathiepersonen zu-
stehen (Bernsmann/Zieschang, JuS 1995, S. 775, 778 f.). 
Bei Privaten sind hinsichtlich der zu erwartenden Handlungen eine ggf. beste-
hende Garantenstellung oder eine sonstige besondere Nähebeziehung oder der 
Wert der zu rettenden Sachen zu berücksichtigen. Kritisch wird es bei der Be-
rücksichtigung bloßer Affektionsinteressen oder zur Durchsetzung nachrangi-
ger Ziele (aus Prinzip). Hier wird der Unmittelbarkeitszusammenhang durch 
das Eigenverantwortlichkeitsprinzip durchbrochen.  
Die Zurechnung ist aber insbesondere dann zu verneinen, wenn das Eingriffs-
risiko keine besondere den §§ 306, 306a StGB anhaftende tatbestandspezifi-
sche Gefahr darstellt. 

 Konkurrenzen PROBLEM: Verhältnis zu § 306a StGB 
Ausgangslage: Die Brandstiftung nach § 306a StGB ist vollendet, die Brand-
stiftung mit Todesfolge (§ 306c StGB) ist im Versuch stecken geblieben. 
BGH: Zwischen den Tatbeständen liegt Tateinheit vor, da anderenfalls der 
Unrechtsgehalt der Tat nicht ausreichend im Schuldspruch wiedergegeben 
werden kann. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das eine Delikt nur 
versucht, das andere aber vollendet ist (s. §§ 223 – 212, 22 StGB). 
Gesetzeseinheit kommt nur in Betracht, wenn der Unrechtsgehalt einer Hand-
lung schon von einem anderen Straftatbestand vollständig erfasst werden kann. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn beide Delikte vollendet sind. Dann 
ist im Schuldspruch nur § 306c StGB aufzuführen (BGH, JR 2005, S. 127 m. 
Anm. Wolff). 

§ 306d Fahrlässigkeit Zu denken ist insbesondere an Tatbestandsirrtümer des Täters nach § 16 I 1 
StGB. 

§ 306e Tätige Reue Ein eigenhändiges Löschen ist nicht erforderlich. Der Täter darf sich der Hilfe 
Dritter (Feuerwehr) bedienen (BGH, NStZ 2003, S. 266). 
Für die tätige Reue gelten die Grundsätze des Rücktritts vom Versuch, insbe-
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sondere im Hinblick auf die Freiwilligkeit (autonome Entscheidung des Tä-
ters).  

 Erheblicher Schaden � Körperverletzung mit erheblicher Verletzungsgefahr i. S. d. § 224 I Nr. 2 
StGB 

� Sachschaden, der einen bedeutenden Wert erreicht (ca. € 2500,--; BGH 
StV 2003, S. 27 ff.) 

§ 315 Schienenverkehr Verkehr mit allen Beförderungsmitteln, die sich durch ein Antriebssystem auf 
Schienen bewegen. Maßgeblich ist die zwingende Anbindung an ein Schie-
nensystem. 

III Nr. 
1a 

Vorsatz Es muss dem Täter darauf ankommt, einen Unglücksfall herbeizuführen. Sein 
Wille muss darauf gerichtet sein, nicht nur eine Gefährdung, sondern einen 
Schaden herbeizuführen. Erforderlich ist deshalb ein zielorientierter unbeding-
ter direkter Vorsatz (OLG München, NStZ 2006, S. 452). 

§ 315b Geschützte Rechtsgüter Geschützt wird die Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs gegen Eingrif-
fe von außen. 
PROBLEM: Abgrenzung zu § 315c StGB 
§ 315c StGB erfasst alle tatbestandsmäßigen Handlungen, die sich in der Ver-
letzung einer Verkehrsregel erschöpfen. § 315b StGB betrifft dagegen Eingrif-
fe in die Verkehrssicherheit von außen. 
§ 315b StGB erfasst aber auch die fehlerhafte Verkehrsteilnahme, soweit der 
Täter sein Fahrzeug nicht zu Verkehrszwecken einsetzt, sondern bewusst zur 
Erreichung verkehrsfeindlicher Ziele zweckentfremdet (BGHSt 22, S. 6; Er-
forderlichkeit eines subjektiven und eines objektiven Elements). Der Täter 
muss dazu nicht nur einen grob verkehrswidrigen Verstoß i. S. d. § 315c I Nr. 
2 StGB begehen, sondern einen verkehrsfremden -verkehrsfeindlichen- Ein-
griff vornehmen, d. h. als Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsvorgang zu ei-
nem Eingriff in den Straßenverkehr pervertieren. 
Entscheidend ist dabei die bewusste Zweckentfremdung seines Fahrzeugs als 
absichtliches Mittel der Verkehrsbehinderung (nicht bloß als Fortbewegungs-
mittel; JA 2002, S. S. 18). Es muss dem Täter darauf ankommen, durch sein 
Verhalten in die Sicherheit des Straßenverkehrs einzugreifen (BGHSt 41, S. 
231, 239). 
Zur Konkretisierung der verkehrsfeindlichen Absicht ist (bedingter) Schädi-
gungsvorsatz erforderlich; ein Gefährdungsvorsatz ist insoweit nicht ausrei-
chend. Der Täter muss das Fahrzeug bewusst zweckwidrig in verkehrsfeindli-
cher Einstellung einsetzen und es zumindest mit bedingtem Schädigungsvor-
satz missbrauchen (BGH, NJW 2003, S. 1612; krit. Dreher, JuS 2003, S. 1159 
ff.). Dies dient der Abgrenzung zu § 315c StGB. 
Kritik: Die Forderung nach einem Schädigungsvorsatz macht aus dem Gefähr-
dungsdelikt ein kupiertes Verletzungsdelikt (Seier/Hillebrand, NZV 2003, S. 
490). 

I Straßenverkehr Straßenverkehr ist nur der öffentliche Verkehr (auf öffentlichem Grund). Dies 
umfasst den auf Straßen (Wegen und Plätzen) stattfindenden Verkehr, die je-
dermann oder allgemein bestimmten Gruppen von Verkehrsteilnehmern dau-
ernd oder vorübergehend zur Benutzung offen stehen. 
Argumente: Die §§ 1 I 1, 2 I 1 StVG verlangen das Führen eines Kraftfahr-
zeugs auf öffentlichen Straßen. Es würde dem Zweck des Strafrechts wider-
sprechen, sozialschädliche Verhaltensweisen zu ahnden, wenn auch der Ver-
kehr auf einem für Publikum nicht zugänglichen Privatgelände erfasst wäre. 
Hier besteht in aller Regel keine Gefahr für fremde Rechtsgüter. Die Sicher-
heit des Straßenverkehrs (und das Vertrauen der Allgemeinheit hierin) werden 
nicht beeinträchtigt. 
Auch der ruhende Verkehr kann öffentlicher Straßenverkehr sein, soweit es 
sich um eine verkehrsbezogene Ursache handelt (S/S-C/S-L, § 142 Rdnr. 14). 
Die Beurteilung richtet sich nach verkehrsrechtlichen Gesichtspunkten, so dass 
auch private Verkehrsflächen erfasst sein können, soweit sie diese Kriterien 
erfüllen. Eine Widmung oder die Eigentumsverhältnisse sind für diese Beur-
teilung irrelevant. Entscheidend ist, ob der Verfügungsberechtigte die Benut-
zung durch einen nicht näher bestimmten Personenkreis ausdrücklich oder 
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konkludent duldet (L/K, § 315c Rdnr. 2).  
Nicht zum öffentlichen Straßenverkehr gehören Flächen zu denen nur be-
stimmte begrenzte Personengruppen mit individuell erteilter Erlaubnis Zugang 
haben (etwa Werksangehörige; BGHSt 49, S. 128 ff. = NJW 2004, S. 1965 = 
StV 2004, S. 488 f.). 

 Beeinträchtigung des 
Straßenverkehrs 

Der Eingriff muss generell geeignet sein, den Verkehr zu gefährden, also die 
Betriebsgefahr so zu erhöhen, dass eine konkrete Gefahr wahrscheinlicher ge-
worden ist. Der Eintritt des Gefahrenerfolges ist Indiz für die vorhergehende 
abstrakte Gefahr. Die Beeinträchtigung ist dem konkreten Gefährdungserfolg 
vorgelagert. 
Die Sicherheit wird beeinträchtigt (=abstrakt gefährdet), wenn durch einen stö-
renden Eingriff gegenüber Menschen/Einrichtungen, die in Beziehung zu ei-
nem bestimmten Verkehrsvorgang stehen eine Steigerung der normalen Be-
triebsgefahr hervorgerufen wird. 
PROBLEM: Ausschluss einer abstrakten Gefährdung durch Konkretisierung auf 
ein einzelnes, bestimmtes Opfer 
tvA : Es fehlt das als Rest erforderliche Element der Gemeingefährlichkeit, so-
fern kein Dritter in den Gefahrenbereich gerate. (Ranft, Jura 1987, S. 608). 
BGH: § 315b StGB verlangt keine Gemeingefahr. § 315b StGB ist daher auch 
bei der Konkretisierung auf ein bestimmtes Opfer erfüllt (BGHR § 315b I Nr. 
3 Eingriff, erheblicher 3). 
PROBLEM: Erfolgseintritt außerhalb des öffentlichen Verkehrsraums 
BGH: Es ist zu differenzieren. Ein tatbestandlicher Eingriff in den Straßen-
verkehr ist auch dann zu bejahen, wenn der Täter sein Opfer mit dem PKW 
auf der Straße verfolgt, er es aber erst außerhalb des öffentlichen Verkehrs-
raums erfasst. Befindet sich das Opfer dagegen von vornherein (d. h. in dem 
Zeitpunkt, in dem sich der Täter zur Tatbegehung entschließt und sein Fahr-
zeug zweckwidrig als Waffe oder Schadenswerkzeug einsetzt) außerhalb des 
öffentlichen Verkehrsraums, fehlt es an einer Beeinträchtigung der Sicherheit 
des Straßenverkehrs (BGH, StV 2005, S. 23 f.). 

 Ursächlicher Zusammen-
hang zwischen Tathand-
lung und Erfolg 

Gefährdungshandlung und Gefährdungserfolg müssen in besonderer Weise ur-
sächlich verknüpft sein. Die Tathandlung muss eine abstrakte Gefahr für die 
Sicherheit des Straßenverkehrs bewirken, die sich zu einer konkreten Gefahr 
für die genannten Schutzobjekte verdichtet. 
Es ist dabei nicht erforderlich, dass zwischen Handlung und Erfolg eine zeitli-
che Differenz besteht. § 315b StGB ist (in allen Varianten) auch erfüllt, wenn 
die Tathandlung unmittelbar zu einer konkreten Gefahr oder Schädigung führt 
(=zeitgleich), sofern dieser Erfolg eine Steigerung der abstrakten Gefahr dar-
stellt (BGH, NJW 2003, S. 836, 837 = BGHSt 48, S. 120 ff.).  
Im Übrigen genügt es, dass es sich um eine verkehrsspezifische Gefahr han-
delt, die (auch) auf die Wirkungsweise der für Verkehrsvorgänge typischen 
Fortbewegungskräfte zurückzuführen ist. Dies ist auf jeden Fall dann zu beja-
hen, wenn die konkrete Gefahr durch eine Beeinträchtigung der sicheren Be-
herrschbarkeit des fahrenden Fahrzeugs herbeigeführt wird. 

 Konkrete Gefahr (Gefah-
renerfolg) 

Die abstrakt-gefährliche Handlung muss eine konkrete Gefahr zur Folge ha-
ben. Diese liegt vor, wenn ein unbeteiligter Beobachter aus Ex-ante Sicht zu 
der Einschätzung gelangt, es sei gerade noch einmal gut gegangen (Beinahe-
Unfall); BGH, NJW 1995, S. 3131). 
Anmerkung: Das Merkmal ist nur anzusprechen, soweit es nicht zu einem tat-
sächlichen Schaden gekommen ist. 

I Nr. 1 Beschädigung Gerade die Beschädigung muss die abstrakte Gefahr und den Gefahrerfolg 
bewirken. Sie darf nicht mit diesem in einem Akt zusammenfallen (BGH, 
NStZ 1995, S. 31). 

I Nr. 2 Bereiten eines Hindernis-
ses 

Herbeiführen eines Vorgangs, der geeignet ist, durch körperliche Einwirkung 
den regelmäßigen Verkehr zu hemmen oder zu  verzögern.  

I Nr. 3 Ähnlicher ebenso gefähr-
licher Eingriff 

Verhaltensweisen, die den fließenden oder ruhenden Straßenverkehr betreffen, 
werden abschließend von § 315c StGB geschützt (BGHSt 41, S. 231, 233 f.). 
§ 315b StGB erfasst dagegen verkehrsfremde Eingriffe, die von außen auf den 
Straßenverkehr einwirken. 
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PROBLEM: Verkehrsinternes Verhalten als verkehrsfremder Eingriff 
Ein Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmern im Straßenverkehr kann nur unter 
engen Voraussetzungen in den Anwendungsbereich des § 315b StGB einbe-
zogen werden. Es muss sich um einen verkehrsfremden Eingriff handeln, also 
ein Verhalten, durch das der Verkehrsteilnehmer objektiv eine grobe Einwir-
kung auf den Straßenverkehr vornimmt und subjektiv die Absicht hat, unter 
bewusster Zweckentfremdung des Fahrzeugs (pervertieren) zu verkehrsfeind-
lichen Zwecken in die Sicherheit des Straßenverkehrs einzugreifen (BGHSt 
48, S. 233, 237).  
Handelt der Täter nur mit Gefährdungsvorsatz, ist –soweit tatbestandlich er-
füllt– nur § 315c StGB einschlägig. Nicht jede Nötigung im Straßenverkehr 
stellt einen gefährlichen Eingriff i. S. d. § 315b StGB dar (BGHSt 48;S . 233, 
237 f.).  
Dies gilt auch für Beifahrer, da sie zwar nicht Fahrzeugführer sind, aber Ver-
kehrsteilnehmer (BGH, NStZ 1991, S. 271).  
PROBLEM: Zufahren auf Menschen 
Maßgeblich ist, ob der Fahrer das Fahrzeug bewusst zweckentfremdet. Dies ist 
zu bejahen, wenn er das Fahrzeug mit Nötigungsabsicht einsetzt (BGHSt 28, 
S. 91). Hinsichtlich des Gefährdungserfolgs genügt bedingter Vorsatz. 
Nutzt er es nur als Fluchtmittel (also ohne Nötigungsabsicht), um an dem Poli-
zisten vorbeizufahren, ist § 315b StGB nicht erfüllt, unabhängig davon, ob es 
zu einer konkreten Gefahr gekommen ist. (OLG Hamm, StV 2002, S. 371). 
Hat der Täter die Gefährdung jedoch erkannt und sich damit abgefunden, weil 
ihm die Flucht nur um den Preis der Gefahr möglich erschien, hat er wiederum 
verkehrsfremde Zwecke verfolgt. 
PROBLEM: Drohung mit einer Waffe 
Aus der Drohung mit einer Schreckschusspistole allein kann ein verkehrs-
fremder Eingriff nicht begründet werden. Der Täter muss vielmehr die Absicht 
haben, in die Sicherheit des Straßenverkehrs einzugreifen (BGHSt 41, S. 231, 
239). 
PROBLEM: Geisterfahrer 
h. M.: Geisterfahren fällt unter § 315b I Nr. 3 StGB, wenn es der Täter darauf 
angelegt hat, bewusst in falscher Richtung zu fahren, da es sich hier um ein 
völlig verkehrsfremdes Verhalten handelt; ansonsten hat § 315 I Nr. 2f Vor-
rang (S/S-C/S-L, § 315b Rdnr. 10a). 

III Nr. 
1a 

Vorsatz Es muss dem Täter darauf ankommt, einen Unglücksfall herbeizuführen. Sein 
Wille muss darauf gerichtet sein, nicht nur eine Gefährdung, sondern einen 
Schaden herbeizuführen. Erforderlich ist deshalb ein zielorientierter unbeding-
ter direkter Vorsatz (OLG München, NStZ 2006, S. 452). 

§ 315c Geschützte Rechtsgüter Es handelt sich um ein konkretes Gefährdungsdelikt für Fehlleistungen im flie-
ßenden und ruhenden Straßenverkehr. Es ist ein eigenhändiges Delikt, da es 
auf das Fehlverhalten des Fahrzeugführers abstellt.  
PROBLEM: Geschütze Rechtsgüter und Hierarchie 
tvA : § 315c StGB schützt primär Individualrechtsgüter wie Leben, körperliche 
Unversehrtheit und Eigentum. Die Sicherheit des Straßenverkehrs gegen Ein-
griffe von innen ist nur mittelbar geschützt (S/S-C/S-L, § 315c Rdnr. 43). 
tvA : § 315c StGB schützt die Sicherheit des Straßenverkehrs (Allgemeingut) 
gegen Eingriffe von innen. Der Schutz persönlicher Rechtsgüter wie Leben, 
körperliche Unversehrtheit und Eigentum ist nur ein Reflex (BGHSt 6, S. 232; 
23, S. 261; LK-König, § 315c Rdnr. 161). 
PROBLEM: Konkurrenzen 
§§ 315c, 316 StGB sind Dauerdelikte. Auch bei mehrmaliger Verwirklichung 
des Tatbestandes liegt nur ein Delikt vor. Etwas anderes gilt nur bei einer 
Fahrtunterbrechung, dann können die Delikte in Tatmehrheit zueinander ste-
hen. 

I Straßenverkehr Straßenverkehr ist nur der öffentliche Verkehr. Dies umfasst den auf Straßen 
(Wegen und Plätzen) stattfindenden Verkehr, die jedermann oder allgemein 
bestimmten Gruppen von Verkehrsteilnehmern dauernd oder vorübergehend 
zur Benutzung offen stehen. 
Argumente: Die §§ 1 I 1, 2 I 1 StVG verlangen das Führen eines Kraftfahr-
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zeugs auf öffentlichen Straßen. Es würde dem Zweck des Strafrechts wider-
sprechen, sozialschädliche Verhaltensweisen zu ahnden, wenn auch der Ver-
kehr auf einem für Publikum nicht zugänglichen Privatgelände erfasst wäre. 
Hier besteht in aller Regel keine Gefahr für fremde Rechtsgüter. Die Sicher-
heit des Straßenverkehrs (und das Vertrauen der Allgemeinheit hierin) werden 
nicht beeinträchtigt. 
Die Beurteilung richtet sich nach verkehrsrechtlichen Gesichtspunkten, so dass 
auch private Verkehrsflächen erfasst sein können, soweit sie diese Kriterien 
erfüllen. Eine Widmung oder die Eigentumsverhältnisse sind für diese Beur-
teilung irrelevant. Entscheidend ist, ob der Verfügungsberechtigte die Benut-
zung durch einen nicht näher bestimmten Personenkreis ausdrücklich oder 
konkludent duldet (L/K, § 315c Rdnr. 2).  
Nicht zum öffentlichen Straßenverkehr gehören Flächen zu denen nur be-
stimmte begrenzte Personengruppen mit individuell erteilter Erlaubnis Zugang 
haben (etwa Werksangehörige; BGHSt 49, S. 128 ff. = NJW 2004, S. 1965 = 
StV 2004, S. 488 f.). 
Auch der ruhende Verkehr ist erfasst, soweit es sich um eine verkehrsbezoge-
ne Ursache handelt (S/S-C/S-L, § 142 Rdnr. 14). 

 Konkrete Gefahr Ein ungewöhnlicher Zustand, in dem nach den konkreten Umständen der Ein-
tritt eines Schadens nur noch vom Zufall abhängt 
Die Gefahr ist konkret, wenn der Eintritt des Schadens derart nahe liegt, dass 
es lediglich vom rettenden Zufall abhängt, dass der Schaden doch nicht ein-
tritt. 
Maßgeblich ist bei § 315c StGB eine objektiv nachträgliche Prognose (Ex-
ante-Urteil). Es muss die Situation eines Beinaheunfalls vorgelegen haben, bei 
der es gerade noch einmal gut gegangen ist (die Einzelheiten sind strittig, s. 
Geppert, Jura 2001, S. 559, 564). 
Kritik: Dem Tatbestand lässt sich weder ein Überraschungs- noch ein Zufalls-
element entnehmen. Auch der gezielt herbeigeführte Unfall stellt eine konkrete 
Gefahr da (LK-König, § 315b Rdnr. 74). 
Aus der abstrakt gefährlichen Tathandlung darf nicht auf eine konkrete Gefahr 
geschlossen werden (T/F, § 315c Rdnr. 16). 
Zur Gefährdung durch Auffahren s. BGH, NStZ 2005, S. 451 ff. (Karlsruher 
Autobahnraser) 

 Anderer Menschen Es besteht die Gefahr des Eintritts des Todes oder einer nicht unerheblichen 
Verletzung der körperlichen Unversehrtheit. 
PROBLEM: Gefährdung der Insassen bei absoluter Fahruntüchtigkeit 
h. M.: Die Insassen sind nicht schon deshalb gefährdet, weil der Fahrer abso-
lut fahruntüchtig ist (BGH, NJW 1995, S. 3131). Das schlichte Mitfahren 
macht den Insassen noch nicht zum Gefährdungsobjekt. Eine konkrete Gefahr 
liegt erst vor, wenn der Fahrer infolge der Alkoholisierung außer Stande ist, 
die wesentlichen technischen Einrichtungen des Fahrzeugs kontrolliert zu be-
tätigen. 
Argument: Anderenfalls würde man das konkrete Gefährdungsdelikt in ein 
abstraktes Delikt umdeuten. Im Übrigen bleibt die Strafbarkeit aus § 316 
StGB bestehen. 
PROBLEM: Verletzungen des Fahrers 
§ 315c StGB spricht bei den Gefährdungsobjekten von „anderen Menschen“ 
und nimmt den Fahrer daher ausdrücklich aus (S/S-H, Vor §§ 306 ff. Rdnr. 
12). 
PROBLEM: Teilnehmer als taugliches Tatobjekt 
tvA : Unabhängig von der eigenen Tatbeteiligung fallen Beifahrer stets in den 
Schutzbereich des § 315c StGB (Graul, JuS 1992, S. 321; Geppert, Jura 1996, 
S. 47; ders., Jura 2001, S. 559 ff.). 
Argumente: Der Wortlaut steht dieser Auslegung nicht entgegen, da er nicht 
Täter ist. Eine andere Auslegung würde zu Strafbarkeitslücken führen, wenn 
Zweifel über die Beteiligung des Insassen bestehen. Es gibt zudem keinen all-
gemeinen Grundsatz, dass der Teilnehmer einer Straftat nicht auch zugleich 
deren Objekt sein könne. Das eigene Verhalten führt nicht zur Verwirkung des 
Rechtsschutzes. 
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BGH: Grundsätzlich können auch die Insassen des Fahrzeugs gefährdet wer-
den. Wenn der Insasse aber Teilnehmer des gefährlichen Eingriffs ist, unter-
fällt er nicht dem Schutzbereich des § 315c StGB (BGH, NJW 1991, S. 1120). 
Argument: Der Wortlaut spricht von einem „anderem Menschen“ als Gefähr-
dungsobjekt. Der Teilnehmer ist aber kein anderer, da es sich auch um seine 
Tat handelt. Es kann zudem nicht Zweck des Strafrechts sein, eine Person zu 
schützen, die dann selbst aus derselben Norm bestraft werden soll. 
Kritik: Nach strafrechtlichen Teilnahmegrundsätzen ist anerkannt, dass der 
Teilnehmer stets eine fremde Tat fördert. 
PROBLEM: Objektive Zurechnung – einverständliche Fremdgefährdung oder 
eigenverantwortliche Selbstgefährdung 
tvA : Wie auch im Rahmen der Einwilligung wird die objektive Zurechnung im 
Hinblick auf die von § 315c StGB geschützten Rechtsgüter (Individual- und 
Allgemeininteressen) nicht ausgeschlossen (LK-König, § 315c Rdnr. 161 a. E. 
mit § 315b Rdnr. 74). 
tvA : Es liegt zwar eine einverständliche Fremdgefährdung vor, jedoch kann 
diese im Einzelfall der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung gleichzustel-
len sein. Dies ist der Fall, wenn der Schaden die Folge des eingegangenen Ri-
sikos ist und der Gefährdete dieselbe Verantwortung trägt, wie der Gefährden-
de. Dazu muss –wie bei einer Selbstgefährdung– ersterer das Risiko im selben 
Maße überblicken wie letzterer (Roxin, AT I § 11 Rdnr. 107). 

 Fremde Sache Fremd ist eine Sache, wenn sie weder im Alleineigentum des Täters steht noch 
herrenlos ist. 
Das eigene (auch geliehene, etc.) Fahrzeug stellt als notwendiges Tatmittel 
keine fremde Sache dar. Es kann nach dem Schutzzweck der Norm nicht 
zugleich Tatmittel und geschütztes Objekt sein, da § 315c StGB nicht den Ei-
gentumsschutz erhöhen will (BGHSt 27, S. 40, 43; BGH, StV 1999, S. 317). 

 Bedeutender Wert Ein bedeutender Wert liegt bei ca. 1.000,-- € vor (T/F, § 315 Rdnr. 16). 
Der Wert einer Sache hängt weniger vom Verkehrswert ab, sondern dem ihr 
innewohnenden Wert oder auch vom drohenden Schaden, der anhand der 
mutmaßlichen Reparaturkosten zu ermitteln ist.  
Grundstücken kommt kein eigener Wert zu. Die Entsorgungskosten sind bei 
der Bemessung des Werts des Erdreichs kein wertbildender Faktor (AG 
Schwäbisch-Hall, NStZ 2002, S. 152 f.). 

 Pflichtwidrigkeitszusam-
menhang 

Die konkrete Gefahr muss gerade auf das Fehlverhalten des Fahrers zurückzu-
führen sein und auch vom Schutzbereich der verletzten Verkehrsregel umfasst 
sein („dadurch“). In der konkreten Gefährdung muss sich also die typische Ge-
fährlichkeit des fahruntüchtigen Fahrens oder der Todsünden realisieren, ein 
bloßer Kausalzusammenhang i. S. d. Äquivalenztheorie reicht hierfür nicht 
aus. 
Dieser Gefahrenzusammenhang ist insb. ausgeschlossen, wenn auch ein nüch-
terner Fahrer bei ansonsten gleich bleibenden Umständen die konkrete Ge-
fährdung nicht hätte vermeiden können (rechtmäßiges Alternativverhalten - 
der Unfall wäre auch ohne die Pflichtwidrigkeit mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit eingetreten; BGHSt 28, S. 32). 
PROBLEM: Geschwindigkeit Betrunkener 
tvA : Der Betrunkene ist nur dann nach § 315c StGB strafbar, wenn er auf-
grund des Alkohols schneller fuhr (Übereinschätzung).  
Rspr.: Ein betrunkener Autofahrer muss langsamer fahren als ein Nüchterner, 
und somit besteht ein Pflichtwidrigkeitszusammenhang. 

 Vorsatz Es genügt Dolus eventualis hinsichtlich aller objektiver Merkmale inklusive 
der konkreten Gefahr.  
Im Rahmen der Nr. 1 muss er auch die Fahruntüchtigkeit und deren Ursäch-
lichkeit erfassen, bei Nr. 2 muss er den Verkehrsverstoß sowie die Umstände 
einbeziehen, die ihn grob verkehrswidrig und rücksichtslos machen. 
Fahrlässigkeit hinsichtlich nur eines der Merkmale lässt die Tat unter III fal-
len. 
PROBLEM: Vorsatz bei Alkoholfahrt 
tvA : Vorsatz ist zu bejahen, wenn der BAK-Wert die Fahruntüchtigkeitsgren-
ze weit übersteigt (Haubrich, DAR 1982, S. 287).  
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Kritik: Es ist zu berücksichtigen, dass mit zunehmendem Alkoholisierungsgrad 
die Kritik- und Erkenntnisfähigkeit abnimmt. 
h. M.: Der Vorsatz muss sich auf das Merkmal der Fahruntüchtigkeit bezie-
hen. Er liegt vor, wenn der Täter weiß, oder mit der Möglichkeit rechnet und 
sich damit abfindet, dass er fahrunsicher ist (S/S-C, § 316 Rdnr. 26)  
Argumente: Es gibt keinen Erfahrungssatz, dass man ab einer bestimmten 
BAK seine Fahruntüchtigkeit erkennt. Dass man glaubt, nicht mehr fahren zu 
dürfen vermittelt nicht notwendigerweise die Kenntnis der Fahrunsicherheit. 

 Rechtswidrigkeit PROBLEM: (Mutmaßliche) Einwilligung des Beifahrers (s. dazu Geppert, Jura 
1996, S. 47) 
tvA : Eine Einwilligung ist möglich und wirkt rechtfertigend, soweit andere 
Normen das Rechtsgut der Sicherheit des Straßenverkehrs ausreichend schüt-
zen (bei § 315c I Nr. 1a StGB greift 316 StGB, handelt es sich nur um einen 
Verstoß gegen die StVO bleibt § 315c StGB anwendbar; Graul, JuS 1992, S, 
325). 
Kritik: Den Allgemeininteressen wird durch das geringere Strafmaß des § 316 
StGB nicht ausreichend Rechnung getragen. Zudem greift § 316 StGB nicht 
bei den 7 Todsünden. 
BGH: Eine rechtfertigende Einwilligung in eine Trunkenheitsfahrt ist nicht 
möglich, da § 315c StGB primär ein Kollektivrechtsgut (Sicherheit des Stra-
ßenverkehrs) schützen will, über das der Einzelne nicht verfügen kann 
(BGHSt 23, S. 261). Dies ergibt sich aus der Stellung der Vorschrift im Ab-
schnitt über gemeingefährliche Straftaten (LK-König, § 315c Rdnr. 161). 
h. Lit. : Eine rechtfertigende Einwilligung in die eigene Gefährdung ist mög-
lich. Die beiden Schutzgüter des § 315c StGB stehen gleichberechtigt neben-
einander. Durch die Einwilligung entfällt aber die Strafbarkeit insgesamt, da 
beide Rechtsgüter gefährdet sein müssen (S/S-C/S-L, § 315c Rdnr. 43). 

 Schuld Ob die Schuldfähigkeit ausgeschlossen ist, richtet sich nicht nur nach den 
BAK-Werten, sondern nach einer Gesamtschau des Täterverhaltens (Umstän-
de der konkreten Tat, Persönlichkeit & Verhalten des Täters) 
- BAK bis 2,0 Promille: i. d. R. volle Schuldfähigkeit 
- BAK ab 2,0 (2,2 bei Tötungsdelikten) Promille: § 21 StGB infolge einer 

Intoxinationspsychose möglich 
- BAK ab 3 (3,3 bei Tötungsdelikten) Promille: Schuldunfähigkeit gem. § 

20 nicht auszuschließen 
Die Promillewerte sind nur Indizien. Maßgeblich sind die Umstände des Ein-
zelfalles (genaue Tatplanung, planmäßige Ausführung, rasche und angemesse-
ne Reaktion auf neue Tatsituationen, umsichtiges Nachtatverhalten). 
BAK-Bestimmung (Rückrechnung) 
Im Bereich der Schuldunfähigkeit kommt es auf den maximalen Abbauwert 
an. Ausgegangen wird von einem Abbauwert von 0,2 Promille/h + 0,2 Pro-
mille Sicherheitszuschlag; Trinkende ist der Anfangszeitpunkt, die Blutent-
nahme der Endzeitpunkt des Alkoholabbaus. 

I Nr. 1 Fahrzeug Jedes Verkehrsmittel, dass zum Transport von Menschen geeignet ist. Auf die 
Motorkraft kommt es nicht an. 
Die in § 24 StVO genannten besonderen Fortbewegungsmittel sind nicht er-
fasst. 

 Führen Ein Fahrzeug führt, wer es in Bewegung setzt oder es unter Handhabung sei-
ner technischen Vorrichtungen während der Fahrbewegung lenkt. Er über-
nimmt alle oder alle wesentlichen zur Fortbewegung des Fahrzeugs bestimm-
ten technischen Vorrichtungen (BGHSt 35, S. 390). 
Auf den Einsatz von Motorkraft kommt es dafür nicht an. Allerdings genügt 
das Schieben eines Zweirads ohne auf dem Fahrersitz Platz zu nehmen nicht. 
Bei § 315c StGB handelt es sich um ein eigenhändiges Delikt. Täter kann nur 
der Führer des Fahrzeugs sein. Wer das Fahrzeug nicht selbst steuert, kann 
weder mittelbarer Täter noch Mittäter oder Fahrlässigkeitstäter sein. Es kommt 
nur eine Teilnahme in Betracht. 
Ein alkoholisierter Fahrlehrer, der sich während der Fahrschulfahrt auf die Be-
stimmung des Fahrwegs und mündliche Korrekturen beschränkt, führt das 
Fahrzeug nicht (OLG Dresden, NJW 2006, S. 1013 f.). 
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I Nr. 1a Rauschbedingte Fahrun-
tüchtigkeit 

Fahruntüchtigkeit liegt vor, wenn der Fahrer infolge des Genusses alkoholi-
scher oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage ist, eine längere 
Strecke so zu steuern, dass er den Anforderungen des Straßenverkehrs –insb. 
bei plötzlich auftretenden schwierigen Verkehrslagen– so gewachsen ist, wie 
es von einem durchschnittlichen Fahrzeugführer zu erwarten ist (BGHSt 44, S. 
219, 221).  
Fahrtauglich ist, wer am Straßenverkehr so teilnehmen kann, dass niemand ge-
schädigt, gefährdet/mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert 
wird (§ 1 StVO). 
PROBLEM: Absolute und relative Fahruntauglichkeit (s. König, JA 2003, S. 
131 ff.) 
� Absolute Fahruntüchtigkeit bedeutet, dass die Fähigkeit, ein Fahrzeug si-

cher zu führen, stets ausgeschlossen ist. Sie wird bei einer BAK von 1,1 
Promille zur Zeit der Tat unwiderleglich vermutet (1,0 Promille plus 0,1 
Promille Sicherheitszuschlag um Fehler bei der Bestimmung des BAK aus-
zugleichen). Es handelt sich bei dieser Festlegung um eine prozessuale Be-
weisregel. Weitere Feststellungen etwa zur Konstitution des Fahrers sind 
nicht erforderlich. 
Auf der Tatbestandsebene ist es ohne Bedeutung, ob die Voraussetzungen 
der §§ 20 f. StGB vorliegen. 

� Eine relative Fahruntauglichkeit kommt ab 0,3 Promille in Betracht. Es 
besteht hier aber keine unwiderlegliche Vermutung der Fahruntüchtigkeit. 
Erforderlich sind zusätzliche Anhaltspunkte in Form von alkoholbedingten 
Ausfallerscheinungen (typischer Fahrfehler und andere Auffälligkeiten in-
folge Alkoholkonsums). 
Auch unterhalb der 0,3 Promille-Grenze kann eine relative Fahruntüchtig-
keit in Betracht zu ziehen sein. Allerdings sind in diesem Bereich an die 
Ausfallerscheinungen höhere Anforderungen zu stellen (OLG Saarbrücken, 
NStZ-RR 2000, S. 12 f.; König, JA 2003, S. 131, 133 f.). 

PROBLEM: BAK-Bestimmung (Rückrechnung) 
Anders als im Rahmen der Schuldfähigkeit ist bei der BAK-Bestimmung auf 
Tatbestandsebene ein möglichst niedriger BAK-Wert für den Täter günstig. Im 
Bereich der Fahruntüchtigkeit wird daher ein Abbauwert von 0,1 Promille/h 
angesetzt, die ersten zwei Stunden nach Trinkende werden nicht berücksich-
tigt. 
Bei der Schuldfähigkeit ist dagegen ein möglichst hoher BAK-Wert für den 
Täter günstiger, da er in den Bereich der Schuldunfähigkeit (§§ 20 f. StGB) 
führen kann. Deshalb wird hier bei der Rückrechnung ein Abbauwert von 0,2 
Promille/h zu Grunde gelegt.  
PROBLEM: Fahrradfahrer 
Radfahrern sind bei 1,6 Promille absolut fahruntüchtig (etwa BayObLG, Blut-
alkohol 1994, S. 255). 
PROBLEM: Eigenverantwortliche Selbstgefährdung – einverständliche Fremd-
gefährdung/Einwilligung in die Trunkenheitsfahrt 
tvA : Die Teilnahme an einer Trunkenheitsfahrt ist eine eigenverantwortliche 
Selbstgefährdung (objektive Zurechnung; Jura 1991, S. 444; 1987, S. 614). 
h. M.: Es handelt sich um eine einverständliche Fremdgefährdung (Geppert, 
Jura 1996, S. 49). 

I Nr. 1b Geistige und körperliche 
Mängel 

Dies umfasst neben dauerhaften (Amputationen, Schwerhörigkeit, Farbblind-
heit) auch vorübergehende (Einwirkung von Medikamenten, Fieber, Heu-
schnupfen) Mängel. 
Der Tatbestand ist allerdings dann nicht erfüllt, wenn technische Vorkehrun-
gen getroffen wurden, die eine Gefährdung des Straßenverkehrs ausschließen 
sollen, z. B. Spezialfahrzeug für Rollstuhlfahrer. 
Anfallsleiden sind ebenfalls tatbestandsmäßig, wenn sie die Gefahr eines je-
derzeit auftretenden Anfalls begründen (Epilepsie, BGHSt 40, S. 341, 344). 
PROBLEM: Ermüdung/Übermüdung 
Die bloße Ermüdung ans ich reicht nicht zur Annahme einer absoluten Fahrun-
tüchtigkeit aus. Entscheidend ist der Grad der Ermüdung im Einzelfall. Eine 
besonders starke Ermüdung hat einen erheblichen nachteiligen Einfluss auf die 
psycho-physische Leistungsfähigkeit. Ein Kraftfahrer nimmt bevor er am Steu-
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er einschläft stets deutliche Anzeichen der Übermüdung an sich wahr. Ein bis-
lang gesunder und wacher und nicht durch berauschende Substanzen beein-
flusster Mensch wird nicht plötzlich vom Schlaf übermannt (BGH, NStZ 
2002, S. 152; BayObLG NStZ 2003, S. 499). 

I Nr. 2  Der Täter muss eine der sieben Todsünden des Straßenverkehrs verwirklichen 
und zudem grob verkehrswidrig und rücksichtslos handeln (Himmel-
reich/Lessing, NStZ 2002, S. 301, 303). Es genügt also nicht allein die objek-
tive Verwirklichung einer der (abschließenden) Katalogtaten, vielmehr muss 
ihm noch ein schwerer Verstoß gegen Verkehrsvorschriften zur Last fallen. 
Die große Verkehrswidrigkeit betrifft die objektive Tatseite, die Rücksichtslo-
sigkeit die innere Seite des Täters (BGHSt 5, S 392, 395). 
PROBLEM: Unbewusster Geisterfahrer 
tvA : Auch wenn es unbewusst erfolgt, unterfällt ein Geisterfahrer immer § 
315c I Nr. 2f (Wortlaut; T/F § 315c Rdnr. 10a) 
Aber: Bei einem unbewussten Geisterfahrer ist das (Schuld)Merkmal „rück-
sichtslos“ nicht erfüllt. 

 Grob verkehrswidrig Der Täter verstößt objektiv in besonders schwerer Weise gegen Verkehrsvor-
schriften. 
Da der Katalog in Nr. 2 bereits schwere Verkehrsverstöße aufzählt, müssen im 
Einzelfall noch besondere hinzukommen. 

 Rücksichtslos Der Täter setzt sich subjektiv aus eigensüchtigen Gründen über die Pflicht zur 
Vermeidung von Gefahren anderer bewusst hinweg oder lässt aus Gleichgül-
tigkeit bzgl. anderer Verkehrsteilnehmer keine Bedenken gegen sein Verhalten 
aufkommen (Himmelreich/Lessing, NStZ 2002, S. 301, 303). 
PROBLEM: Dogmatische Einordnung  
tvA : Es handelt sich hierbei um ein besonderes Schuldmerkmal, für das § 29 
StGB anzuwenden ist (W/B, AT Rdnr. 422). 
h. M.: Es handelt sich hierbei um ein besonderes strafbegründendes Merkmal 
i. S. d. § 28 I StGB. Für den Teilnehmer ist die Strafe zu mildern, soweit er 
selbst nicht rücksichtslos handelt (BGHSt 1, S. 368, 371; T/F, § 28 Rdnr. 6). 

III  1. Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination nach § 315c III Nr. 1 StGB 
Die Tathandlung i. S. d. I wird vorsätzlich begangen, die Gefahr tritt nur 
fahrlässig ein 
Prüfungsreihenfolge 
I. Tatbestand 
1. Objektiver Tatbestand des § 315c I StGB 
2. Subjektiver Tatbestand des § 315c I StGB 
3. Fahrlässige Verursachung der Gefahr gem. § 315c III Nr. 1 StGB 

a) Objektive Sorgfaltspflichtverletzung 
b) Objektive Vorhersehbarkeit des Kausalverlaufs und des Gefahrein-

tritts 
c) Objektive Zurechnung der Gefahr/Unmittelbarkeitszusammenhang 

II.  Rechtswidrigkeit und Schuld 
2. Fahrlässigkeits-Fahrlässigkeits-Kombination nach § 315c III Nr. 2 StGB 

Tathandlung und Gefährdung i. S. d. I werden fahrlässig begangen. 
Prüfungsreihenfolge 
I. Tatbestand 
1. Eintritt der konkreten Gefahr i. S. d. § 315c I StGB durch eine Handlung 

des Täters 
2. Kausalität und objektive Zurechnung zwischen Handlung und Er-

folg/Gefährdung sowie Erfolgs und Gefahrzurechnung 
3. Objektive Sorgfaltspflichtverletzung 
4. Objektive Vorhersehbarkeit des Kausalverlaufs und des Gefahreintritts 
5. Objektive Zurechnung der Gefahr/Unmittelbarkeitszusammenhang 
II.  Rechtswidrigkeit und Schuld 

§ 316 Schutzzweck Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren, die der Zustand des Rausches wegen 
der damit verbundenen Enthemmung hat. Strafgrund ist die selbstverschuldete 
Herbeiführung eines die Willensbildung ausschließenden und damit gemeinge-
fährlichen Zustandes. Es handelt sich nach h. M. um ein abstraktes Gefähr-



  Stand Dezember 2006 

Definitionen Strafrecht BT 3 57 RA Dr. A. Paul 

dungsdelikt. 

 Fahrtüchtigkeit Bestimmung: Abbauwert von 0,1 Promille/h, die ersten zwei Stunden nach 
Trinkende werden nicht berücksichtigt werden 
PROBLEM: Anpassung der Geschwindigkeit bei Alkoholisierung 
tvA : Die Pflicht zur Geschwindigkeitsanpassung widerspricht § 316 StGB, 
§ 24a StVG, wonach man alkoholisiert gar nicht fahren darf. Die Strafbarkeit 
bemisst sich allein an der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit (Puppe, 
NStZ 1997, S. 389 ff.). 
tvA : Risikoerhöhungslehre – Die objektive Zurechnung ist schon zu bejahen, 
wenn das Verhalten des Täters zu einer gegenüber der Normalgefahr gestei-
gerten Gefährdung des Angriffsobjekts geführt hat (Stratenwerth, AT § 8 
Rdnr. 34 ff.). 
Rspr.: Wer entgegen seiner bestehenden Fahruntüchtigkeit am Straßenverkehr 
teilnimmt, hat seine Geschwindigkeit soweit herabzusetzen, dass er in der 
konkreten Verkehrslage genauso reagieren kann, wie ein mit noch zulässiger 
Geschwindigkeit fahrender noch nüchterner Fahrer (BGHSt 24, S. 31, 35). 
Dies ergibt sich unabhängig vom Bestehen einer Trunkenheit aus § 3 I 1 i. V. 
m. § 2 StVO (BayObLG, NStZ 1997, S. 388 f.). 

 Vorsatz Aus der Höhe des Alkoholisierungsgrads (BAK-Wert) kann nicht allein auf 
das Vorliegen des Vorsatzes geschlossen werden. 
Es liegt aber nahe, aus einem weit über der Grenze zur absoluten Fahruntüch-
tigkeit liegenden BAK-Wert den Schluss auf zumindest bedingt vorsätzliches 
Handeln zu ziehen (OLG Koblenz, VRS 104 (2003), S. 300). 

§ 316a Schutzzweck Die Vorschrift schützt zum einen die Individualrechtsgüter, die durch den An-
griff in räuberischer Absicht verletzt werden; zum anderen bezweckt sie 
(gleichrangig) den Schutz der Sicherheit des Straßenverkehrs (BGHSt 49, S. 8 
ff. = BGH, NJW 2004, S. 767 ff. = NStZ 2004, S. 626 f. = JZ 2004, S. 630 ff.) 
Durch die Neufassung ist aus dem ehemaligen Unternehmensdelikt ein norma-
ler Straftatbestand mit eigenständiger Versuchsphase geworden. Die Reform 
war erforderlich geworden, da auch hier der Versuch in seinem Unrechts- und 
Schuldgehalt hinter der vollendeten Tat zurückbleiben kann und auch das 
Merkmal des „Angriffs“ eine weite Verschiebung in die Vorbereitungshand-
lung ermöglicht. Ziel ist demnach eine engere, einschränkende Auslegung. 
Bei der Prüfung sind die einzelnen Merkmale strikt getrennt von einander zu 
behandeln! 

 Angriff h. M. : Angriff ist jede feindselige Handlung, die sich gegen eines der in § 
316a StGB genannten Rechtsgüter richtet. 
Eine tatsächliche Verletzung des Opfers ist nicht erforderlich.  
tvA : Jede feindselige Handlung im Sinne einer finalen Tätigkeit. Es ist weder 
ein Erfolgseintritt noch eine abgeschlossene Handlung des Täters erforderlich 
(Wolters, GA 2002, S. 312 f.). Das Stadium des Versuchs muss erreicht sein. 
tvA : Es muss sich um einen begangenen oder zumindest beendeten Versuch 
handeln (Dencker/Struensee/Nelles/Stein, S. 126). 
PROBLEM: Täuschung und List als Angriffsmittel 
h. M.: Maßgeblich ist, ob das Verhalten als Angriff auf die Entschlussfreiheit 
des Opfers zu werten ist oder nicht. Ihm müssen fremde Motive aufoktroyiert 
werden. 
Die in der Angabe des Fahrziels (Vereinzelungskriterium) liegende Einwir-
kung auf die Entschlussfreiheit stellt nur eine List dar, aber noch keinen tat-
bestandlichen Angriff (BGH, NJW 2004, S. 786, 787; Wolters, GA 2002, S. 
315).  

 Verübt § 316a StGB hat mit der Neufassung eine eigenständige Versuchsphase be-
kommen. 

 auf Leib und Leben Beim Angriff auf Leib und Leben ist eine unmittelbar auf den Körper zielende 
Einwirkung notwendig, bei der die Gefahr einer nicht ganz unerheblichen Ver-
letzung besteht (z. B. Tötung, Körperverletzung). 

 auf die Entschlussfreiheit Der Angriff auf die Entschlussfreiheit umfasst sämtliche Formen der Nöti-
gung, sofern diese nicht mit Gewalt gegen Leib und Leben begangen werden 
(BGH, NJW 2004, S. 786, 787). 
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 Führen eines Kraftfahr-
zeugs/Kraftfahrzeugführe
r 

Kraftfahrzeugführer ist, wer das Kraftfahrzeug in Bewegung zu setzen beginnt, 
es in Bewegung hält oder allgemein mit dem Betrieb des Fahrzeugs und/oder 
mit der Bewältigung von Verkehrsvorgängen beschäftigt ist. 
Führen eines Kraftfahrzeugs liegt unter Berücksichtigung des Schutzzwecks 
der Norm insbesondere vor, solange sich das Fahrzeug in Bewegung befindet. 
Bei einem stehenden Fahrzeug kommt es darauf an, ob sich das Tatopfer in 
mit der Bewältigung von Betriebs- und Verkehrsvorgängen befasst, er seine 
Aufmerksamkeit auf das Verkehrsgeschehen richten muss und deshalb leichter 
zum Angriffsobjekt eines Überfalls werden kann (eingehend BGHSt 49, S. 8 
ff. = NJW 2004, S. 786, 787 f. = JZ 2004, S. 630 ff. = BGH, NStZ 2004, S. 
626 f.).  
Das Führen endet in der Regel mit dem Anhalten des Fahrzeugs und abstellen 
des Motors bei Beendigung der Fahrt. 
Kraftfahrzeugführer ist nicht mehr, wer sich nicht (mehr) im Fahrzeug befin-
det. Die Opfereigenschaft muss zum Tatzeitpunkt bestehen (BGH, NJW 2004, 
S. 786, 787 f.). 

 Mitfahrer Mitfahrer ist jeder, der in das Fahrzeug zur Mitfahrt aufgenommen wurde. 
Nicht entscheidend ist, ob die Mitfahrt aufgrund von Zwang oder durch List 
erfolgte und ob der Mitfahrer die ihm drohende. 
Die Opfereigenschaft muss zum Tatzeitpunkt bestehen (BGH, NJW 2004, S. 
786, 787). 

 Unter Ausnutzung der be-
sonderen Verhältnisse des 
Straßenverkehrs 

Die Tat muss in enger Beziehung zur Benutzung des Kfz als Verkehrsmittel 
stehen & die typischen Situationen & Gefahren des Verkehrs mit dem Kfz in 
den Dienst des Tatplans stellen (Ausnutzen einer verkehrsbedingten Situati-
on), z. B eingeschränkte Abwehr- und Fluchtmöglichkeiten durch den Gurt. 
Auch Fahrtunterbrechungen (Halten an einer Ampel) sind erfasst. 
Ob Angriffe unmittelbar nach dem Fahrzeugstop innerhalb des Fahrzeugs 
noch erfasst sind, ist eine Frage des Einzelfalls. 
Nicht schon ausreichend ist, dass Gegenstand des Raubes oder der räuberi-
schen Erpressung ein fahrbereites Kfz ist (BGH, NStZ-RR 1997, S. 356). § 
316a StGB scheidet auch aus, wenn das Fahrzeug nur als Beförderungsmittel 
zum Tatort benutzt wird, dieses selbst nach dem zugrunde liegenden Tatplan 
aber zu dem Verkehr als solchem keine ihm wesenseigene Beziehung hat 
(BGH, NJW 1999, S. 510). 
PROBLEM: Angriff außerhalb des Fahrzeugs 
tvA : Maßgeblich ist das Ausnutzen von vor- oder noch fortwirkenden Ver-
hältnissen des Straßenverkehrs. Das Verlassen des Fahrzeugs muss nicht allein 
schon deshalb zum Erlöschend er Opfereigenschaft führen (W/H, BT 2 Rdnr. 
386). 
h. M.: Erfolgt der Angriff außerhalb des Fahrzeugs, ist die konkrete Ausnut-
zung der besonderen Verhältnisse des Straßenverkehrs nicht mehr gegeben. 
Der Fahrer muss sich gerade nicht mehr auf die Besonderheiten des Verkehrs 
konzentrieren. Das nicht verkehrsbedingte Anhalten führt also zur Beendigung 
der Fahrzeugführereigenschaft (BGH, NStZ 2003, S. 35; BGHSt 49, S. 8, 14). 
Vergleichbares gilt für den Mitfahrer. 
PROBLEM: Nachträglicher Entschluss zur Raubhandlung 
BGH: Fasst der Täter den Entschluss zur Raubtat erst, nachdem er den Fahrer 
aus einem anderen Grund zur Beendigung seiner Fahrt gezwungen und ange-
griffen hatte, so ist § 316a für die drauffolgende Durchsetzung des räuberi-
schen Vorhabens keine Anwendung mehr, wenn die dem fließenden Verkehr 
eigentümlichen Gefahren keine Rolle mehr spielen (BGH, StV 2002, S. 361). 

 Absicht, eine der aufge-
führten Taten zu begehen 

Notwendig ist zielgerichtetes Handeln bzgl. eines der in § 316a StGB aufge-
führten Delikte.  
Die Absicht eine andere als die genannten Taten zu begehen, ist nicht ausrei-
chend. 
Der Entschluss zur Tatbegehung darf nicht erst nach Beendigung der Fahrt ge-
fasst werden, da sonst die eigentümliche Gefahrenlage des Straßenverkehrs 
nicht mehr ausgenutzt werden kann (BGH, NStZ 2003, S. 35). 

§ 323a Rechtsnatur tvA: Es handelt sich um ein konkretes Gefährdungsdelikt. Der Täter muss bei 
Berauschung gewusst haben, dass er in diesem Zustand möglicherweise Straf-



  Stand Dezember 2006 

Definitionen Strafrecht BT 3 59 RA Dr. A. Paul 

taten begehen wird (Streng, JZ 1984, S. 114, 118 ff.). 
Argumente: Der Schuldgrundsatz gebietet diese Interpretation. 
Kritik: Dieser Ansatz führt zu einer Strafbarkeitslücke, da er voraussetzt, dass 
der Täter zumindest vorher einmal in einem entsprechenden Zustand eine 
Straftat begangen hat.  
h. M.: Es handelt sich um ein abstraktes Gefährdungsdelikt. 
Argumente: Es ist allseits bekannt, dass die Berauschung grundsätzlich immer 
gefährlich ist. Auf Vorerfahrungen mit dem eigenen deliktischen Verhalten 
kommt es nicht an (BGHSt 16, S. 124 ff.; L/K, § 323a Rdnr. 1). 
Kritik: Diese Ansicht verstößt gegen den Schuldgrundsatz. Es handelt sich 
letztlich um eine als Tatbestand getarnte Ausnahme zu § 20 StGB. Außerdem 
setzt § 323a StGB den Eintritt eines konkreten Erfolgs voraus. 

 Rausch Der Rausch ist echtes Tatbestandsmerkmal. Es handelt sich um einen Zustand, 
der nach seinem äußeren Erscheinungsbild als durch den Genuss von Rausch-
mitteln hervorgerufen anzusehen ist (BGHSt 26, S. 363); ein durch Alkohol 
oder andere berauschende Mittel hervorgerufener erheblicher akuter Intoxina-
tionszustand, der für sich allein (oder im Zusammenspiel mit anderen Fakto-
ren) die Eisnichts- und Steuerungsfähigkeit zumindest erheblich vermindert 
hat (S/S-C/S-L; § 323a Rdnr. 7 f.). 
PROBLEM: Grad der Berauschung ist nicht feststellbar 
tvA : Ein Rausch liegt auch dann vor, wenn nicht festgestellt werden kann, ob 
§ 21 StGB erfüllt ist. Es muss nur überhaupt ein Rauschzustand vorgelegen 
haben. § 323a StGB ist demnach auch dann anwendbar, wenn nicht auszu-
schließen ist, dass der Täter noch schuldfähig war (T/F, § 323a Rdnr. 11). 
Kritik: Diese Lösung führt dazu, dass ein möglicherweise vollkommen unge-
fährliches, vorwurfsfreies Verhalten in den Anwendungsbereich des § 323a 
StGB einbezogen wird. 
h. M.: Es muss sicher feststehen, dass ein Rausch vorliegt Dies ist der Fall, 
wenn zumindest der Bereich des § 21 StGB überschritten ist, d. h. nicht auszu-
schließen ist, dass der Täter schuldunfähig ist (BGHSt 32, S. 48 ff.; W/H, BT 
1 Rdnr. 1032) 
Anderenfalls ist der Grundsatz  in dubio pro reo anzuwenden. 
Kritik: Diese Einschränkung auf ein „mindestens § 21 StGB“ lässt sich dem 
Gesetz nicht entnehmen. Zudem ist der Begriff des Rausches nicht mit dem 
der eingeschränkten Schuldfähigkeit gleichzusetzen. 

 Rauschtat (Objektive Be-
dingung der Strafbarkeit, h. 
M., BGHSt 17, S. 333, 
334) 

Die Rauschtat muss den objektiven und subjektiven Tatbestand eines Strafge-
setzes verwirklichen. 
� Im Handlungsbereich muss es sich um ein vom natürlichen Willen be-

herrschtes oder zumindest beherrschbares Verhalten handeln (W/H, BT 1 
Rdnr. 1036).  

� Soweit es sich um ein Absichtsdelikt (überschießende Innentendenz) han-
delt, so muss neben dem Tatbestandsvorsatz die entsprechende Absicht ge-
geben sein (BGHSt 18, S. 235). 

Bei Ordnungswidrigkeiten kommt § 122 OWiG in Betracht. 
PROBLEM: Vorsatz bzgl. der Begehung von Rauschtaten 
tvA : Das Verschulden (Vorsatz) muss sich nicht nur auf das Berauschen be-
ziehen, sondern auch die Möglichkeit einer strafbaren Handlung umfassen. Da 
aber jeder im Rausch mit derartigen Handlungen zu rechnen habe, ergibt sich 
diesbezügliche das Verschulden von selbst (S/S-C/S-L, § 323a Rdnr. 10). 
tvA : Der Täter muss Täter seine Neigung, Straftaten im Rausch zu begehen 
kennen oder zumindest damit rechnen können. Kenntnis oder fahrlässige 
Nichtkenntnis ergeben sich nicht von selbst, sondern müssen konkret festge-
stellt werden (Roxin, AT 1 § 23 Rdnr. 9). 
BGH und tvA : § 323a StGB ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt, die Rausch-
tat selbst ist objektive Bedingung der Strafbarkeit. Der Vorsatz muss sich da-
her nur auf das sich berauschen, nicht aber darauf, dass der Täter irgendwel-
che Straftaten begehen könnte (BGHSt 20, S. 284; W/H, BT 1 Rdnr. 1035). 
Der berauschte Täter muss eine rechtswidrige Tat i. S. d. § 11 I Nr. 5 StGB 
begangen haben. Das Delikt muss bis auf die Schuldfähigkeit vorliegen. 
PROBLEM: Unterlassungstaten 
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h. M.: Auch Unterlassungsdelikte unter Einschluss des § 323c StGB kommen 
in Betracht. Bei fehlender Handlungsfähigkeit können sie aber entfallen! 
PROBLEM: Rauschbedingte Irrtümer 
g. h. M.: Ein rauschbedingter Tatbestandsirrtum ist wie der Irrtum eines nüch-
ternen Täters zu behandeln. Bei einem Verbotsirrtum kann der Täter jedoch 
nicht vorbringen, er wäre aufgrund des Rausches nicht in der Lage gewesen, 
dass Unrecht der Tat einzusehen. 
PROBLEM: Rücktritt 
tvA : Ein Rücktritt von der versuchten Rauschtat ist nicht möglich. Die Tat ist 
mit dem Eintritt des Rauschzustands vollendet. Ein Rücktritt systematisch aus-
geschlossen. Da die Straftat als Vollrausch mit dem Eintritt des Rauschs be-
reits beendet ist, kann das „Rücktrittsverhalten“ des Täters bei der Strafzumes-
sung als Nachtatverhalten innerhalb des Strafrahmens des § 323a StGB gem. § 
46 II StGB strafmildernd berücksichtigt werden (Barthel, Bestrafung wegen 
Vollrauschs, 2001) 
Argumente: Die Annahme eines Rücktritts von der versuchten Rauschtat wi-
derspricht dem Charakter des § 323a StGB als abstraktem/konkretem Gefähr-
dungsdelikt. Strafgrund ist die generelle Gefährlichkeit des Sichberauschens. 
Die Rücktrittshandlung wirkt nur ex-nunc und kann die vorhergehende Ge-
fährdung nicht entfallenlassen. 
h. M.: Der Volltrunkene kann von einem Versuch der Rauschtat nach § 24 
StGB analog strafbefreiend zurücktreten (BGH, NStZ 1994, S. 131 m. Anm. 
Kusch). 
Argumente: Eine eingehende dogmatische schlüssige Begründung fehlt. 
Grundlage der angestrebten Straflosigkeit scheint die Überlegung zu sein, dass 
der im Vollrausch handelnde Täter nicht schlechter gestellt sein dürfe als der 
(zumindest) vermindert schuldfähige Täter, der da schuldhaft handelnd, un-
bestritten vom Versuch der Straftat mit strafbefreiender Wirkung zurücktreten 
kann.  
Kritik: Für eine Gleichbehandlung der beiden Tätertypen fehlt ein in den we-
sentlichen Kriterien der rechtlichen Bewertung einheitlicher Ansatzpunkt.  Es 
liegt vielmehr eine sachlich gebotene Ungleichbehandlung vor. Strafgrund des 
§ 323a StGB ist die Herbeiführung des Rauschzustands und damit einer (gene-
rellen/konkreten) Gefahr (mit der Folge des prinzipiellen Schutzes für eine 
Vielzahl unterschiedlicher Rechtsgüter) und nicht die in rauschbedingt schuld-
unfähigem Zustand begangene rechtswidrige Tat (bei der nur ein bestimmtes 
Rechtsgut betroffen und geschützt ist).  
Der Rücktritt von der versuchten Rauschtat lässt sich nicht mit dem Charakter 
des § 323a StGB als Gefährdungsdelikt in Einklang bringen. Die strafaufhe-
bende oder auch nur reduzierende Wirkung des Rücktritts widerspricht dem 
mit der Vorschrift verfolgten Strafzweck. Eine ex-tunc Wirkung des Rücktritts 
im Hinblick auf die bereits eingetretene (konkrete) Gefährlichkeit ist ebenfalls 
abzulehnen.  
Für eine entsprechende Anwendung der Rücktrittsvorschriften fehlt es schon 
an einer Regelungslücke. Der Versuch der Rauschtat als solcher ist straflos. 
Damit liegt eine mit der gesetzlichen Regelung des § 24 StGB nicht vergleich-
bare und damit auch nicht analogiefähige Situation vor. Der Rücktritt vom 
straflosen Versuch der Rauschtat kann nicht zur Straflosigkeit des bereits voll-
endeten Delikts führen (Barthel, Bestrafung wegen Vollrauschs, 2001). 

 Schuld Der Täter muss zu dem Zeitpunkt, in dem er sich in den Rauschzustand ver-
setzt hat, schuldfähig gewesen sein. 

 Täterschaft § 323a StGB ist ein eigenhändiges Delikt. Mittelbare Täterschaft und Mittä-
terschaft sind nicht möglich 

 Konkurrenzen Gegenüber der vorsätzlichen a.l.i.c. ist (soweit man diese anerkennt) § 323a 
StGB subsidiär. 
Aufbau: 

1. Vorliegen der im Rausch begangenen Tat 
2. a.l.i.c. 
3. § 323a StGB als Auffangtatbestand 

§ 323c Unglücksfall Jedes plötzlich eintretende Ereignis, das für den Menschen oder Sachen erheb-



  Stand Dezember 2006 

Definitionen Strafrecht BT 3 61 RA Dr. A. Paul 

liche Schäden hervorruft oder hervorzurufen droht 
PROBLEM: Beurteilungszeitpunkt 
tvA : Es gilt eine rein subjektive Prüfung. Schon die irrige Annahme eines Un-
glücksfalls führt zur Vollendung des Delikts. 
h. M.: Maßgeblich ist eine objektive ex-post Betrachtung. 
PROBLEM: Einbeziehung von Sachgefahren 
tvA : Sachgefahren sind kein Unglücksfall, sie unterfallen der gemeinen Not 
(S/S-C, § 323c Rdnr. 5). 
BGH: Auch die Gefahr für Sachen von insgesamt hohem Wert ein Unglücks-
fall für den Eigentümer (BGHSt 6, S. 152) 
PROBLEM: Krankheit als Unglücksfall 
tvA : Die Plötzlichkeit ist kein sachgerechtes Abgrenzungskriterium, da ein 
Unglück nichts plötzliches sein muss. Entscheidend ist die Aktualität. Es muss 
ein akuter Zustand unmittelbarer Leibes- oder Lebensgefahr eingetreten sein 
bzw. eine erhebliche Zustandsverschlechterung unmittelbar drohen (Kreuzer, 
JR 1984, S. 295; Küper, BT S. 289). 
h. M.: Krankheiten sind nicht per se Unglücksfälle, maßgeblich ist das plötzli-
che Eintreten oder die überraschende Verschlechterung (BGHSt 6, S. 152 f.). 
PROBLEM: Selbstmord als Unglücksfall 
Solange der Suizident noch Herr des Geschehens und zu freiverantwortlichem 
Handeln in der Lage ist, liegt kein Unglücksfall vor (BGH, NStZ 1983, S. 
117).  
tvA : Es liegt bei freiverantwortlichem Handeln des Suizidenten kein Un-
glücksfall im Sinne des § 323c StGB vor, es sei denn er hat seinen Entschluss 
nach Versuchsbeginn aufgegeben (S/S-E, Vor § 211 Rdnr. 44).  
Argument: Wenn schon die aktive Teilnahme nicht strafbar ist, muss das erst 
recht für die passive Nichtverhinderung gelten. 
tvA : Nur wenn ein rechtlich bedeutsamer Willensmangel beim Suizidenten 
besteht, kann ein Unglücksfall vorliegen (S/S-C, § 323c Rdnr. 7). 
Rspr.: Ab dem Eintritt der Hilfsbedürftigkeit des Selbstmörders liegt ein Un-
glücksfall vor. Dies ist aus Sicht des zur Hilfe Gerufenen zu beurteilen, der ei-
ner ernsten Gefahrenlage ansichtig wird (BGHSt 6, S. 147, 149). Der Außen-
stehende kann nicht erkennen, ob es sich in concreto um einen Suizid kraft 
freier Willensentschließung handelt und ob das Opfer mit dem Rettungsver-
such einverstanden ist. Suizide haben oft eine Appellcharakter. Im Rahmen 
der Erforderlichkeit und Zumutbarkeit ist daher jeder zur Hilfeleistung ver-
pflichtet, der die Situation wahrnimmt (BGHSt 32, S. 367, 375). Dies gilt auch 
für Garanten, da sie nach dem Sinn dieser Norm nicht von allgemeinen Hilfs-
pflichten ausgenommen sind. Allerdings ist die Frage der Zumutbarkeit be-
sonders sorgfältig zu prüfen (BGHSt 13, S. 162, 169; 32, S. 367, 381). Hilfe 
ist auch zuleisten, wenn sie sich im Nachhinein als vergeblich herausgestellt 
hat. Nur von vornherein offenkundig nutzlose Hilfe braucht nicht geleistet zu 
werden. 
Kritik: Die Annahme eines Unglücksfalls erscheint zweifelhaft, wenn der Hin-
zukommende die Eigenverantwortlichkeit des Suizidenten erkennt. 

 Gemeine Gefahr Situation, bei der die Möglichkeit eines erheblichen Schadens an Lein oder 
Leben oder an bedeutenden Sachwerten für unbestimmt viele Personen nahe 
liegt (S/S-C, § 323c Rdnr. 8). 
Das Schadensereignis ist noch nicht abgeschlossen, sondern die Gefahr weite-
rer Schäden besteht noch fort. 

 Gemeine Not Eine die Allgemeinheit betreffende erhebliche Notlage (T/F § 323c Rdnr. 3c). 
Es handelt sich um eine eher längerfristige Situation. 

 „Bei“ tvA : Eine räumliche Nähebeziehung ist zusätzlich erforderlich. 
h. M.: bei bedeutet „anlässlich“. 

 Tathandlung Hilfeleisten: Unterlassen der erforderlichen, möglichen & zumutbaren Hilfe-
leistung, also jede Tätigkeit, die ihrem Zweckbezug nach auf die Abwehr wei-
terer Schäden gerichtet ist 

 Erforderlichkeit Diejenige Hilfe, die bei objektiver Betrachtung ex-ante den drohenden Scha-
den am besten abwenden kann. fehlt, wenn der Betroffene sich wirksam selbst 



  Stand Dezember 2006 

Definitionen Strafrecht BT 3 62 RA Dr. A. Paul 

helfen kann. 

 Zumutbarkeit Bestimmt sich nach dem allgemeinen Sittengesetz & richtet sich nach der 
Größe der Gefahr & den Fähigkeiten des Hilfspflichtigen (wachsend mit dem 
Grad der Gefährdung und der Beziehung des Hilfspflichtigen zum Unfallge-
schehen). 
PROBLEM: Täter setzt sich der Gefahr der Strafverfolgung aus 
tvA : Unzumutbar, wenn kein Zusammenhang zwischen Tat & Unglücksfall 
besteht (a. A.: Unzumutbar, wenn eine schwere Straftat vorliegt). 
BGH: Die Gefahr der Strafverfolgung führt i. d. R. nicht zum Ausschluss der 
Zumutbarkeit. 
PROBLEM: Unzumutbarkeit bei vorangegangener Notwehrhandlung 
tvA : § 323c StGB ist in diesen Fällen restriktiv auszulegen. Es wäre geküns-
telt von einem Unglücksfall zu sprechen, wenn man dem in Notwehr Angegrif-
fenen jetzt Hilfe leisten müsste, obwohl dieser die Lage selbst verschuldet hat. 
Die Hilfeleistung ist nur zumutbar, wenn keine neuen Angriffe zu befürchten 
sind und dem Verteidiger nicht angesichts der schwierigen Beweislage eine 
ungerechtfertigte Strafverfolgung oder Verurteilung zu Schadensersatz im Zi-
vilverfahren droht (LK10-Spendel, § 32 Rdnr. 333). 
h. M.: Die Hilfspflicht entfällt nicht allein deshalb, weil der Unglücksfall auf 
eine Notwehrhandlung des Täters zurück zu führen ist. Nur wenn weitere An-
griffe seitens des Opfers zu besorgen sind, ist Unzumutbarkeit gegeben 
(BGHSt 23, S. 327 f.; BGH, NStZ 1985, S. 501). 

 Vollendung Vollendung tritt ein, wenn sich der Wille, nicht zu helfen, manifestiert => 
Rücktritt ausgeschlossen (a. A.: erst, wenn die Möglichkeit der Schadensab-
wendung endgültig versäumt ist) 
PROBLEM: Anwendbarkeit der Grundsätze der tätigen Reue (§§ 31, 158, 310, 
316a II StGB) 
BGH: Nein 
h. Lit. : Ja 

 Konkurrenzen Im Verhältnis zu unechten Unterlassungsdelikten wird § 323c StGB verdrängt. 
PROBLEM: Bedeutung des § 323c StGB im Verhältnis zu anderen, die Un-
glückstat begründende Straftaten 
tvA : § 323c StGB scheidet in diesen Fällen schon tatbestandlich aus. Der Vor-
täter sei nicht Normadressat und § 323c StGB kein Auffangtatbestand. (Tag, 
JR 1995, S. 135 f.). 
h. M.: Soweit die aus der Tat stammende Gefahr noch vom Vorsatz des Täters 
umfasst ist, ist § 323c StGB subsidiär. Ansonsten besteht zur Vortat Realkon-
kurrenz. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Unglücksfall fahrlässig herbei-
geführt worden ist oder bei vorsätzlicher Herbeiführung der drohende Erfolg 
den Vorsatz übersteigt (BGHSt 39, S. 166 = JR 1995, S. 133). 

§ 324 Gewässer Legaldefinition in § 330d Nr. 1 StGB 

 Verunreinigen Alle Handlungen, die direkt oder mittelbar die derzeitige Qualität des Wassers 
nachteilig verändern oder eine Verschlechterung seiner physikalischen, chemi-
schen, biologischen oder thermischen Beschaffenheit bewirken. 
Maßgeblich ist der Erfolg der Verunreinigung, nicht die Art und Weise. Die 
Tat ist mit dem Eintritt der nachteiligen Veränderung vollendet. Folgeschäden 
sind nicht erforderlich. 
Auch verschmutzte Gewässer können noch verunreinigt werden, da § 324 
StGB nicht die Verunreinigung eines sauberen Gewässers erfordert (BGH, 
NStZ 1997, S. 189). 

 Unbefugt Nach h. M. bezeichnet das Merkmal „unbefugt“ nur das allgemeine Verbre-
chensmerkmal der Rechtswidrigkeit, ist also kein Tatbestandsmerkmal. Die 
Gewässerverunreinigung ist generell verboten. § 324 StGB stellt nicht darauf 
ab, ob die Verunreinigung innerhalb oder außerhalb eines zugelassenen Ver-
fahrens stattfindet (T/F, § 324 Rdnr. 7; a. A. NK-Ransiek, § 324 Rdnr. 2, 22.). 
tvA: Es handelt sich um eine objektive Bedingung der Strafbarkeit (Erdt, 
1997, S. 91 ff., 127 ff.). 

 Garantenstellung des 
Wasserrechtsdezernten 

In Betracht kommt eine Beschützergarantenstellung für die Gewässerreinheit. 
Die Wasserrechtsbehörden haben nach den Wassergesetzen die Pflicht, die 



  Stand Dezember 2006 

Definitionen Strafrecht BT 3 63 RA Dr. A. Paul 

Gewässerreinheit zu schützen (Gewässeraufsicht, S/S-C, § 324 Rdnr. 39 f.). 
PROBLEM: Folgt aus dieser Rechtspflicht auch eine Garantenpflicht?  
tvA : Das Träger des Rechtsguts seien alle Bürger. Das Rechtsgut bedarf kei-
nes gesteigerten Schutzes, da es an seiner tatsächlichen Beherrschbarkeit feh-
le. Die Gewässeraufsicht begründe daher keine Garantenstellung. Die Gegen-
auffassung bedeutet eine Überwachungspflicht aller Bürger (Rudolphi, Fälle 
zum AT). 
h. M.: Es liegt eine Garantenstellung vor. Der Gesetzgeber hat den zuständi-
gen Amtsträgern die Pflicht übertragen, Beeinträchtigungen der Gewässer zu 
verhindern. Das betroffene Gut sei ohne Träger und daher besonders schutz-
würdig. 

§ 326 Abfall Abfälle sind bewegliche Sachen, deren sich der Besitzer endgültig entledigen 
will (=subjektiver Abfallbegriff, gewillkürter Abfall) oder deren geordnete 
Beseitigung zur Wahrung des Allgemeinwohls geboten ist (=objektiver Ab-
fallbegriff). Neben festen und flüssigen kommen auch gasförmige Stoffe, die 
sich in Behältern befinden, in Betracht (BGHSt, 37, S. 21 und 333; siehe auch 
§ 3 KrW-/AbfG).  
Dass ein Dritter die Stoffe noch weiterverwenden will, ist im Rahmen des sub-
jektiven Abfallbegriffs irrelevant. Maßgeblich ist, dass der Besitzer sich von 
ihm entledigen will (BGHSt 37, S. 333; NStZ 1997, S. 544). 
Zwangsabfall im Sinne des objektiven Abfallbegriffs sind Sachen stets dann, 
wenn sei gegenwärtig objektiv ohne Gebrauchswert sind und ihre geordnete 
Entsorgung zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere zum 
Schutz der Umwelt, geboten ist (BGHSt 37, S. 21). 

 Beseitigen Beseitigen ist jedes Verhalten, das darauf gerichtet ist, die betreffende Sache 
der Natur zu überlassen und sich ihrer endgültig zu entledigen. 

 Behandeln Zerkleinern, Kompostieren, Verbrennen und dergleichen 

 Lagern Vorübergehende Aufbewahrung mit dem Ziel anderweitiger Beseitigung 
(=Zwischenlagerung, BGHSt 37, S. 333). 

 Ablagern Definitive, endgültige Beseitigung 

 Ablassen Jedes ausfließen lassen, ohne Rücksicht auf die Ursache. 

Nr. 1 Gift Nur Stoffe, die unter bestimmten Bedingungen durch chemische oder che-
misch-physikalische Wirkung zur Zerstörung der menschlichen Gesundheit 
geeignet sind. 
PROBLEM: Hausmüll in großen Mengen 
S. BGHSt 34, S. 211 

§ 330d 
Nr. 5 

Kollusion Gemeinschaftlicher Rechtsbruch des Täters mit Personen, die auf Seiten der 
Genehmigungsbehörde in das Verfahren eingeschaltet sind (BT-Drs. 12/3700, 
S. 25; LK-Steindorf, § 330d Rdnr. 6). 

§ 331 ff. Schutzgut & Systematik PROBLEM: Schutzgut 
h. Lit. : Schutzgut ist die Wahrung der Sachlichkeit der Amtsführung und mit-
telbar das Vertrauen der Bevölkerung hierauf (Dölling, ZStW 112 (2000), S. 
334, 335).  
Rspr.: Die §§ 331 ff. StGB schützen das Vertrauen der Allgemeinheit in die 
Integrität der Amtsträger (BGHSt 43, S. 370, 377). 
Bei §§ 331, 332 StGB können nur Amtsträger u. a. gem. § 11 I Nr. 2, 4 StGB 
Täter sein. Für Teilnehmer gilt § 28 I StGB. §§ 331, 333 StGB erfassen nur 
die nicht pflichtwidrige Diensthandlung; §§ 332, 334 StGB setzen die Pflicht-
widrigkeit der Diensthandlung voraus. 
Bei den §§ 333, 334 StGB handelt es sich dagegen um Jedermannsdelikte. Der 
Vorteilsgeber wird nicht wegen Teilnahme am Bestechungsdelikt des Amts-
trägers bestraft. 
Gemeinsamer Unrechtskern aller Bestechungstatbestände ist die Unrechtsver-
einbarung, durch die der Amtsträger sich käuflich zeigt. 
PROBLEM: Späterer Wegfall der Amtsträgereigenschaft 
BGH: Der Bestochene muss zur Zeit der Tat Amtsträger (§§ 11 I Nr. 2 (oder 
Nr. 3 und 4) StGB sein. Nachwirkende Pflichten –etwa Kenntnisse, die wäh-
rend der Amtsträgerschaft erlangt wurden (§§ 353b, 355 StGB)– genügen 
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nicht (BGH, StV 2004, S. 489). 

 Täterschaft und Teilnah-
me 

Es gilt die Besonderheit, dass der Amtsträger nur nach §§ 331, 332 StGB 
strafbar ist, der Vorteilsgeber nur nach §§ 333, 334 StGB. Eine Anstiftung zur 
Bestechung durch den Amtsträger ist also nicht möglich. Die §3 331 ff. StGB 
enthalten insoweit eine abschließende Sonderregelung. 
PROBLEM: Teilnahme durch außenstehenden Dritten 
h. M.: Das Regelungsgefüge der §§ 331 ff. StGB gilt auch für den außenste-
henden Dritten. Maßgeblich ist stets, wem seine Beteiligung dient. Im Hin-
blick auf die andere Partei scheidet dann eine zusätzliche Strafbarkeit wegen 
Beihilfe aus. Unterstützt er beide Seiten gleichermaßen, so soll der härtere 
Strafrahmen anzuwenden sein (T/F, § 331 Rdnr. 34 m. w. N.; offen gelassen in 
BGHSt 37, S. 212 f.). 

§ 331 f. Fordern Ausdrückliches oder verstecktes, aber schlüssiges Erkennenlassen, dass ein 
Vorteil für die Handlung begehrt wird (einseitiges Verlangen einer Leistung). 
Die Zustimmung des Aufgeforderten ist nicht erforderlich (BGHSt 15, S. 88, 
98). Es ist im Hinblick auf das Schutzgut noch nicht einmal erforderlich, dass 
er das Ansinnen verstanden hat. 
Vollendung tritt ein, sobald die Willenserklärung zur Kenntnis des Aufgefor-
derten gelangt ist. 

 Sich versprechen lassen Ausdrückliche oder schlüssige Annahme eines entsprechenden Angebots künf-
tiger Leistung im Austausch gegen eine Diensthandlung. 
Vollendung tritt ein, wenn der Amtsträger die Annahme des Angebots (aus-
drücklich oder konkludent) erklärt hat.  

 Annehmen Tatsächliche Entgegennahme eines geforderten oder angebotenen Vorteils mit 
dem Willen, darüber eigennützig zu verfügen 
Darunter fällt auch das Behalten einer zunächst gutgläubig erlangten Zuwen-
dung. 
Vollendung tritt ein, wenn der Amtsträger die Annahme des Angebots (aus-
drücklich oder konkludent) erklärt hat. 

 Vorteil Jede Zuwendung, die nach dem Willen der Beteiligten als Entgelt für eine 
Diensthandlung dienen soll, im übrigen aber unentgeltlich ist und auf die der 
Amtsträger keinen gesetzlich begründeten Anspruch hat. 
Die Zuwendung soll ihn (im)materiell in seiner wirtschaftlichen, rechtli-
chen/persönlichen Lage besser stellen. Es genügt, wenn sie muss ihm zumin-
dest mittelbar zugute kommt (BGHSt 33 S. 336, 339 m. Anm. Dölling, NStZ 
1987, S. 69). 
Die Zuwendung muss nicht freiwillig erfolgen (LK-Jescheck, § 331 Rdnr. 9). 

 Diensthandlung Diensthandlung ist jede Tätigkeit, die zu den dienstlichen Obliegenheiten ge-
hört & in amtlicher Eigenschaft vorgenommen wird (Abgrenzung zur Privat-
handlung). Auf die konkrete Zuständigkeit und die interne Geschäftsverteilung 
kommt es nicht an. 
§ 331 StGB erfasst nach einem Umkehrschluss aus § 332 StGB nur pflicht-
widrige Diensthandlungen. Die Vorschrift ist aber auch dann anzuwenden, 
wenn die Pflichtwidrigkeit zweifelhaft ist oder weil sich der Täter dessen nicht 
bewusst war (LK-Jescheck, § 331 Rdnr. 11). 
Ob die Diensthandlung tatsächlich vorgenommen worden ist oder vorgenom-
men werden soll ist unbeachtlich und auch nicht für die Frage der Vollendung 
relevant. Das geschützte Rechtsgut wird bereits durch den mit der Unrechts-
vereinbarung hervorgerufenen Eindruck der Käuflichkeit der Diensthandlung 
beeinträchtigt (LK-Jescheck, § 331 Rdnr. 14) 

 Unrechtsvereinbarung Zwischen Vorteil und Diensthandlung muss ein Zusammenhang bestehen, der 
beiden Teilen bewusst ist (do ut des). Die Diensthandlung muss in ihren 
Grundzügen feststehen. Die Zuwendung muss mit dem (stillschweigenden) 
Ziel erfolgen, dass der Amtsträger hierfür irgendeine dienstliche Tätigkeit 
vorgenommen hat oder vornehmen wird (T/F, § 331 Rdnr. 21 ff.).  
Diese Verknüpfung zwischen Vorteil und Dienstausübung muss der Amtsträ-
ger erkennen oder zumindest billigend in Kauf nehmen. 
Sozialadäquate Leistungen fallen nicht darunter hierzu gehören Handlungen, 
die der Höflichkeit oder Gefälligkeit entsprechen und sowohl sozial üblich als 
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auch unter dem Gesichtspunkt des Rechtsgüterschutzes gebilligt sind (s. all-
gemein BGHSt 23, S. 228 ff.; BGH, NStZ 2005, S. 334 f.). 
PROBLEM: Unrechtsvereinbarung bei unbestimmten Zuwendun-
gen/“Klimapflege“ („auf gute Zusammenarbeit“) 
BGH: Es ist nicht erforderlich, dass die (zukünftige) Diensthandlung, in ihrer 
konkreten Gestalt nach Zeitpunkt, Anlass und Ausführungsweise in allen Ein-
zelheiten feststeht. Es genügt, wenn sich das Einverständnis der Beteiligten 
darauf bezieht, dass der Amtsträger innerhalb eines bestimmten Aufgabenbe-
reiches oder Kreises von Lebensbeziehungen nach einer gewissen Richtung 
hin tätig werden soll. Die einvernehmlich ins Auge gefasste Diensthandlung 
muss dabei nach ihrem sachlichen Gehalt zumindest in groben Umrissen er-
kennbar und festgelegt sein (BGHSt 32, S. 290, 291).  
Die Neufassung der Bestechungstatbestände will schon den bösen Anschein 
möglicher Käuflichkeit verhindern (BGH, NJW 2005, S. 334). 

 Vorgenommen Die Diensthandlung muss tatsächlich vorgenommen worden ein. Das bloße 
Vorspiegeln einer Diensthandlung reicht nicht (§ 263 StGB ist aber möglich). 

 Anbieten Inaussichtstellen eines Vorteils durch ausdrückliche/konkludente Erklärung 

 Beamter mit Ermessens-
spielraum 

Auch ein Beamter ohne eigene Entscheidungskompetenz kann als Beamter mit 
Ermessensspielraum anzusehen sein. Es ist ausreichend, dass er aufgrund sei-
ner Kompetenz (derentwegen er in die Entscheidungsfindung einbezogen 
wird) über eine jedenfalls praktische Einflussnamemöglichkeit verfügt (BGH, 
StV 2002, S. 483). 

 Genehmigung Die Genehmigung ist sowohl dann ausgeschlossen, wenn der Amtsträger den 
Vorteil gefordert hat, als auch dann, wenn es sich um eine richterliche Hand-
lung i. S. d. II StGB handeln soll (LK-Jescheck, § 331 Rdnr. 17). 
PROBLEM: Rechtsnatur der Genehmigung  
Ausgangslage: Die zuständige (vorgesetzte) Behörde kann die Zuwendung und 
die Vornahme der Diensthandlung genehmigen. 
tvA : Die Genehmigung ist stets Rechtfertigungsgrund. Bei der nachträglichen 
Genehmigung ergibt sich dies daraus, dass die Zuwendung genehmigungsfähig 
war. 
h. M.: Die vorherige Zustimmung ist Rechtfertigungsgrund, die nachträgliche 
Genehmigung ist Strafaufhebungsgrund 

§§ 332, 
334 

Verletzung der Dienst-
handlung 

Eine Verletzung der Dienstpflicht liegt vor, wenn die Diensthandlung gegen 
Gesetz, Rechtsverordnung, Verwaltungsvorschrift, Dienstverordnung oder 
einzelnen Anordnungen eines Vorgesetzten verstößt. 
 

§ 331 II, 
332 II 

Richterliche Handlung Alle Handlungen, die in den Kreis der durch die richterliche Unabhängigkeit 
(Art. 97 GG) geschützten Obliegenheiten fallen. 
Aufgaben, die in den Zuständigkeitsbereich der Justizverwaltung fallen, sind 
auch für einen Richter nur nach § 331 I StGB strafbar (LK-Jescheck, § 331 
Rdnr. 22). 
Eine richterliche Handlung ist pflichtwidrig i. S. d. § 332 II StGB, wenn der 
Richter durch sie geltendes Recht verletzt. 

§ 332 
III Nr. 2  

Zukünftige Handlungen Für die Pflichtwidrigkeit kommt es nur darauf an, ob sich der Täter ausdrück-
lich oder stillschweigend bereit gezeigt hat, bei der Vornahme der künftigen 
Handlung seine Pflichten zu verletzten bzw. bei einer Ermessensentscheidung 
sich von dem Vorteil beeinflussen zu lassen (LK-Jescheck, § 332 Rdnr. 8). 

 Vorsatz Es genügt Eventualvorsatz. Er muss insbesondere die Pflichtwidrigkeit der 
Diensthandlung umfassen. Bei Ermessensentscheidungen ist es ausreichend, 
dass der Amtsträger weiß, dass er sich auch von sachfremden Erwägungen lei-
ten lassen soll. 
Bei bevorstehenden Ermessensentscheidungen ist ein innerer Vorbehalt des 
Amtsträgers unbeachtlich, da er sich ja nach außen bewusst käuflich zeigt. 

§§ 333 f. Systematik Anders als die §§ 331, 332, 334 StGB bezieht sich § 333 StGB nur auf künfti-
ge (Ermessens-) Diensthandlungen. 

 Anbieten Gegenstück zum Fordern 



  Stand Dezember 2006 

Definitionen Strafrecht BT 3 66 RA Dr. A. Paul 

 Versprechen Zusichern eines Vorteils; Gegenstück zum sich versprechen lassen 

 Gewähren Tatsächliche Zuwendung an den Amtsträger; Gegenstück zum Annehmen 

 Zukünftige Ermessens-
handlung 

Es muss ein Entscheidungsspielraum bestehen, der durch pflichtgemäße Aus-
wahl zwischen verschiedenen rechtlich gleich geordneten Möglichkeiten aus-
zufüllen ist.  
Es müssen mindestens zwei rechtmäßige sachliche Handlungsalternativen be-
stehen (Strafrechtlicher Ermessensbegriff) 

§ 339 Schutzgut & Täterschaft Geschützt wird die Rechtspflege in ihrer speziellen Funktion, die Geltung der 
Rechtsordnung bei der Leitung der unparteiisch vorausgesetzten Leitung & 
Entscheidung von Rechtssachen zu gewährleisten (spezifisches Unrecht durch 
Angriff von innen). 
Es handelt sich um ein echtes Sonderdelikt; für Teilnehmer ist § 28 I StGB zu 
beachten. 
PROBLEM: Rechtspfleger der Staatsanwaltschaft 
BGH: Der Rechtspfleger der StA ist zwar Amtsträger im Sinne des § 11 II a 
StGB. Er ist im Hinblick auf seinen Aufgabenbereich und seiner Stellung nicht 
mit einem Richter vergleichbar (BGH, NStZ-RR 2006, S. 77, 78). 

 Rechtssache Jede Rechtsangelegenheit, an der mehrere Beteiligte sich mit widerstreitenden 
Interessen oder Belangen gegenüberstehen können & über die in einem förm-
lichen Verfahren nach Rechtsgrundsätzen zu entscheiden ist (Ziel Verwirkli-
chung des Rechts als Abgrenzung zur bloßen Verwaltungstätigkeit). 

 Bei der Leitung oder Ent-
scheidung 

Das Handeln muss objektiv auf der Leitungskompetenz des Amtsträgers beru-
hen. 

 Beugen PROBLEM: Objektive oder subjektive Betrachtungsweise 
tvA  (rein subjektive Auslegung): Rechtsbeugung liegt vor, wenn die Rechts-
anwendung im bewussten Widerspruch (also subjektiv) zur Überzeugung des 
Richtenden steht (Nachweise bei LK-Spendel, § 339 Rdnr. 37). 
Kritik: Dieser Ansatz verleitet zu einem Gesinnungsstrafrecht und führt zu un-
erträglichen Ergebnissen. Der Richter, der nach seiner inneren Überzeugung 
entscheidet handelt deswegen noch lange nicht pflichtgemäß. 
BGH (gemischt objektiv-subjektive Auslegung, Schweretheorie): Beugung ist 
mehr als eine unrichtige Rechtsanwendung. Das Merkmal enthält eine norma-
tive Komponente. Der Richter muss sich bewusst & in schwerwiegender Wei-
se von Gesetz & Recht entfernen; der Widerspruch zum Recht muss evident 
sein. Die Beugung muss sich also zugleich gegen grundlegende Prinzipien des 
Rechts oder gegen die Rechtsordnung als ganze richten. 
Bei auslegungsbedürftigen Vorschriften oder mehreren Interpretationsmög-
lichkeiten muss die Grenze des Vertretbaren klar überschritten sein. -> direk-
ter Vorsatz erforderlich (BGHSt 42, S. 343 ff.). 
Ist dies zu verneinen, ist bereits der Tatbestand der Rechtsbeugung nicht er-
füllt, wenn der Richter zwar vorsätzlich gegen als zwingend erkannte Vor-
schriften verstößt, sich aber von einem Bestreben nach formeller oder mate-
rieller Sachgerechtigkeit leiten lässt, immer vorausgesetzt, seine Ziele erschei-
nen nicht ihrerseits als willkürlich und als Missachtung des Rechts (Lehmann, 
NStZ 2006, S. 127, 129). 
Argumente: Die Garantie der richterlichen Unabhängigkeit (Art. 97 GG) 
macht eine einschränkende Auslegung des Tatbestandsmerkmals erforderlich. 
Speziell im Strafverfahren darf es nicht zu einer nochmaligen Richtigkeits-
überprüfung rechtskräftiger Entscheidungen kommen. Die Schwere der 
Rechtsfolgen des § 339 StGB sind für Fälle bedingt vorsätzlichen Handelns 
oft zu gravierend. 
Kritik: Diese einschränkende Auslegung ist zu vage (Rechtsunsicherheit). Es 
ist unklar, wann im Einzelfall von einem elementaren Rechtsbruch gesprochen 
werden kann. Ein Bruch des Gesetzes kann zudem nicht von vornherein der 
Garantie richterlicher Unabhängigkeit unterfallen, da auch der Richter an 
Recht und Gesetz gebunden ist. Diese einschränkende Auslegung findet im 
Gesetz und seiner Entstehungsgeschichte keine Stütze.  
h. Lit. : Es kommt darauf an, ob die getroffene Entscheidung objektiv Gesetz 
& Recht widerspricht. Die Pflichtgemäßheit einer Handlung kann nicht von 
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der Auffassung des Richtenden abhängen. Da es sich um einen eindeutigen 
Rechtsverstoß handeln muss, stellt die Entscheidung für eine der möglichen 
Vorgehensweisen keine Rechtsbeugung dar, da sie sich im Rahmen des recht-
lich Zulässigen bewegt (LK-Spendel, § 339 Rdnr. 41). 
PROBLEM: Zögerliche Bearbeitung 
BGH: Rechtsbeugung kommt bei zögerlicher Bearbeitung einer Rechtssache 
innerhalb eines objektiv vertretbaren Zeitraums in Betracht, oder wenn der 
Richter mit seiner Verfahrensweise aus sachfremden Erwägungen gezielt zum 
Vor- oder Nachteil einer Partei handelt (BGH, StV 2002, S. 303). 

 Konkurrenzen PROBLEM: Sperrwirkung 
BGH: § 339 StGB entfaltet in Bezug auf den Täter Sperrwirkung bei anderen 
Tatbeständen (etwa § 258a StGB). Dies führt zu einem Tatbestandsausschluss 
(BGHSt 10, S. 294). Eine Bestrafung nach einem anderen Delikt kommt daher 
nur in Betracht, wenn die Voraussetzungen des § 339 StGB erfüllt sind. Die 
Sperrwirkung ergibt sich nicht allein aus der richterlichen Unabhängigkeit, 
sondern auch aus anderen Erwägungen, so dass auch andere Amtsträger (etwa 
Staatsanwälte), denen weder eine persönliche noch eine sachliche Unabhän-
gigkeit zukommt, erfasst sind (OLG Karlsruhe, NJW 2004, S. 1469). 
h. Lit. : Die Sperrwirkung ist ein Rechtfertigungsgrund (Schroeder, GA 1993, 
S. 389 ff.). 

§ 340 Körperverletzung PROBLEM: Züchtigungsrecht des Lehrers 
tvA : Der Lehrer hat kein recht zur Züchtigung seiner Schüler. Es besteht aber 
ein Strafunrechtsausschließungsgrund „Erziehungsprivileg des Lehrers“. Da-
mit wird nur das Unrecht des § 340 ausgeschlossen, schulrechtliche Diszipli-
narmaßnahmen bleiben davon unberührt (SK, vor § 32 Rdnr. 69). 

 Während der Dienstzeit Die Körperverletzung muss in einem zeitlichen Zusammenhang mit der 
Diensthandlung stehen, also zu einer Zeit passieren, zu der der Täter als Amts-
träger tätig wird. 
PROBLEM: Erfordernis eines sachlichen Zusammenhangs 
tvA : Es ist kein sachlicher Zusammenhang notwendig. 
h. M.: Es muss ein sachlicher Zusammenhang bestehen, da sonst die Qualifi-
zierung nicht gerechtfertigt ist.  

§ 357 Strafgrund Bestimmte Teilnahmehandlungen des Vorgesetzten an Delikten seines Unter-
gebenen im Amt (gelungene und misslungene Anstiftung sowie Beihilfe) wer-
den als selbständige Eigentaten des Vorgesetzten bestraft (T/F, § 357 Rdnr. 2; 
sog. Konnivenz). Die Teilnahmevorschriften der §§ 25 ff. StGB scheiden aus. 

 


